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Berichtigung.
Der Wortlaut der Ausführungsbestimmung zu §§ 6 und 7 der Verordnung über die Be-

urkundung von Geburts= und Sterbefällen Deutscher im Ausland vom 18. Januar 1917 (Reichs-

Gesetzblatt S. 55) ist auf Seite 118/19 unrichtig wiedergegeben, er wird deshalb nochmals in der

richtigen Fassung (vgl. auch Reichs-Gesetzbl. S. 377) veröffentlicht.

Ausführungsbestimmung Ju §§ 6 und 7 der Verordnung über die Beurkundung

von Geburts- und Sterbefällen Deutscher im Ausland vom 18. Januar 1917 (Beichs-

Gesetgbl. S. 55).
Vom 24. April 1918.

Auf Grund des §7Abs. 1 des Schubgebietsgeletes in der Fassung vom 10. September
1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 813) und auf Grund der §§6und 7 der Verordnung des Bundesrats
vom 18. Januar 1917 über die Beurkundung von Geburts= und Sterbefällen Deutscher im Ausland

(Reichs-Gesetzbl. S. 55) sowie in Ergänzung der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die standes-
amtliche Zuständigkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee, vom 27. März 1908 (Kolo-

nialbl. S. 372) wird folgendes bestimmt:

§* 1. Sind während des gegenwärtigen Krieges 6

1. Deutsche in den Schutzgebieten in die Gewalt des Feindes geraten und in das Aus-

land verbracht worden oder

2. deutsche Schutzgebietsangehörige im Ausland festgehalten worden,

so können Geburten und Sterbefälle, die sich vor der Rückkehr in das Schutzgebiet ereignet haben,
durch einen inländischen Standesbeamten beurkundet werden. Auf Geburten und Sterbefälle, die

sich im Inland ereignet haben, findet diese Vorschrift keine Anwendung.
Die Vorschriften des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Ehe-

schließung vom 6. Februar 1875 (Reichs-Gesetzbl. S. 23; Reichs-Gesetzbl. 1896 S. 618) finden An-

wendung, soweit sich nicht aus den folgenden besonderen Vorschriften Abweichungen ergeben.

Für Geburts= und Sterbefälle, auf welche

die Verordnung, betreffend die Verrichtungen der Standesbeamten in bezug auf solche
Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben, vom
20. Januar 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 5; Reichs-Gesetzbl. 1915 S. 583; Reichs-Gesetzbl. 1916.S. 405),
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die Verordnung, betreffend die Verrichtung der Standesbeamten in bezug auf solche
Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standquartier nicht innerhalb des Deutschen
Reichs haben usw., vom 20. Februar 1906 (Reichs-Gesetzbl. S. 359; Reichs-Gesetzbl. 1915, S. 105;
Reichs-Gesetzbl. 1916 S. 405) oder

der § 1 der Verordnung vom 18. Januar 1917 und die Ausführungsbestimmungen des

Reichskanzlers vom 15. Oktober 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 903)

Anwendung finden, verbleibt es bei den Vorschriften jener Verordnungen.

5* 2. Die Vorschriften der §§ 3 bis 5 der Verordnung des Bundesrats vom 18. Januar

1917 gelten entsprechend.

§ 3. Die standesamtliche Anzeige kann auch schriftlich in öffentlich beglaubigter Form
erstattet werden. Für die Beglaubigung ist auch der Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk der
Anzeigende seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Standesbeamte hat die
von ihm beglaubigte Erklärung dem beim Reichs-Kolonialamt bestellten Standesbeamten (8 4) zu
übersenden.

Das gleiche gilt für Ergänzungen einer schriftlichen Anzeige, die von dem Standesbeamten

beim Reichs-Kolonialamt oder dessen Aufsichtsbehörde für erforderlich erachtet werden.

§ 4. Zur Vornahme der Eintragungen (§ 1) wird im Reichs-Kolonialamt ein besonderer
Standesbeamter bestellt.

« § 5. Für die Dauer der Behinderung der in der Verfügung des Reichskanzlers vom

27. März 1908 bezeichneten Beamten in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee wird der

Standesbeamte im Reichs-Kolonialamt (§ 4) ferner ermächtigt, Geburten und Sterbefälle von An-
gehörigen der Schutzgebiete zu beurkunden.

Berlin, den 21. April 1918.

Der Reichskanzler.

Graf von Hertling.

Dersonalien.
Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem Leiter der

Beschaffungsstelle für die Schutzgebiete, Geheimen Hofrat Dollhardt die Genehmigung zur Annahme
und Anlegung des ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin

verliehenen Friedrich Franz-Kreuzes zu erteilen.

Beim Kaiserlichen Gouvernement Kamerun sind mit Wirkung vom 1. April 1917 angestellt

worden: als Bezirksamtmann: Dr. von Bopberger, als oberer Beamter für neue landwirtschaft-

liche Organisationen: Dr. Zeller, als Regierungsärzte: Dr. Appel, Dr. Baudevin, Dr. Beyer,
Dr. Hallenberger, Dr. Koch, Dr. Oberg, Dr. Stein und Dr. Zschucke, als Bezirksleiter:
Liebert und Zimmermann. ·

Raiserliche Schutztruppen.
A. K. O. vom 28. April 1918.

Der Hauptmann Surén in der Schutztruppe für Kamerun scheidet aus dieser am 30. April

aus und wird mit dem 1. Mai 1918 im Füsilier-Regiment Nr. 36 mit Wirkung auch für das

Friehenzwerhältns angestellt; derselbe ist zunächst dem Ersatz-Bataillon dieses Regiments zu
erweisen.

Nachbenannten Angehörigen der Schutztruppen usw. ist das Eiserne Kreuz 2. Klasse
verliehen worden:

den Hauptleuten Deininger und Marty,
den Oberleutnants v. Hepke, v. Geldern-Crispendorf, v. Löbbecke, Suling,

Führ **i 5##eln, v. Scheele, Gutjahr, v. Paris, Fonck, Rocholl, von der
ellinek, Sommer, Schmitt, Lyncker und Achilles, dem Ober-

leutnant der Reserve Schait ) Schutztruppe
den Leutnants Egersdorff und v. Oppen, den Leutnants der Reserve Seeliger für Deutsch-

und Schulz, dem Leutnant zur See der Reserve Beuster, dem Leut= Südwestafrika;

nant der Landwehr Koechling,

dem Unteroffizier Stang,
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dem Veterinär der Reserve Dr. Sommerfeld von der Landesverteidigungstruppe für Togo;

dem Königlich Sächsischen Leutnant der Landwehr Eifler und dem Königlich Sächsischen Veterinär
der Reserve Püttmann von der Schutztruppe für Kamerun.

Uachrufe.
Betriebs direhtor der Ostafrikanischen Eisenbahn-GEesellschaft,

Regierungsbaumeister Billenhamp f.c

Am 13. Jannar 1918 ist der Betriebsdirektor der Ostafrikanischen Eisenbahn-Gesellschaft

Herr Regierungsbaumeister Karl Hillenkamp

in englischer Gefangenschaft in Sidi Bishr (Agypten) unerwartet, vermutlich am Herzschlag, gestorben.
Der Verstorbene hat vom 10. September 1906 bis Ende Oktober 1907 im Dienste des

Reichs-Kolonialamts gestanden, wurde im April 1908 nach Togo entsandt, wo er bis zu seinem

lbertritt in die Dienste der Ostafrikanischen Eisenbahn-Gesellschaft als höherer Baubeamter tätig war.

In Ostafrika hat er all die Jahre mit großem Erfolge seine ganze Kraft dem Betriebe der ostafrika-

nischen Zentralbahn und der Weiterführung ihres Schienenstranges bis zum Tanganjikasee gewidmet,
und so an der ruhmreichen Verteidigung der Kolonie wesentlich mitgewirkt. Sein Tod bedeutet für

das Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika einen schweren Verlust.
Das Andenken des bewährten Mannes wird stets in Ehren gehalten werden.

Berlin, den 18. April 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.
Solf.

Gouvernementssekretär Ludwig KLessal F.
Bei der Verteidigung des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiets fand den Heldentod der

Gouvernementssekretär
Herr Ludwig Kessal.

In dem Verewigten verliert die Kolonialverwaltung einen mit vorzüglicher Begabung aus-

gestatteten Beamten, der zu den besten Hoffnungen berechtigte.
Sein Andenken wird stets in Ehren gehalten werden.

Berlin, den 5. Juni 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

Solf.

Regierungs-- und Baurat August Batzner f.

Bei der Verteidigung des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiets fand den Heldentod der Leiter

des Eisenbahnwesens, Oberleutnant der Reserve, Regierungs= und Baurat

Herr Angust Batzner, Inhaber des Eisernen Kreuzes.

Der Verewigte, der seit 1908 im Dienste der Kolonialverwaltung stand, hat sich in allen
ihm übertragenen Stellungen hervorragend bewährt und besonders an dem Ausbau des ostafrikanischen

Eisenbahnwesens regen Anteil gehabt.
Sein Andenken wird in Ehren gehalten werden.

Berlin, den 8. Juni 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

In Vertretung: Gleim.

Stabsarzt Dr. Ueubert f.g

Nach hier eingegangenen zuverlässigen Nachrichten ist der Stabsarzt in der Schutztruppe

für Deutsch-Ostafrika Herr Dr. Karl Neubert

im Monat September 1917 infolge eines Unglücksfalles gestorben. Die Schutztruppe betrauert ihn
als einen im Frieden wie im Kriege bewährten, pflichttreuen, stets hilfsbereiten und opferreichen
Sanitätsoffizier, liebenswürdigen und erprobtenKameraden und edlen Menschen.

Ein treues und ehrenvolles Andenken ist ihm gewiß.
Berlin, den 14. Mai 1918.

Reichs-Kolonialamt. Kommando der Schutztruppen.
Allerhöchst mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt:

Strümpell, Major.
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Verlustlisten der Kalserlichen Schutztruppen und Internierte.

Elfte Verlustliste aus dem Schutzgebiet

Deutsch-Cstafrika.

Agl. Bayer. Oberlt. d. Res. Schülein, Johann, v
7. Iuf. Regt., geb. 3. 5.82 in Windsheim a. A., gefallen

27. 7. 17, Gefecht bei Metulira (s. Liste Nr. 8).

öberlr. d. Seew. Coltzan Johann Heinrich, geb.
11. 67 in Delve, gest. lr 2. 18 in Ahmednagar,Indien. an Zuckerkrankheit

Ebert, Karl. Vest. am2. 10. 17 in Kigoma an Schwarz-
wasserfiebe

Weddia Ern August, gest.
7. bei Ramandrug, Indie

1%X leir 21. 11. 17 in Darecselam an Malaria.

Neir Sutbert, gest. 26. 11. 17 in Daressalam an
uhr.

Unteroff. Loffmann, Jakob, geb. 6.12. 76 in Worms,
gefallen23.7. 16 bei Ilula, Muanza-Bezirk.

Unteroff. Heller, A., gest. 25. 12. 17 in Daressalam

an Schwarzwasserfieber.

Bigefeldw. Kleutwort, G., gest. 20. 12. 17 in Dares-
salam an Schwarzwasserfieber.

Feldw. Pstrokonsky, J., gest. 29. 12. 17 in Dares-
salam an Nuhr.

üntere Lanfinger H.,

baw. ertrunken am

gest.7.1. 18 in Daressalam

Shlige to! Julius, gest. 16. 11. 17 in Ahmednagar,
Indien, an Blinddarmentzündung.

Heizer Horprecht Wealter, S. M. S. „Königsberg“,gest. 17 in Daressalam an Herzschwoschee
uele Sion gefallen 14. 11. 16 bei Lumpembe.

Zimmerm. Gast Zarp, Emil,. S. M. S. „Möwe“, ge-
fallen 12. 9. 16 bei Itaka.

Unteroff. Eckart, J., geb. 29. 3. 87, gest. 23. 1. 18
in Daressalam an Schwarzwasserfieber.

Geir- Sqhmidt. Ulrich, geb. in Dolgen, gefallen

valet etterng, Otto, S. M. S. „Königsberg“,
gest. 17. 1. 18 gui der Fahrt nach Aghpten an
Schwarzwasserfie

Vizefeldw. d. Ealon- ralei Fritz, geb. in Neuen-
rade, gefallen 14. oder 15.
*Gast Mix. S. M F. ein gest. 29. 12. 17
in Daressalam an Nalari

Gesg Filuger Hans, S. M. S. „Königsberg“, gest.8 im 17. #sn conl.Hospital Alerandria, an
9 has

San. Soldat Schlömer, Ernst, gest. 11. 1.
Daressalam an Schwarzwasserfieber.

Oberheizer Heinrichs, Joseph Wilhelm, S. M. S.
„Königsberg“", geb. in Düsseldorf, gest. 14. 1. 18 in
Daressalam an Leberabszeß.

Gefr. d. Landw. Simon, Hubert, geb. in Wölpke,
gest. 23. 12. 17 in Daressalam an Schwarzwasser-

fieber.

Landsim. Nuppel, Willy, geb. in Ostrowo, gest.
1. 18 in Daressalam an Ruhr.

%bee Maus, Wilhelm, geb. in Velbert, gest.
 1. in Daressalam an Schwarzwasserfieber.

0en%„ 6 geb. in Hamburg, ermordet 10. oder
11. von einem engl. Askari bei Kidula.

Gefr. imn. desgl.
Winterberg, S. M. S. „Könnigsbera desgl.
Möller. Sch- Harl Gustav, geb. 29.4.71 in Warm-

brunn, in engl. Gefangenschaft seit Nov. 1914
Tanner, Hugo, in engl. Gefangenschaft seit Juli- 1916.

18 in

In englische Gefangenschaft geraten und interniert:

a. in Daressalam (Deutsch-Ostafrika).

Oberstlt. a. D. Freiherr v. Bock, Heinrich, Inf. Regt.

Nr. 116 geb. 20. 8.56 in Berlin, schw. verw. (s. W.
X

or l D. Schlobach, Gaston,

lichaptlt. d. SEebs Schütt Johannes, geb. 10. ö. 70v Friedrichstadt,

Hauptm. berhmenne - geb. 21. 11. 85 in Oan-
nover, ver

Hauptm. Schreiner, Wilhelm, geb. 17. 2. 38 in
München, verw. in Gefangenschaft 10. 11. 17 bei

geb. 25. 3. 6 in

Udanda.

Hauptm. Schroeder. Claus, geb. 21. 1. 87 in Jlow.
verw.

Hauptm. Willmann, Karl, geb. 2. 2. 76 in Halber-
stadt.

Huptm. d. v; Bomsdorf, Ernst, Feldart. Regt.S 6, geb. 24. 6. 71 in Freistadt.
dan d. Landw. Augar, Georg, geb. 11. 1. 80 in

Kl. Sahzkeim, verw.Hauptm.v.Brandis, Ernst, geb. 8. 8.87 in Eimbeck=

hau en
Hauptm. d. Landw. a. D. Demuth, OGeorg. früherOberl. Iuf. Regt. Nr. 147, geb. 29. 10. 73 in Borne.
Hauptm. d. Landw. Feilke, Karl, (. 14. 8. 61 in

Fliederhof.
Hauptm. Naumann, Heinrich, geb. 7. 4. 84 in Breslau,

in Gefangenschaft 1. 10. 17 bei Luita.

Hauptm. d. Landw. a. D. Hindorf, Richard, geb.
7. 11. 88 in Ruhrort.

Kul. Sächs. Hauptm. d. Res. a. D. Kaiser, Paul, geb.1. 69 in Dresden, in Gefangenschaft 15. 10. 17

"(rn Mtemma.
Kal. Bayer. Hauptm. a. D. Richter, Franz, 13. Juf.

Regt., geb. 1. 3. 64 in Munchen. verw. in Gefangen-
schaft 19. 10. 17 bei Lukuledi.

Stabsingenieur Schilling, Gustav, geb. 22. 2. 76.

Oberlt. d. * Hengstenberg, Hermann, Matrosen-
Art., geb. 11.80 in Hirchbaumshöhe, in Gefangen.schaft 1 11. 17 bei

Oberlt. d Res Vogel. n Feldart. Regt. Nr.
eb.26.2.78 in Madlon

Kgl. 2 Oberlt. d.
2. Inf. Regt., geb. 26.

Kol. Sächs. Vöerste d. Wachsmuth, Johannes,
FKrain-AbtlK. 12, geb. 31. 12. 80 in Leipzig.

Oberlt. d. Res. Mickel, Heinrich, Inf. Regt. Nr. 117.

geb. 19. 12. 80 in Langendiebach.
Oberlt. z. S. d. Res. Siebel, Theodor, geb. 27. 4. 79 in

Holzheim, in Gefangenschaft 9. 10. 17 hei Mahenge.
Oberlt. d. Res. Häuser, Karl, Fußartl. Regt. Nr. 8.
Oberlt. d. Res. Goeze, Paul, Feldart. Regt. Nr. 10.

geb. 4. 7. 78 in Wolfenbüuttel.
Oberlt. d. Res. Drausfeld, Maximilian,

Regt. z. F., geb. 12. 5. 78 in Malmedy.

Obenlt. d. Res. Sanobw. Ernst, Feldart. Reat. Nr. 19,
10. 6. 82 in Altena,vo

ini 2. Garde-

35. Auracher, Bernhard,
7. 79 in München, verw.

2. Garde-

erw.

d. Landw. I1 E o Konstantin,

Gren. Landw. Regt., geb. 3. 10. *r“ in Crone a. d. Br.
KglI. Fächse. Oberlt. d. Res. Pes Edmund, Train=Abtlg. geb. 14. 4. 83 in %%

Lt. d. n Mart raf, Hermann, Eisenb.gr Regt.
Nr. 3, geb. 18. 1. 86 in Auma.
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öIt. d. . Zingel, Josef. Drag. Regt. Nr. 15, geb.
30. 8. él in Limburg, in Gefangenschaft 2. 9. 17—
Soa

z#l r d. N. Reindl, Josepb, 22. Inf. Regt.,
in München, verw.

9 B. — geo Matrosen-Art., geb.*“ 3. 83 in Gohris, ver
#tt. z. S. d. Res. Abfrenet“ Hermann, geb. 4. 3. 83

in Bremen, in Gefangenschaft 14. 11. 17 bei Liwale.

rt. z. S. d. Res. Sprochhoif- Leonhard, geb. 30. 11. 86
in Freienwalde a .Lt.ndw I Haufstaengl, Egbert, geb. 17. 9.79
in München.

gl. Sächs. Lt. 23 gaudmw Kav. a. D. Engel, Fer-
dinand, geb.29.G. 75 in Gausfort, ——*Sä geb. 22 9. 10. 17 bei Mahen

d. Res. Kaempfe, Eisst.Allan. Regt. r. 16, geb.15 12. 77 in Moskau,v

gl. Sächs. Lt. d. Res. Gineimamn Arthur,. Gren.
Regt. Nr. 101, geb. 25. 1. 80 in Dresden, verw.

Lt. d. Res. Kebies n- Inf. Regt. Nr. 137, geb.
20. 10. 78 in Protz.
7t. d. Res. Becker, Kurt, Eisenb. Regt. Nr. 2, geb.

30. p- 81 in Hamburg, leicht verw.
#gl. Württ. Lt. d. Res. Zeltmann, Heury, Ulan.

diegt Nr. 20, geb. 9. 1. 83 in Paris, verw.

I. d. Res. Berghvefer, Alfred, Drag. Regt. Nr.22,
geb. 6. 3. 86 in München-Gladbach

710—e- Holtz, Erich, Fußart. Regt. Nr. 2,
 81 in Rebelow, verw.

g. d Res. Gutsch, Walter, Feldart. Regt. Nr. 50,
eb. 1. 8. 87 in Karlsruhe, verw.

Ll. d. Res. Freiherr Nai#, v. Freutz, Uriel, Garde-
Gren. Regt Nr. 4, geb.7.12. 81 in Karlsruhe.

V. d. Res. Kluge, Reinhot, 5. Garde-Regt. z. F.,
gdeb. 25. 2. 86 in Frauensec.

#et. d. Res. Osterhage, Emil, Inf. Rgt. Nr. 172, geb.
29. 2. 88 in Großendorf, leicht verw.

EI. d. Res. Wentzel, Max,Inf.Regt. 163, geb. 19. 1. 82
in Se

ucr. b. Res. Tietgen, Hans, Inf. Regt. 31, geb.7
in Altona, verw

Kal. Sächs. Lt. d. Landw. 1 Schulze. Gortfried, geb.
4 9. 80 in Bautzen.

agl Bayer. Lt. a. D. Brethauer, Theodor,2.Train-
Abteil., geb. 3. 7. 76 in Lohr.

Lt. 3. Sce d. Res. Volckmar, Herbert, geb. 2. 10. 90

in Hamburg.

4. g. Seed.*. von der Heyde, Haus, geb. 23. 3. 84
in Meisd

geb.

. 4. 88

sndo Dr. Erner, Rudolf, geb. 28. 2. 70 in
Neustadt (Schlest

berstabsarzt De. Ureifert. Reinhard, geb.7.3. 65
in Gühlen-Glienicke.

Stabsarzt Dr. Breuer, Friedrich, geb. 8. 4. 75 in
Mülheim a-Rubr.

Stabsargt Erhart, Wilhelm, geb. 23.7
Kreis Hanan. .

StabsarziDr. Senyffert, Paul, geb. 4. 2. 77inZittan.
r. Höring, Felir, geb. 10. 10. 80 in

Neresheim, Württemberg.

Stabsarst Dr.Volff. Richard, geb. 27. 3. 80 in Berlin-Dr. Ma i

.79 in Bergen,

nteufel, Paul, geb. 11. 7. 79 in

Moslowit.
Stabsarzt Dr. Comberg, Paul, geb. 7. 4. 76 in

Wülfrath.
Stabsarzt Dr. Engeland, Otto, geb. 27. 9. 83 in

Treischfeld.

Oberarzt Dr.Vesthofen, Erich, geb. 16. 5. 85 in
Frankfurt a.

Oberarst Dr. Hauer, August, geb. 29. 3. 86 in Bollen-

Stabyarzt d. Landw. a. D. Aruing, Wilhelm, früher
Landw. Bez. I Hannover, geb. 20. 12. 65in Hannover.

Oberarzt d. Res. Dr. Fraenkel, Georg, früher Landw.

Bez. V Berlin, geb. 2.) 9. 80 in Berlin.
Oberarzt d. cr. Gothein, Wolfgang, früher

Landw. Bez. Ludwigshafen, geb. 3. 3. 86in Karlsruhe.

Oberarzt d. Res. K irchheim, Rriedrich, früher Landw.Bez. II Dresden, geb. 4. 4. 87
Assistenzarzt d. Res. Dr. E. Kurt, früher Kandw.

Bez. Plauen, geb. 14. 6. 85 in Konstanz-
Stabsapotheker d. Res. Dr. Schulze, Rudolf, früher

Landw. Beg. V Berlin, geb. 7. 6. 76 in Ostharingen.

Oberapotheker d. bees. Held, Karl, früher Landw. Beg-
Schweidnitz, geb.7.2. 82 in Friedland, verw.

KFriegsgerichteratDr.Oeschger, Max Enil.
Gerichtsassistent Sieffarth, Fritz
Feldpostdirektor Haller, in= aus Daisbach.
Feldposttelegraphist Häusler, Richard, geb. 1. 10. 86.

Feldtelegraphensekr. 46 genbein, Richard (Mar Konrad).
- Probst, Heinrich.

Peperkorn, Albert.
Rostalski, Paul.

Eibler. Richard Franz.- charf, Hermann (Reinhold).

Feldpostschaffner normachel, Friedrich, geb. 29. 10. 85.
Dassinger, Nikolans.
Pinkwart, Karl Wilh. Emil,

Oberleschen, Schles.
Feldpostschoffner Fandke, Julius Johann, geb. 9. 4. 83

n Gramschütz.

Pehoolihafue Neikes, Albert (David Och.), aus
Neuwerk.

Felspostschaffner Pohle, Albert (Karl Friedr.), ausCot

à„

aus

gesotton uer Christiansen, Paul Ingwer, aus
Kummerfeld.

Mar. Oberzahlmstr. Iust. Martin, S. M. S.
eb. 3. 7. 87 in Wilhelmshaven.

Zahlmst. Rimella, Augusi.
Grunow, Paul August Karl.

unterzahlmstr. Schäfer, Hermann (Albert), geb. 22.6.87.

Nar. Zahlmstr- Asp. Heinemann, Erich Hermann,

„Möwe“,

» Theodor Emil Paul.

« hiessen, Hugo, aus Heide.

Zahlustr. Maat Heiden, Frang. geb. 28. 3. 79.
Lag. Verwalter Heinsohn, Oskar.
Deckoff. Rötz, Karl, aus Charlottenburg.
Vizeseldw. Weckauf, Paul Jakob, geb. 15. 2. 80 in

Eppelheim.
Vizefeldw. Wubenhorst, Jakob, geb. 5.

Wilhelmshaven.
Vizefeldw. Mazureck, Konstantin Georg, geb. 10. 3. 87

in Eichenau.

Vigefeldw. Eschberger, Alexander August Karl, geb.2. 11. 79 in Coswi

n Pursche,

5.

*äô#5 geablue- Asp. Schomer,

12. 81 in

Lonis, aus Liebertwolkwitz,

Vctefeldwo. Landgrebe, Karl, aus Cassel.
Feldw. Jaster, Johann, aus Briesewitz.

Vizeseldw. BaronvStosch, Werner, aus Berlin-
Lichterfelde.

Vizefeldw. Fortak, Paul, aus Ortelsburg.
Vollmering, Josef Hermann, aus Cöln

Rh.

——Dr. Schellmann, Willibald Emil,
üssel

Visefeldw. oc. Albrecht.Rimpler, Hermann, aus Schwiebus.

aus



G 180 2O

Vizefeldw. Dr. Sinning, Arnold, aus Dörnhagen.
Deckoff. Allspach, Heinrich, S. M. S. „Königsberg“,

aus Rüstringen

Feuerwerk. Roode, Richard Adolf, S. M. S. „Planet“,
Deckoff. Olm, Mr3 S. M. S. „Königsberg“.

Vizeseldw. Lommel, Fritz Kurt, aus Halsbach.f,Franz, aus Patschka
- #hbet Heinrich, aus Rintehr.

Feldw. Küster, Kurt Alex, aus Glogan.
Vizefeldw. Frech, Friedrich Alexander.
Oberdeckoff. Schöning, Edmund, S. M.

berg“, aus Bruchsal.
Vizefeldw. Lebuhn, Karl Helmut Gustav Wilhelm,

aus Harburg.
- Fischer, Karl Han

- Kaltzsch, Max, 2 Aidermüleen
* rebel, Walter, aus Meißer
- v. Ditfurth, Bernhard, ans Promberg.

Deckoff. Haegeli, Gaston, aus Rüstringen.
Vizefeldw. Kurzhals, Fritz, aus Böllber
Feldw. Pengent Paul, aus Mostau in Böhmen.

Vizefeldw.# d. Res. Prochnow, Georg, aus Woldenberg.
Roederer, Paul, aus Chemnitz.

Vachin. Michel, Max. aus Kameng.
 m NosenthaterFritz, aus Sagan.

Vizefeldw. Schache, Paul, aus Schömbach.
Jahns, Johannes, aus Sorsum.

Feldio. Putrafky, Hermann, aus Berlin-Schöneberg.

Vizefeldw# Frey, Karl, aus Griesheim i. Els.
San. Feldw. Klawitter, Erich, aus Wongrowitz.

- Sprigade: Bruno, aus Trachenberg.
- Schöppe, Paul, aus Sakrau.

Vie efeldw. Samignt Paul gus Winzig.
Vizewachtm. Weiß, Otto s Flöha.
Vigefeldw. Wolf, Varl, us. Gisenahh-
Bizewachtm. v. Amsöberg. Klaus, aus Rhene.
Feldiw. Buttkus, August, aus Marienbruch.
San. Feldw. Holzapfel, Karl, aus Eisleben.

* Bigzef Kaschewsty. Karl, aus Nieder-

schönhausen.
 Feldw. Kasper, Robert, aus Ragnit.

Bizefeldw. Kränzlin. Gottfried, aus Berlin.
- Krebs, Richard Wilhelm, aus Leipgig.

San. Feldw. Friedr. Wilh., aus Meuskow.
er, Johann, aus St. Blasien.

Vizefeldw Mock. erorn aus Erfurt.
Feldw. Neider, Johannes, aus Lampertheim.
Off. Stellv. Noll. Otto, aus Hersfeld.
Vigefeldw. Nölting, Johannes, aus Lüb

hen Baron Oeynhausen, Karl ##lns, aust

Feldw. Pestrup, Heinrich, aus Bremen.

Vizefeldw. Röhl, Haus , aus Stettin.Oberfeuerw. Stache, Joh. Karl, aus Ottorowo i. Pos.

Visefeldw. 2W  Ernst, aus Berlin-Lichterfelde.
Voigtländer, Richard, ausGolditz i. Sa.

- Wilke, Ferdinand, aus Altwarp i. Pomm.

- Wendlandt, Albert Gustav, aus Schwarz-

bruch i. Westpr.
- Adami, Gustav.

Andres, Peter, aus Dormstad,.San. Vihzefeldn. Amling, Fritz, aus Thor#
Vizewachtm. Battenfeld, Hermann, aus Vemscheid.
Feldw. Blaschke. Richard, aus Schweidnitzi.Schles.

Vizefeldw. Burchard, Joachim, aus Berlin.
v. Borries, Herbert, aus Braunschweig.

- Broschell, Johann, aus Kallehneni.Ostpr.
San. Vizefeldw. Bause, August, aus Hannover.

Waffenmstr. Blankertz, Friedrich, ausJaffai.Paläst.
Vizefeldw. Beer, Wilhelm, aus Mauschwitz i. S. Anh.

S. „Königs-

San. Vizefeldw. Christ, Heinrich, aus Gleiwitzi.Schl.
Deckoff. Brachetti, Max, aus Dortmund.

Vizefeldw. Teichmeyer, Otto, ausFallenburg !i.Pomm.
Oberdeckof. Wilhelm, Karl, aus Schönebe

deckoff. Seifert, Wilhelm, aus Erfurt.
zizefeldw. Strehlke, Emil, aus Stargard.
—an. Feldw. Zollger, Fritz, aus Colmar i. Els.

zigefeldw. Preetz, Friedrich, aus tendal.
Serg. Greger, Johann Christ., geb. 3. 12. 88 in Gieh,

Sbebmasch 8 Beeftink, wilhein geb 25
iiIMiihlh

Serg.Weishiert Anton, aus Oberstraubling.
* d. Landw. Sienken, Hugo, aus Hannover.

- - - Trautmann, Hugo Konstantin, aus

Arnstadt.
- Kuthe, Johann, aus Elberfeld-Voh-

wintel. verw.
,-du Sart de Vigneulles, Arthur, aus Trier.

Saun. Serg. Müller, Erich Karl Gustav, aus Berlin-

Noutslls

GSdn-
G##

Serg. Richter, Otto, aus Dippoldiswalde.

Sbctnan Obssen, Karl Kund, S. M. S.
11. in

Ob. Verm. Maat Dö kn , einrich Hermann Marx.
. M. S. „Königsberg“,g 6. 90 in Altona.

Ober-Maat Heinrich, urdt * grsttalt= S. M.
S. „Königsberg“, geb.2 93 in Glogan

sä Maat Warnke, 0Otto, S. M. S. Königs-
era“.

Ober-Masch. Maat Hofmann, Ludwig. S. M. S
„Königsberg“.

Ober-Maat Krause, Walter,S.M.S. „Königsberg“.
Sergt. Freudenberger, Alfred. aus9 erbach i Bad.
 RMisch, Paul, ausKoischwiti. Schles.
-Gruner, Julius,S.M.S. „Königsberg“, aus

Rüstringen

„Möwe'“,

San. Sergt. Ver Robert, aus Lemgo.

Sergt. ion veh aus Kostheim.
San. Sergt.B Nar. au ogolnOber-Maat Deb o. S. M. S. „Hönigsberg.,

aus Bodenwinkel.

Ober-Maat Hellmuth, Max, S. M. S.
berg“. aus Hof i. Bayern.

Funk. Tel. Ober-Maat v. Seggern, Paul, aus Olden-
burg, verw.

Sergt.„Augustin, Erich, aus Halle a. S.
San. Sergt. Langer, Max, aus Grafenorti.Schles.
Sergt. Scheubert, Johann.

Bauerle, Christian, aus Jaffa in Palästina.
Brusalatis, August, aus Eisendorf.

Duns, Edmund, aus Fensburg.
Prabow, Max, aus Bereitedt, i. Sa.Hörmann, Eugen, aus Lind
echänker, Ernst Georg, aus Cberswalde.

Schwampe, Willy, aus Hamburg.
Boer, Reinhold, aus Breslau.

. Brennecke. Max, aus Braunschweig.

San. Sergt. Brahm, Josef, aus Bingerbrück.
Ober-Masch. Maat Bangemann, Theodor,

Braunschweig.

Ober-Maat Lohoff Claus, aus Hannover. Berghöfer, Friedrich, aus Elberfeld.
Dammeier, Heinrich, aus Mindeni. Westf.

Ober Steuerm-Maatwh ieseler, Karl, aus Greifenhagen
m.

„Königs-

u

uns-anni-
aus

L er-Maan Hartmann, Fritz, aus Wusterhausen.
Ober-San. Maat Petermann, Willy, aus Berlin.
Ober Masch. Maat Schwarzenberger, Otto, aus

Berlin.

Ober-Maat Baltz, Hugo, aus Großenhain i. Sa.
Sergt. Knöpfel, Paul, aus Neiße i. Schles.
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Ober-Masch. Maat Acker, Friedrich, ausVermersheim.
Ober-Maat Barkefeld, Heinrich, aus Dud
Ober-Schreiber Brennstein, Heinrich, ausErteh 2,

urich.

Ober-Masch. Maat Bartram, Hans, aus Sonder-
burg a. Alsen

Ober-Masch. Maat Brod, Heinrich, aus Hernei
Ober-Maat Bali, Theodor, aus Gießen.

Unteroff. Frowerk, Günther, uso.Graudenz=Verck. Emil, geb.2 73 in Spandau.
- Frensch, Wilhelm, 7538 iu,
- Ladeburg, Otto Albert Richa

d. Res.Wohringer-, Eduard, zusAugsburg.
- d. Seew. „Otto, aus Hildesheim.

Verm. Maat Lofjmane itter Julius, aus Thorn.
Unterof. Beischer, Max, aus Gergentheim.cker, Wilhelm, aus München-Gladbach.

- Ledlere, Adolf Hermann, aus Oefingen.

- Mercier, Paul, aus Berlin, verw.

- 8 Anton Georg, aus Würgburg.
Fucha, Fritz, aus Straßbessenbach.

Masch. Maat Fera, Anton, aus Mauden-Allenstein.

Unteroff. Brändle, Jakob, aus Aningen, Württbg.
Schnaars, Wilhelm Karl, — Neudsburg.

San. Unteroff. Nelsen, Gustav, aus
Maat Heriel, Karl, S. M. S. „Möwe“, * Chemnitz.

i. Westf.

Verm. Maat Schröer, Erich, S. M. S. „Königs-

berg“, geb. 8. 7. 94 in Gelsenkirchen.Mech. Maat Jacobs, Tobias S. „Königs-
berg“, geb. 22. 9. 90 inSaben-

Nasch # Franke, Otto, S. M. S. „Königsberg“,
90 in Staßfurt.

ee- “m Rudolf, aus Tenhoß.
Masch Maat Selbach, Hugo, S. M.

erg“.

Unteroff. Lenz, Gustav Heinrich Wilhelm, aus Berlin.
Dierking, Wilhelm, aus Lübe
Richter. Max, aus Nossen, Kar. Sachsen.
Herde, Max Robert, aus Hindenburg.
Hillerbrandt, Sebastian, aus Mainburg.

Kath, Franz, aus Wangerin i. Pomm.
Brauchle, Jakob, aus Wurzach
Fiedler, Karl Friedrich, aus Ülgen.

- Teutloff, Reinhold, aus Quedlinburg.

Ehlers, Arthur, aus Uetersen.
Overhoff, Otto, aus Rostock.

Jurich- Rudolf, S. M. S. „Möwe“, aus Kiel.
Gustav, aus Waihingen i. Württbg.

Saper, Gustav, aus Liegnitz.
Klug, Ludwig, aus Amberg.

- Hottendorf, Garlof, aus Stade.

„Königs-

 6

„„

n

Masch. Maat Lubsagk, Eichare Ernst Max, S. M. S.
„Königsberg", aus Dob risteo“

Deckmaat Gehrer. Josef, . M. SS.„Königsberg“,
aus Malter

Unteroff. Sch Forop ff, Günther, aus Frankfurta.M.
- Behr, Bernhard, aus Berlin-Tempelhof.
- Kath, Karl Wilhelm Albert, aus Schmalenau.
- Bollmann, Willy, aus Gülzow i. Pomm.

- v. Donop, Wilhelm Tönnes Friedrich, aus
Wöbbel.

Unteroff. Koch, Hans, aus Elberfeld.
· Kallsen, Heinrich, aus Flensburg.

- Freiher v. d. Busche, William Sigurd Clarius,

aus Ahrbergen.

Unteroff. Meißner, Adolf, aus Regensburg.
Hermanns, Karl Hugo, aus Cleve.
Bottery, Johannes, aus Berlin-Steglitz.
Sprandel, Paul, aus Urach, Württbg.
B

à

Bootsm.
alzer, Friedrich, aus Dortmund-Hörde.

Saat Tramm, Johann, aus Flensburg.

Unteroff- ernert. Otto, aus Ilmenau.. Seggern, Emil, aus Olden

5 Landw. Murel „Alfred, aus 4
Boehnke,Oswald, aus Pried
Graf, Hans, aus Mühlhaugen“ 2 Thirr.
Hatscher, Eduard, aus Petershagen.
Huckenbroich, Gottfried, aus Güsten.

San. Unteroff. Kleim, Eugen, aus Rappoltsweiler.
Bootsm. Maat Lorenzen, Johamn, aus Neulirchen.
Unteroff. Michel, Wilhelm, aus Themar.

- Pagel, Hermann, ans Krukenbecki.Pomm.
Bootsm. Maat Rehder, RKarl, aus Rostock.

Unteroff. Schult, Albrecht, aus Hamburg.- Twick, Wilhelm, aus Hannover.
Allerbeck, Josef, aus Myeba, Westf.
Braunc, Hermann, aus Angern.

Hub Philipp, aus Gr. Karben.
Barth, Werner, aus HamburI##ts Josef, aus Stutigart.
Bartel, Otto, aus Tilsit.
Bodenstein, Walter, aus Karlsruhe.

Mgat d. Res. Dahms, Friedrich Carlos, aus Vera

v

 Kàe

SM#

a

nun-ai-
Cru

untrr. Enke, Ernst, aus Hamburg
- Eßler, Heinrich, aus Logehbach i. Els.

Goll, Fritz, aus Pforz heim.
Hoheisel,. Angust, aus Ziegenhals, Schles.

- Hutzler, Konrad, aus Nürnberg.

Masch. Maat Horn, Christian Friedrich, aus Böhn-
hausen.

nteroff# Hage, Fritz, aus Naumburg.Masch. Maat Jakobs, Wilhelm, aus Löveling, Rheinl.

Unterof. Tckomst.Johann, aus Baborowo, Posen.
Jensen, Bernhard, aus Süderlügum.

San. Untre Kröhling, Philipp Jakob, aus Sulz=
heim, Hessen.

Unteroff. Kriegesman n, Willy, aus Arnsberg. Vestf.
"b Kappus, Samuel, aus Jaffa, Palä
- Lokesois Oskar, aus Hamburg.

"b Lutmer, Heinrich, aus Hamburg.
Verm. Maat Leimbach, Karl, aus Braach b. Fulda.

Witert3d. Landw. Ladeburg, Gustav, aus Frieders-
dorf. Sachs.

Unteroff. d. Res. Meuschle, Arno, aus Rochlitz, Sachs.
Müller, Otto, aus Winningen. Rheinl.

- d Res. Neumann, Fritz, aus Gr. Janth,

*

Wes
— Näpfel, Heinrich, aus Gr. Weingarten.

Krüger, August, aus Monkeberg.eschke, Karl, aus Neiße, Schles.
Rose, Paul, aus Gumbinnen.
Richards, Walter, aus Parnehnen, Ostpr.
Streng, Taver, aus Mittelbergi. Schwaben.

ene„

O Schumacher., Gottfried, aus Schleiden.

Rheinl.
Unteroff. Stähler, Ernst, aus Ferndorf, Siegen.

O" Steinbach, Karl Friedrich, aus Stuttgart.
Unteroff. Strademann, Richard, aus Berlin.

- Schale, Max, aus Berlin.

Weil, Wilhelm, aus Wiesbaden.
Weber, Karl Heinrich, Romansweiler.
d. Seew. Walter, Friedrich, aus Döbeln.

Wicht, Rudolf Paul, aus Merseburg.
Zinke, Georg, aus Dresden.
Arnold, Hans, aus Berlin.
Arras, Paul, aus Leipzig.
Acker, Karl, aus Germersheim.
Arfas, Otto, aus Düsseldorf.
Bergener, Walter, aus Hamburg.
d. Res. Brand, Emanuel.
Bartels, Albert, aus Magdeburg.

·rss.“zss,
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Unteroff. Bensberg. Karl, aus Cöln-Nippes.
Czwalina, Emil, aus Sensburg, Ostpr.

- Co oen Hermann, aus Spremberg, verw.

Masch. Maat Ludwig, Philipp, aus Cöln.
: Holzweg, August, aus Hamburg.

Funk. Tel. Maat Knorr, Georg, aus Frankfurt a. M.
Bootsm. Maat OÖssenfort, Joh. Heinrich, aus Buxte-

ude.

San. Unteroff. Scheffelmeyer, Georg, aus Mann-

heim
Masch. Maat Tschöpe, Paul, aus Neurode.

:Termies, Gustav, aus Königsberg.
Pobilippi, Gottfried, aus Saargemünd.

onten Maat Dittmer, Karl, aus Hamburg.
aat Hermanns, Bernhard, aus

Bootsm. Maat Retzki. Paul, aus Berlin.
Masch. Maat Wiese, Wilhelm, aus Stettin.
Verm. Maat Busch, Johann, aus Düsseldorf.

- Büdlche, Martin, aus Lörrach i. Bad.

Masch. Maat Biermann, Fritz, aus Altona, verw.
Unteroff. Winkler, Erich, aus Berlin.
Feldtelegr. Haupt, Alfred, aus Hamburg.
San. Maat Beck, Kaver, aus München.

Hosp. Assistent Schaffrath= Peter.
GEeeireiter Barnbeck, August, geb. 8. 5. 85 in Halle.
Oberheizer Benecke, Karl, geb. 19. 12.90 in Stendal.
Gefr. Boenig, Hermann Wilhelm Anton, aus Lübeck.

Augustin, Paul Heinrich, aus Ohlsdorf.
- Howann, Paul Alfred, aus Nowawes.

-Heeinnuth, Heinrich, aus Dallau.
* Benndorf, Edwin Albert, aus Schkenditz.

 Knaup, Fritz, aus Heringen.
Oberheizer Silm, Rudolf, aus Pforgheim.

- Wendel, Karl Ernst, aus Küstrin.

Gefr. Knallmeher, Ernst, aus Brunn i. Osterreich.
-Klein, Otto, aus Großväteri.Uckermark.
-JFörgensen, Peter Marius, aus Skovby bei
Hadersleben.
Lefvi, Markus, aus Niederaula,
:Glozeit, Ewald, aus Skirwiefell, verw.

Ober-Verm. Gast Hanke. Oskar. S. M. S. „Möwe“,

geb. 18. 8. 93 in Bad Aibling.

ol n Miosga, Alois, S. M. S. „Königsberg“,
19. 3. 97 in Zaberze.

KSoebe mien Ahl, Heinrich, S. M.
eb. 24. 8. 91 in Bremerhaven.

Oberheizer Kummer, Hermann Paul,

„Königsberg“, aus Waltershausen.
Oberheizer Einaa,e Heinrich, S. M.S. „Möwe“.

Hubert, S. M. S. „Königsberg“.M nt Gustav. S. M. S. „Königsberg“.
Gefr. Pabst, Oskar. aus Lockstedter Tager.

- eltmann, Faul4 aus Hamburirg.- MNeinecke, Adolf, geb. 19. 2. 938 in Lehe.
Miüller, Afred aus. Hannover
:*v. Gebhardt, Oskar Georg Christian,
Bremen.

Gefr. Crusius, Hans, aus Kreuznach.

Gefr. Scheibel, Jakob= aus Tiflis (Rußland).
Oberheizer Hill, Ludwig Lorenz, S. M. S. „Königs-

berg“- ausKöppern.
Gefr. Weber, Alfons. aus Romansweiler.

-Särensen, Johann, aus Lopenhagen.
Ober-Gefr. Elsberger, Karl, Dampfer „Zieten“, aus

München.
Gefr. Geisler, Max, aus Posen.

-Adolph, Bodo, aus Kosel.

 Cszowalla, Karl, aus Strzebin.Sieper, Fritz. aus Remscheid
:Doreidoppel, OÖOtto, aus München. Gladbach.

S. „Königsberg“,

S. M. S.

u

a

aus

*—

Miüller, Arthur, aus Hambu
Friedrich, Robert, aus Dreoen.

 Kloß, Theodor, aus Braunschweig.

Oberheizer Werwigk, Paul Sustav aus Karlsbad.
Gefr. Härber, Karl, aus Boge

- iebrach, Hans, aus v Weitpr.- Sebt. Willi, aus Ber

.2d Res. Orth, Johamn. us Darmstadt.
-Mäßler, Albin, aus Hagenau i. Els.
. Pfennigstorf, Hans, aus Wandsbek.

Stranting, Karl, aus Hamburg.

 Strecker, Karl, aus Demmin i. Fomm.
Oberheizer Werner, Kurt, aus Delitzsch.

Gefr. Wagner, Hugo, aus Nehborn, Kheinpf.
-Abbrolat, Friedrich, aus Tilsit

Arusperger, Friedrich, aus Wiesbaden.

Bischoff,. Felix. aus nrusieBehne, Reinhold, Ludwigsbur
Ehrentreich, Karl, uns Fbbrnethon Bay.

Frisch, Karl, aus Haan, inl.
Habermann, Gustav, 2 geinl,. Brandenb.
 Haggenmiller, Cornelius, aus Wicggens-
bach, Bay.

Gefr. Jahns, Walter, aus Dessau.
Kräker, Friedrich, aus Lissa i. Posen.

Kusche, Wilhelm, aus Ohlau i. Schles.
Kaiser, Karl, aus Lübeck.
Ladeburg, Hermann, aus Gardelegen. "

San. Gefr. Moltzen, Theodor, aus Rendsburg.

Gefr. Meyer, Heinrich, aus Westerwald.
*VPhilipp, Kurt, aus Tschernitz, Brandenburg.

Paul, Nobert, aus Breslau.
Reifenrath, August, aus Hohenlimburg.
Stottwoß, Heinrich, aus Essen a. Ruhr.
Betz, Johann, aus Weinbach i. Bay.
Brösel, Walter, aus Leipzgig
 Blechschmidt, Albert, aus Presden.
Brookhagen, Ernst, aus Buchholgz.

Bartsch, Friedrich, aus Frillbemmer i. Schles.-Bennert, Karl, aus Düsseld
:= Bostelmann, Karl, aus Hambr
-Beckmann, Ernst, aus Straubing, verw.
Claus, Josef, aus Flemlingen.

Oberheizer Berges, Abraham, aus Elber

Lbererm Gast Bischoff, August,

Gefr. v. Brinken, Melchior Karl, aus Hadersleben.

 à„is

n

nos-

unans-

anö Mindcn

Obekhcizcr Appel, Cbristian. Göriesheim a. M.
ulmanski.Wladislow, aus Berlin-

Kriegesreid. Hergog , Mar Franz. aus Berl
Landstm. Hientsch, Erio, aus Gassen i. Vrandenb.
Verm. Gast Klawinski, Franz, aus Hohensalza.
Heizer Schröder, Heinrich Nobert Hermann, S. M. S.

„Rönigsberg“, geb. 19. 6. 93 in Lichtenau i. Hessen.
San. Sold. Stachau, Max, aus Stolp.
Kriegsfreiw. Kaufmann, Hermann, aus Kornwestheim.

- Doosbach, Wilhelm, Aplerbeck.
Torp. Heizer Weigold. Max Hugo, aus Weißenborn.

Landsing Springe: Wilhelr August Heinrich, aus
iepho

Landstm. eder, Albert, aus Empelde.
Tobias, aus Riebecks-Kasteel

(Kapkolonie).
Kriegsfreiw. Pienaar, Schalk Wilhelm, aus Middel-

burg (Transvaal).
Landstm. Glock, Fritz, aus Reutlingen.
Einj. Freiw. Merzgdorf, Georg, aus Riesa a. Elbe.

Rödel, Arthur, aus München.

Freiw. Krankenpfl. Hucke, Friedrich Wilhelm, aus
Buer, Melle.
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Landstm. Bode, Wilhelm, aus Wallroth i. Hessen.
- enz, Georg, aus Darmstadt.

San. Soldat Berger, Rudolf.
Landstm. Dyes, Max, aus Schlochau i. Ostpr.
Seewehrm. Braun, Ferdinand, aus Büllingen.

andstm. Schelcher, Gerhard Walter, aus Greig.
Fruehling, Alfred, geb. 25. 9. 71 in Dresden.220250 2 to.

ueibs Dietrich Demetrius, geb. 26. 6. 87 in
erusa

Lamberth, Conel, Pater, geb. 25. 6. 76 in Aachen.

Hopp, Fritz Johannes, geb. 8. 7. 72 in Marienfelde.
Richter, Alfred Rudolf, geb. 18. 5. 87 in Mahlow.

Veremann, Eduard Arthur Achor- geb. 17. 11. 94

MinMuher Anmöas, geb. 9. 7. 71 in Jessendorf.
Nösel, ArthurOtto, geb. 12. 5. 80 in Chemnitz.

Müller, Adolf August, geb. 10. 2. 88 in Magdeburg.
Schulte, Karl Otto, geb. 10. 9. 85 in Dortmund.

Kuchler, Gustav Adolf, aus Kandrzin.

Roock, Albert Friedrich Hermann, aus Greifswald.

Pellewes sel, Wilhenm —m- Theodor, S. M.S
öwe“, aus [e#oGülzow, Erich .E. „Königsberg“, aus Laage,

Dorin#er. Karl Gustav, aus Pr. Eylau.
Benden, Wilhelm (Marine), aus Essen.

Fritz= Pius, aus Neuweier, Baden.
rodecke, Wilhelm, aus Ammersen.

Wetstein, Friedrich Mariieol daus Hamburg.Vogel, Ottomar, aus Potsd

Hennen, Paul, aus Cöln.
Clasen, Franz HeinrichDetlev, aus Hamburg.
Müller, Paul, aus Freiburg.

Jacobsen, Heinrich Paul John, aus Barmbeck, verw.
Klook, Karl (Marine), aus Hamburg.
Joubert, Jacobus.
Apfel. Louis, aus Würzbur

Rogeler, Karl Otto, aus Eergeren.
Baumann, Andreas, aus

Rächter, Abrahham, aus Nikolaievsl. Kaukasus.,Jakob, aus Nikolaievsk, Kanka fus

Lichter. a Alois Tohenn, W aus Erfurt.
Schlesier, Kurt, aus

Obersold, Hermann we us Goslar.
Junge, Heinrich, aus Lehe a. d. Weser
Hoppe, Friedrich, aus Langenhorn.

Larsen, Sophus Peter, aus Arendal i. Norwegen.
Kunath, Max, aus Dresden.

Härtl, Josef, aus Eichstätt.
Leder, Georg Franz, aus Duttenbrunn.
Volquardt oder Volquardsen aus Lilbeck.
Schlichtenmaier, Friedrich, aus Dettingen.
Jäger, Georg, Bruder, aus Pleinting, N. Bay.

Schlittenbaue r, Thomas. aus Gröbern, Bay.
Krantz, Rainer, aus Aa

Klages, Otto Karl, aus Homöurg
Hartmann, Ambros, Klepsan Band.
Brenner, Albert, aus Donauwörth.
Greiner, Paulus, aus Worms.
Sachs, Kuno, aus Streitau.
Priewe, Fritz, aus Berlin.
Thieke, Rudolf, aus Berlin-Lichtenberg.
Hees, Karl, aus Reichenbach, Württbg.
Behrens, Arthur, aus Gr. Lafferde.
Suck, Hans, aus Cöln a. Rh.

Brattström, Alfred, aus Lübeck.
Pfuhl, Konrad, aus Linde, Hannover.
Trautmann, Karl, aus Frankfurt a. M.

Leutenegger, Liborius, aus Zug (Schweiz).

Reiser, Jakob, aus Greimeltshofen, Bay.
Kutscher, Heinrich, aus Schwarzenholz.
Schilling, Ernst, aus Schmolsin, Pom.
Lindenbeck, Hermann, aus Hamburg.
Gericke, Adolf Heinrich, aus Berlin.
Jennessen, Friedrich, aus Iserlohn.
Banhert, Johannes, aus Lengenau.
Gorius, Livimus, aus Freienhagen.

Keßler, Thomas, aus Schwäbisch-Gmünd.
Hagenauer, Andreas Leo, aus Retzbach.

Eydam, Johannes, aus Olbernhau, Kar. Sa.

Schweiger Ino, aus Steinbach.Schacht, Robert, aus Hamburg.

Sestram, Wilhelm, aus Berlin.Geßner, Richard, aus Leipzig.
Mieden, William, aus Witten.

Kück. Heinrich, aus Bremen.
Wittfoht, Max, aus Hamburg.
Lassak, Franz, aus Ratibor.
Lampe, Wilhelm, aus Hannover.
Schneider, Hermann Hugo, aus Tengen Bad.
Lange, Hermann, aus Hamburg.
Stöckel, Friedrich, aus Untergreuth.
Eggert, Walter, aus Halberstadt.

Oberheidt, Peter Heinrich, aus Benrad, Rheinpr.
Blohm, Emil Martin, aus Schwelm.
Bohl, Max, aus Leipzig.

Hedert, ermann, aus Leng.
8

ühnel, Otto, aus Gnoien,M.Schw.

Binkelmann, Haus, aus beeeseh.Brunner, Scbastian, geb. 16. 6. 76 in Luckenpaint

Bröse,Karl, aus Berlin.
Borchert, Franz, aus Grambin i. Pom.Daum, Kurt, aus Cassel
Eichel, Robert, aus Hamburg.

Finchel. Julius, aus Zuffenhausen, Würrttbg.
Gabriel, Robert, aus Oberwiesenthal.

Hempel, Fohamnes= aus Leipzig-Volkmarsdorf.Hanser, Rudolf,ausHirschbergi. Schles.
Jungbluth, Afonns, aus Wolsheimi. Els.

Manshen, Karl, aus in R
Nesbies David, aus Ruß, Ostpr

„, Willi, aus Stolp i. ge

Wulst, Arthur, aus Nordhausen.
Berger, August, aus Heilbronn.
Berg, Karl, aus Wöslin, Pom.
Bade. Hans, aus Blankenese a. Elbe.

Storkert, Josef, aus Krautheim i. Bad.

Braun, Johann, aus Müddersheim b. Aachen, verw
Bauer, Josef, Bez. Amtssekretär, aus Ingolstadt.
Buhl, Erich, aus Gla
Ballenthin, Erust, W Hopfengarten, Pos.
Breitmann, Otto, aus Dessau, Anhalt.
Beckert, Karl, aus Köditz, Bay.
Cohrs, Gustav, aus Hannover.
Degean, Paul, aus Detmold.
Eisenhauser. Werner, aus Eilenburg a. Mulde.

Eder, Sebastian, aus Ingolstadt.
Froese, Paul, aus Jerzewo.
Frost, Albert, aus Warzen, Hannov.
Groetschel, Max, aus Kosel, Schles.

Laller Georg, aus Schliersee.aller, Andres Max, aus Schliersee.
Hartmann, Karl, aus Eberbach, Baden.

Heinrich, Paul Karl, aus Charlottenburg.
Heuer, Fritz August, aus Hannover.
Jürgensen, Heinrich Jakob, aus Flensburg.

Zung. Leo Ludwig, aus Essen a. Ruhr.
ühnert, Karl Rudolf, aus Leipzig.

2
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Krauß, Engen, aus Harrenberg, Württbg.

Lergenmüller, Michael, aus Landau, Pfalz.iersen, Max, aus Alton
Maier, Heinrich August, -ans Degerhau, Baden.
Mayer, Nathan
Nagel, Franz Wilhelm, us Zollbrück, Pomm.
Manleitner, Karl, aus Tilsit.
Mittensteiner, Johann ilsi. aus Augsburg.
Pfeng, Hans, aus Magdebur
Regner, Rudolf, aus Welinon Bayern.

euß, Alfred, aus Cöln.
oth, Karl, aus Vietigheim a. Neckar.

tipperger, Bernardin, aus Oberburg a. M.

ôchröder, Friedrich Gustav, aus Leipzig-Lindenau.
tephani, Willy, aus Trebschen i. Brandenburg.

Schesselmann, Friedrich, aus #ortheim i‘ Hannov.Schäfer, Emil, aus Werne i. West
Schäfer, Gustav, aus Diefenbach IWürttög.
Tempel, Paul, aus Eibau i. Sa.

Vicenti, Max.
Walz, Friedrich Leonhard, aus Fürth.
Wendler, Alfred Karl, aus Naugard i. Pomm.
Wold, Otto Johann, aus Stettin.
Abmuß, Friedrich, aus Offenburg i. B.
Albrecht, Wilhelm, aus Wanne i. Westf.
Aurich, Karl, aus Züllichau, Brandenburg.
etz, Adam, aus Bergheim, Waldeck.
gosch, Simon aus, München

zröhl, Wilhelm, aus kiherürgen Rheinl.
zisse, Wilhelm, aus Hamb
Beimgraben, Johannes, aut Altona.
Bossel, Julius, aus Lübeck.
Braun, August, aus Benfeld, Ul. Els.
Brauner, Hermann, aus Zillerthal.

Bohnsack, August, aus Braunschweig.
Buck, Dietrich, aus Varel i. Oldenbg.
Blome, Johannes, aus Bremen.
Bammel, Walter, aus Kusey i. Sa

Bäuerle, Wilhelm, aus Jaffa, Palästina — verw.

Bernicke, Friedrich, aus Berlin-Karlshorst.
Bosse, Guido, aus Hamburg-Uhlenhorst.
Burmeister, Haus, aus Michaelsdorf, Pomm.
Bernoth, Eduard, aus Heidekrug, Ostpr.
Buschmann, Max Walter, aus Döbeln-Leipzig.
Beng, Otto, aus Hamburg-= St. Pauli.
Casper, Wilhelm, aus Cöln a. Rh.

Dampf, Alfons, aus Königsberg.
Dietz, Ludwig, aus Darmstadt.
Hahn v. Dorsche, Eberhard, aus Kl. Schochwitz i. Sa.

Wagener, Wilhelm Heinrich. aus Bochum.
Reham, Michel, geb. 5.

 OZSW:

eSeegenen:
.

b. in Kanjande bei Daressalam.

Jerger, Martin, Laienbruder, aus Aixheim;

c. in Tanga (Deutsch-Ostafrika).

Mar. Ob. Ing. Ho#imann= Walter, S. M. S. „Königs-
berg“, geb.19.8. 83 in Wegeleben

Obermaat Eritunchs, Fritz, aus #.Zwischenahn.

Wolf, Franz Helmut, aus Rochli Kar-. Sa.Bode, Fritz Wilhelm, ans Magd g
Jannsen, Otto Wilhelm, aus Eoer feld

ootemaat Gnauck, Walter Friedrich Wilhelm, aus
nit.

inlerigt Krüger, Mattheus, aus Barbeston (Trans-
mt-ablen Lappe, Karl, aus Ergste.

Maus, Peter, aus Kell, Rheinprov.
Funk. Tel. Gast Zahn, Ott, S. M. S. „Königsberg“,

aus Neuhaldensleben;

ge

Korv. n D. Sgorr

d. in Blantyre (Brit. Nhassaland).

Unteroff. d. Res. Bockelmann, Heinrich Friedrich
Theodor, geb. 21. 1. 91 in Barnstorf.

Masch. Maat Dillmann, Philipp, geb. 7.
Schönberg, Benshein
eie Hanske, Paul Ernst Alfred, geb. 26. ö. 92

den

unterofl Erabenborß. Gustav Heinrich
aus Uhrde i. Braunschweig-

Unteroff. Giese, Heinrich, aus Oberhammelwarden,
Oldenburg.

Unteroff. Hansen oder Hausen, aus Lauritz, Wester-

7. 92 in

Theodor,

e. in Sidi Bishr (Agypten).

Major a. D. v. Stuemer, Willibald, zuletzt Schutztr.
4O. A., geb. 14. 8. 70 in Kosel.

rifeld, Werner, fr. II. Matr.
73 in HHeiligensuede

rr oeer-grran geb. 17. 1. 37 in Offen=

Hauptm.Doerin. Robert, geb. 22. 2. 71 in Neuteich.
Rothe, Wilhelm, fr. Inf. Regt. 78,

geb. 3. 12. "i in Bremen —I. verw
Hauptm. Nathert. Paul, geb. 15. 9. 77 in Lipp-

stadt —

Hauptm. gicherr v. Haxthausen, Wilhelm, geb.
17. 5 in Höxter.

Hauptm. v. Kaltenborn-Stachau, Noland, geb.
geb. 4. 7. 84 in Konitz.

Kol. Bayer. Hauptm. d. Landw. Schmid, Edunard.
Landw. Inf. II, geb. 18. 4. 72 in Cham.

Hauptm. a. D. v. Gellhann. Hermann, Inf. Regt. 183,
eb. 18. 12. 76 in Cosel.

Oberlt. d. Res. Thiesen, Anton, fr. Inf. Regt. 68.
eb. 31. 3. 76 in Senheim-Zell — in Gef. 29. 10. 17
ei Liwale.

Oberlt. z. S. d. Res. Papke, Hermann, geb. 4. 11.78
in Lübeck.

Oberlt. Bender, Johannes, geb. 19. 11. 88 in Anklam.

Kal. Sächs. Oberlt. d. Landw. Müller, Hans, Landw.
Inf. I, geb. 10. 11. 74 in Dresden.

Oberlt. d. Landw. Weise, Willibald, Landw. Train I,

geb. 30. 40. 82 in Rogehuen.
. d. Res. Herm, Walter, geb. 21.

inSclle#a. S.

Kal. Dürktenbo. Lt. d. Res. Mauck, Ananst, Ju=
Regt. 120, geb. 22. 6. 82 in Lauffen a. —

Gef. 28. 9. 17 bei Nahungo.

Lt. d. Res. a. D. Kühn, Balter eeldart. Regt. 21,
geb. 14. 12. 84 in Steglitz—

Lt. d. Res. Meinicke, Hans, Juf. nen.2. geb. 11. 7.85

in Nanen.Lt. d. Res. Bohlen, Lothar, Hus.

*§*1 11. 86 in Hamburg.
t. Jacck, Willy, Mar. Inf., geb. 7. 6. 85 in Berlin.
-#Wolewe, Hans, Juf. Regt 37, geb. 22. 4. 85in

12. 79

Regt. 11, geb.

oerebbarzt Dr. Grothusen, Gerhard, geb. 25.5.74
in Rödding,

Stabsarzt Dr. Koch, Hans, geb. 14. 11. 76 inPotsdam.
r. Weck, Wolfgang, geb. L. 6. 81 in Saar-

gemind.
Oberarzt d. Rys. Dr. Wolff, Paul, Landw. Bez. Heidel-

berg, geb.2.8. 85 in Darmstadt.

Stabsarzt Geisler, Adolf, geb. 18. 2. 79 in bit
Oberveterinär Dr. Gärtner, Wilhelm, Hus.R

geb. 25. 10. 85 in Krautheim i. Bad.
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Oberveterinär d. Res. Dr. Lichtenheld, Georg, Landw.

Bez. a#e resden. geb. 16. 1. 77 in Steinbach-Halle

Ochapothehr d. * „Dörffeel, Alfred, Landw. Bez.
V Berlin,geb. 24 in Neudamml.

Kriegsgerichtsrat Dr. —* rmann, Ernst.

Vizefeldw. Richter, Friedrich Bruno, ausVorstendorl
Waffenrevisor Büttenklepper, Mar, geb. 8. 6.

in Niefern.

Vizefeldw. Grabow, Johann.
Feldintend. Diätar Ehmig, Max Emil, geb. 29. 8. 88.

(&amp;“é 39 (ucht, Wmnse Otto Reinhold,geb. 20. 9. 84(s. V.L 10).
Wüst, unrer ekater. * 2. 82 in Mingolsheim.
Migdalski,
Damm, Josef, Auor, aus Wagenschwend.
Lay, Willibrod, Pater, aus Pünderich, Rheinprov.
Reinhard, Hugo, Pater, aus Königheim, Bad.
Meiller, Magnus, Pater, aus St. Ottilien;

f. in Cairo (Agypten).

Unterof. Schröder, Heinrich, aus Oldenburg.
enke, Rudolf, aus Neubielau.

Gefr. Prescher, Georg Alfred, geb. 7.
Bautzen.

Landstm. Kohn, Karl, aus Neubruck.
Unleroff. Blaich, Karl, aus Haisa, Syrien.
Ob. Gefr. Wyndurps, Peter, aus achen.
Landstm. Albert, Karl, aus Deutsch-Rasselwitz.
Siedentopf. Friedrich, aus Söllingen.
Becker, Gustav, aus Eschwege.

Unteroff. d. Landw. Rueger, Karl, aus Jessin, Pomm.
Oberjäger Curdes, Martin, aus St. Stefan, Steier-

10. 92 in

mark.

Feldpostschaffner Sumpmann, Johannes, geb. 19.3.87.

4. in Maadi bei Kairo (Agypten).

Unieroff. Grote, Max, aus Greiffenberg.
Freiherr v. Freiberg-Eisenberg. Konrad, geb.

29. 9. 77 in Allmendingen.

Neumann, Franz (Marine), aus Berlin.
Weiß, Matthias, aus Bethel
Heunke, Reinhold, aus Berlin.
Bartholdi, Theodor, geb. 1. 7. 68 in Röbel.
Saalfrank, Johann, aus Rehau.

h. in Tura bei Kairo (Agypten).

Serg. Reichart, Karl, aus Breslau.
Freiherr v. Richthofen, Siegfried, geb. 6. 5. 89 in

Petersdorf.

Gefr. Heim, Franz, aus Braunenweiler, Württemb.

Seidenschwarz, Sosel- aus Neumarkt.Serg. Hager, Alber
Vizefeldw. d. Res. Twert, Josef, geb. 28.

Neumarkt, verw.

Arnold, Paul, aus Charlottenburg.
Unteroff. Knöller, Christian, aus Eichstätt.

7. 89 in

i, auf Malta.

Vertral= werbil, Zivilargt Dr. Brühl,17. 8. Breslau.
gelboiinlgelter Huß, August, aus Hannover.

wbue Seir- Graeber, Johannes (Emil Otto),
—mb· Irnt. . Simader. Karl, aus Feuerbach.

Vizefeldw. Goppel, Heinrich, aus Freiburg.

Ludwig, geb.

k. in Ahmednagar (Indien).

bRes. Jantzen, Ferdinand, geb. 3. 9. 76 inta
Oberlt. d. 11 Castens, Gerhard, fr. Inf. Regt. 85.

geb. 15. 4. 77 in Itzehoe
#l. Bayer. Lt. d. Res. Wunder. Bernhard, pH. Feld-

art. Regt., geb. 22. 6. 79 in Lauf.
Lt. d. Res. Schütze, Karl, Inf. Regt. 148, geb. 9. 3. 82

in Schleusenau.

Kol. Säc Lt. d Res. Brucker, Friedrich, 3. Juf.
Regt. 10 geb 23. 4. 87 in Plauen.al — Lt. d. Res. Helfferich, Otto, Gren.
Regt. 119, geb.17. 6. 88 in Triest.

Lt. d. Res. Blume, Hermann. Ill. Regt. 131, geb.
1. 2. 77 in Braunschweig.

Lt. z. S. d. Res. Franckenberg, Wilhelm, geb. 6. 10. 83
in Paderborn, l. verw

Serg. Brodersen, Rudolf, aus Hamburg, verw.

Unterzahlmstr. Rehse.
Krüger, Hans, geb. 22. 10. 87 in Danzig.
Grunert, Max Hugo Wilhelm, aus Konstang.
Peters, Willy, aus Hamburg-Eimsbüttel.
Oberfeuerw. u. Deckoff. Ruhbaum, Vruno Franz Mar,

aus Berlin-Halensee.

Schwarz, Otto, aus Wingertshardt.

 #

1. in Bombay (Indien).

Oberheizer Weigert, Max, geb. 1. 6. 95 in Ohligs.
Elison, Fritz.
Bauer, Wilhelm Hermann.
Sperling, Johann Walter.
Jung, Alfred.
Meyer, Geor
Moyer, Friedlich David, aus Wenkheimi. Bad., verw.

In belgischer Gefangenschaft.

Stabsarzt Dr. Schönebeck, Johannes, geb. 18. 11. 78
in Berlin.

Feldtel. Sekr. Holthausen, Hermann Joh.,
fangenschaft in Toulouse, Frankreich.

Lodes, Albert, geb. 30. 8. 76 in Nürnberg, in Ge-
fangenschaft in Kigonna, Deutsch-Ostafrika.

Filsinger, Eugen, in Gefangenschaft seit 19. 9. 16.
Lazarettverwalter Strohbach, Erich,in Gefangen-

schaft in St. Afrique (Aveyron), Frantreich.

in Ge-

Berichtigung früherer Angaben.

Hauptm. Braunschweig, Friedrich, geb. 2. 7. 77 in
Marienwerder, bisher als gefallen gemeldet, nicht
gefallen, lebt; am 20. 10. 17 in Gefangenschaft bei
Lievak, interniert in Sidi Bishr (Agypten) (s. V. L.
Nr. 10).

et d. Res. Dannert, Eduard, Inf. Regt. 116, geb.
10. 80 in Omburo, bisher als gefallen gemeldet,

1#0% gefallen, lebt; in engt yangenschaftiin Sidi
Bishr (Aghpten) (. V. L.9

Neunte Verlustliste aus dem Schutzgebiet

Kamerun.

Schumacher, Walter, geb. 25.
allen 10. 14 bei Misselle.

Unteroff. d. Res. Lemke, Gustav, geb. 7. 12. 82 in

Plietnitz, Westpr., gest. 12. 2. 18 infolge Lungen-

tuberkulose in der Lungenheilstätte Busot. Spanien.
Vizefeldw. Schreyer, Erich, in Gefangenschaft in

Douglas, Isle of Man, England.

7. 69 in Rostock, ge-

2*
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Obersteuerm. Maat d. Res. Kleen aus Roede, in Ge-
fangenschaft in Knockaloe, England.

Landsturmmann Glietz, F., aus Breitenheide, in Ge-fangenschaft inWalesield. Englan
Soldat Burmester, Otto, in u d atin Wake-

field, ens lanKr.Fr Taßler, Charles, in Gefangenschaft in

n Englan
Res. Slchen. Robert, in Gefangenschaft in460rhie England

Sechste Verlustliste aus dem Schutzgebiet

Deutsch-Südwestafriha.

Feldw. Neiße, Theodor, aus Dresden, gest. am 15.1.17
in Grootfontein.

Reiter d. Res. Michgelsen, Werner, aus Greifswald,
gest. am 23. 2. 17 im Hospital Windhul.

70

ListeM
der in Taregsgesiihe ran. befindlichen und
#jetzt in Bolland untergebrachten Angehörigen

der Kaiserlichen Schutztruppen usw.

Vorbemerkung: Der eingeklammerte Ort ist der
Unterbringungsort in Holland.

Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika.

Hauptm. eininger: Wolfgang (Notterdam).„ Hans (Rotterdam).
- aül l er, Max (Dieren bei Arnheim).

Oberlt. v He pkchorg(sGraveIrhage)
eldern-Crispendorf, Werner (Rotter-

*

r% v. Löbbecke, Gert (Dortrecht).
Suling, Gerhard (Dortrecht).

- Frhr. v. Hadeln, Friebuich' (Arnheim).

- v. Scheele, Alexander (Rotterdam).
- Gussad Erich (Dieren bei Unnhein).
- v. Paris, Fritz (Oosterbeel bei Arnheim).
- Fonck, Richard (Arnheim).

- Rocholl, Hermann (Dieren bei Arnheim).

Gellinek, Hubertus (Arnheim).
Sommer, Hans (Rotterdam).

Schmitt, Arthur (Dieren bei Arnheim).
Lyncker, Hans (Rotterdam).
Achilles, Josef (Arnheim).
d. Res. Gaedtke, Ewald (Dortrecht).

. Eggersdorff, Horst (im Haag).
-v. Oppen, Udo (Dieren bei Arnheim).

- Schulz, Hans (Arnheim).
* d Seeliger, Gustav (Arnheim).

 3z. See d. Res. Venster Haus (Rotterdam).
* a. D. Koechling, Arnold (Dieren bei Arnheim).
* d. Res. a.D. Bertelsmann, Arnold (mnotkerdam).

Vizefeldw. Buttkereit, Otto (Rotterdam).
Unteroff. Weißner, Paul (Rotterdam).

 *gs
*74

Schutztruppe für Kamerun.

Haupim. Wirlke, Jo0anc (Rotterdam).Oberlt. 3. See d. Res. Wintzer, Ernst (Dieren).

Lt. . See d. Res. Pohlig, Wilhelm.-Munkel, Werner (Oosterbeek bei
Atuheim)

vt. d. Res. Baer, Paul (Dieren bei Arnheim).
-Croll, Hans (Rotterdam).

186

Unterzahlm. Sandmann, Paul (Rotterdam).
Feldw. d. Landw. Fischer, Peter (Rotterdam).

- Halles, Leo (Notterdan).
Pätzel, Fritz (Notterdam).

uuesedd- gel- Sr Heinrich (Rotterdam).
llig, Otto Motterdam).

penschied, Julius (Rotterdam).Fizewachm#s Weiß, Wilhelm (Notterdam).
Waffenmstr. Schm itt, Wilhelm (Rotterdam).
Serg. Schumann, Gottfried (Rotterdam).
 Jurczyk, Josef (Rotterdam).

Unterofl d. Lond, Kaltenbach, Ernst (Rotterdam).
- d .Konegen, Andreas (Rotterdam).

er, Fritz (Rotterdam).

unterof Jaeris Karl (Wolfhezen).
W Jakob (WolfhezerUn 4. Gregor, *— (Rotterdam).

Wolff, Friedri
Gefr- Nikolai, Max

Soldat Frommund, Bernhard Wolshezen.
Bossart, Gustab

Matrose Fischer- Willy (Rotterdam).
9 Kröger, Karl (batten).

ohn, Frrang
Schle chter, JosefSoldat Klemen- Richard
Ers.Res. Sprotte, Reinh.

Landesverteidigungstruppe Togo.

Unteroff. Reinhardt, Wilhelm (Hattem).Jochum, Jakob

7

CListe Ur. 4 der in ktriegsgefangenschaft be-

sindlichen und jetzt in der Schweiz unter-

gebrachten Angehörigen der KNaiserlichen

Schutztruppen usw.

Gorbemerkungent. Listen r. 1 bis 3 f.„D. Kol. Bl.“ 1917, Nr. 3/5.
S.34f.,Nr. 17/18, S. it u. 1918 Nr. 3/4, S. 16f.

. Der eingeklammerteOrt ist der Unterbringungsort

in der Schweiz.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

Haw v. Linde-Suden, Harald (Linthal).
v. Gynz-Rekowski, Emil (Neßlaug.

Ie a.. Maat Blinkmann, Nobert (Oberegg).

Unteroff. Beißer, Karl (Oberegg).
d.S.Ernst, Franz (Lichtensteig, St. Gallen).

· Oteiiihiller Hugo (Herisau).

- Krebs, Eugen (Chur).

Obermatr. Lengemann, Hermann.
Oberheizer Steffen, Paul (Churwalden).
Gefr. Engel, Johannes (Oberegg).

-Steinlein, Angust (Ebnat-Kappel).
:Schlehahn, Otto (Oberegg).

S#—

Kr. Freiw. Hasenbach, Gustav (Bern).
Soldat Schultze, Hermann (Curaglia b. Disentis!.

Nachmann, Karl (Churwalden).
Neußer, Wilhelm -

Landsturmm. Wurm, Alfred (Oberegg).
Landwehrm. Hebauer. nto (Lichtensteig, St.Gallen-anze
Sieber, Konstanfiun rrt. b. Disentisl.
Enz, Eugen (Klosters-Platz).



G 187 20

Schutztruppe für Kamerun.

Lberlt 3 S. dFi a Vittor (Brunnen).udo

Lbersenervr nt Richard zlde Platz).
tellv. Niemeyer, Larl itzna

Sletel u. Off. Stellv. Sichaife Karl (Weagis).
Feldw. Jütersonke, Max (W )

Vizefeldw. Soltau, Kurt (-
Serg. d. Landw. Grätschuß, Walter (Zürich).
 Kittlatz, Dietrich (Weggis).

Unteroff. Müller, Max (Seihe
- Lohrmann, Jakob (Vitznau).

Serg. d. Landw. Petersen, Erich (Kerns).
Masch. Maat d. Res. Herzog, Artur (Sedrun).
Gefr. d. Res. Buchholz, Arnold (Langerheidesee).

- Dries, Horst (Sedrun).

Einj. Obermatr. Seifert, Friedrich (Ragaz).
Landsturmm. Johannsen, Ove (Zürich).
S Gersky, Paul (Davos-Dorf).

- abrich. Willy -
üster, Ernst ##r uzern).

:Wielske, Herbert (Sedrun).
Ehret, Albert (Sberegg).

Landesverteidigungstruppe Togo.

Vigewachtm. Deking, Gerhard (Langerheidesee).
Gefr. d. Landw. Dustert, Karl (Ebnat-Kappel).

. Seifer, Josef (Davos).

Soldat Jaeckel, Alfred drheiesehh-Behrens, Adolf (Thusis)

. Berke, Martin a#ms (aengerheinefen,
Maack, Ludolf (Churwalden)

: Pieper, Hermann (Disentich.

Landwehrm. Jaßny, Max., gest. 23. 8 (Davos-
Dorf) an Dungenueberkakaien (s. Liste lins 2: Unter-
bringung in der Schweiz).

75

Ciste Ur. 4 der bisher in der Schweiz unter-

gebrachten und letzt als Kustauschgefangene
gebörigen der KMaiserlichen

Schutztruppen usw.
Vorbemerkung:

Listen ar 1 bis 3 f.. „D. Kol. Bl.“ 1917 Nr. 3.
17/18, S. 233, und 1918 Nr. 3/4,S

Schutztruppe für usch en
Interoff. d. Landw. Düll, Konr
Freiw. Krankenpfleger v. brkelss vinan. Gustav.
randsturmmann Altmann, Nober
Soldat Regel, Karl.

kriegsfreiwilliger Dominick, Ernst.

2

64.

Srn-

Schutztruppe für Kamerun.

Major Fabricius, Gustav.
Hauptm. Surén, Han

Oberlt. Schäfer, Her
d Rs 9 Halsle Wilhelm

- Res. Wendling, Pete
Kal. Wich Sebed Hberl# Krauche,Dsois, Alfred.

Unterzahlmstr. Heinrich, Fritz.
Vizefeldw. Einfeld, Karl.
Masch. Maat d. Res. Haußmann, Wilhelm.
Kriegsfreiwilliger Fruhtrunk, Rudolf.
Soldat Herrmann, Alfons.
 Kallen, Karl.

Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika.

Oberlt. Heyme, Walter.
Gefreiter Siebel, Friedrich.

Landesverteidigungstruppe Togo.

Lt. d. Res. Esau, Abraham.

Vigewachtm. d. Landw.Schulze Wilhelm.
Serg. d. Landw. Alzeit,Fritz.
San. Gefr. d. Landw. Klingenberg,Karl.

D

Ciste Ur. 4 der aus Srankreich und England

zurüchgehehrten Austauschgefangenen der

Kaiserlichen Schutztruppen usw.

Listen er, 1 bis 3 f. „D. Kol. Bl.“ 1917 Nr. 3/5, E. n17/18, S. 253. und 1918 Nr. 3/4, S.1

Schuttruppe für Deutsch-Ostafrika.

San.Feldw. Mörling, Johann.Weiser, Ewald.
Landwehrmann Zurbimeisr. Josef.
Soldat Wiehle, Karl

Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika.

Unteroff. d. Landw. Strobel, Willy.

Schutztruppe für Kamernn.

San. Feldw. Weißenberger, Lorenz.
. Serg. Meier, Anton.

-Maat d. Res. Dehner, Sebastian.

Serg. Winterling, Lorenz.Zan. Soldat Ludwig,K
kandsturmmann Lohl, ids Wilhelm Hermann.
Soldat Moszczynski,K

eepfituhhh Friedrich.#lmany Martin.SGssz—S.

Landesverteidigungstruppe Togo.

Landsturmmann Dr. Mann, Otto.
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 Richtamtlicher Teilecccmr),

Entwichlung von Flurkarten, Flurbüchern und Grundbesitzrollen in den deutschen Schutz-

gebleten RKfrikas und der Südsee bis zur Seit des Rusbruches des Weltkrieges 1914.-)

Von Heinrich Böhler, Kaiserlichem Landmesser.

(Fortsetzung und Schluß.)

5. Deutsch-Neuguinea.

XVII. Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea zu der

Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutz-

gebieten, vom 21. November 1902 und der hierzu erlassenen Verfügung des Reichskanzlers

vom 30. November 1902 für das Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea unter Ausschluß des

Inselgebiets der Karolinen, Palau und Marianen.

Vom 22. Juli 1904.
(Nol. Bl. S. 631.)

Auf Grund der 8§.1 und 26 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grund-

stücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 283) wird hier-

durch mit Genehmigung des Reichskanzlers für das Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea unter Ausschluß
des Inselgebiets der Karolinen, Palau und Marianen folgendes bestimmt:

§5 1. (Zu § 1 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Das amtliche Verzeichnis (§ 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung) wird von dem zuständigen

Grundbuchamt für jeden Grundbuchbezirk nach dem anliegenden Muster besonders geführt.
Jedes Grundstück erhält eine besondere Seite. Anderungen sind in der betreffenden Spalte

unter die ursprüngliche Eintragung zu setzen. Eintragungen, die ihre Bedentung verloren haben,
sind mit roter Tinte zu unterstreichen.

5 2. (Zu § 2 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Auf die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung eines Grundstücks finden die in § 1

Absatz 1 der Kaiserlichen Verordnung bezeichneten Vorschriften Anwendung, sobald das Grundstück
in das Grundbuch oder Landregister eingetragen worden ist.

Auf die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken, die in das Grund-

buch oder Landregister noch nicht eingetragen sind, finden die für den bisherigen Geltungsbereich
des Preußischen Allgemeinen Landrechts bestimmten Vorschriften des vierten Abschnitts des Preußischen
Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, vom 13. Juli 1883

(Gesetz-Sammlung S. 131) mit der Maßgabe Anwendung, daß, soweit darin auf andere Vorschriften
desselben Gesetzes verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften der Gesetze treten,

die nach Absatz 1 für die in das Grundbuch oder Landregister eingetragenen Grundstücke gelten.

§5 3. (Zu den §5 5 und 6 der Kaiserlichen Verordnung.)

1. Das Recht, herrenloses Land in Besitz zu nehmen und darüber zu versügen, sowie das Recht,

mit den Eingeborenen Verträge abzuschließen, die den Erwerb von Eigentum oder dinglichen

Rechten an Grundstücken oder die Benutzung der letzteren betreffen, steht ausschließlich dem

Landesfislus zu, welcher bei den hierzu erforderlichen Rechtshandlungen nach Befinden des
Gouverneurs auch durch andere Personen als Beamte vertreten wird. Von dem Erwerbe

bleiben die zum Unterhalte der Eingeborenen erforderlichen Flächen, insbesondere deren Wohn-

stätten, Pflanzungsländereien und Palmbestände, ausgeschlossen.
Die über die Besitzergreifung herrenlosen Landes zu errichtende Urkunde muß die Vorgänge

bei der „Besitzergreifung“, eine genaue Bezeichnung der Grenzen und die Angabe enthalten,

in welcher Weise die benannten Grenzpunkte kenntlich gemacht wurden.

1#

*) Mit einem Verzeichnis am Schluß der Abhandlung und drei farbigen Tafeln.
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Die weiteren Bestimmungen über den Inhalt der Verträge mit den Eingeborenen
und der Verträge, welche die Weiterveräußerung der von den Eingeborenen an den Landes-

flskus veräußerten sowie der vom Landesfiskus als herrenlos erworbenen Grundstücke betreffen,

werden vom Gouverneur nach Ermessen entweder allgemein durch Aufstellung entsprechender
Vertragsmuster oder von Fall zu Fall getroffen.

. Inwieweit Eingeborene zur Eintragung ihrer Grundstücke in das Grundbuch oder das Land-

register berechtigt sind oder hierzu angehalten werden können, bestimmt in jedem einzelnen
Falle der Gouverneur.

. Die Anweisung, betreffend das Verfahren bei dem Grunderwerb der Neu-Guinea-Kompagnie,

vom 10. August 1887 sowie die hierzu ergangenen Ergänzungen für den Bezirk Neu-

Mecklenburg Nord vom 24. Januar 1902 und für Kaiser-Wilhelmsland vom 28. Juli 1903

werden aufgehoben.

§* 4. (Zu § 8 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

. Die Grundstückseigentümer können vom Grundbuchamt zur Stellung des Antrags auf Ein-

tragung in das Grundbuch durch Geldstrafen, deren Gesamtbetrag 300 .7 nicht übersteigen

darf, angehalten werden.
Falls binnen drei Monaten, von der ersten Aufforderung an gerechnet, der Antrag

nicht gestellt wird, kann das Grundbuchamt die Eintragung des Grundstücks und die etwa

erforderliche Vermessung von Amts wegen verfügen. Die in diesem Falle ensstehenden Kosten
und Auslagen hat der Eigentümer zu tragen.
 Personen, für welche Rechte anGrundstücken des Schutzgebietes in das Grundbuch eingetragen

werden sollen, haben, wenn sie weder im Schutzgebiete wohnen, noch sich dauernd daselbst
aufhalten, auf Erfordern des Grundbuchamts einen Vertreter im Schutzgebiete für alle die An-

legung des Grundbuchblattes betreffenden Angelegenheiten zu bestellen und dem Grundbuchamt
zu bezeichnen. Das gleiche gilt für Gesellschaften, die im Schutzgebiete nicht ihren Sitz haben.
Die Erfüllung dieser Verpflichtung kann durch Ordnungsstrafen bis 100 .&amp; erzwungen werden.

Auch kann das Grundbuchamt in Fällen, in denen ungeachtet der Verhängung von Ordnungs-

strafen die Bestellung eines Vertreters binnen einer der Partei bekanntzugebenden Frist nicht
erfolgt, einen Vertreter von Amts wegen bestellen.

 Gegen die unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Verfügungen findet Beschwerde nach den für

Grundbuchsachen geltenden Vorschriften statt.

§ 5. (Zu § 15 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Die Vorschrift des § 15 Absatz 1 der Kaiserlichen Verordnung bleibt im Falle des § 14

1 a. a. O. außer Anwendung.

(Zu § 26 der Kaiserlichen Verordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 2

der Reichskanzlerverfügung.)

1. Die bisherigen Grundbuchbezirke bleiben bestehen.
. Die bisher in den 13 Grundbuchbezirken geführten Grundbücher gelten als Grundbücher.

Diese sind:
im Gerichtsbezirk Herbertshöhe:

Gazelle-Halbinsel nebst vorgelagerten kleineren Inseln; die südliche Grenze wird gebildet
durch eine gerade Linie von der Mündung des Toriu bis zur Mündung des Red-River;

b) Neu-Pommern nebst vorgelagerten kleineren Inseln ohne Gazelle-Halbinsel;
c) Neu-Lauenburg;
d) Neu-Mecklenburg l, umfassend die nordwestliche Hälfte von der Steffenstraße bis zu

152 Grad östlicher Länge nebst vorgelagerten kleineren Inseln einschließlich Simberi,
Tabar und Napakur (Fischer= und Gardner-Insel)a;
Neu-Mecklenburg II, umfassend die südöstliche Hälste von 152 Grad östlicher Länge an

und die Insel Lihirr (Gerrit-Denys-Insel) nebst den nördlich und östlich davon gelegenen
kleinen Inseln bis zu 155 Grad östlicher Länge;

Neu-Hannover von der Steffenstraße an mit den umgelagerten Inseln sowie die Inseln

Mussau (St. Matthias), Squally und Portland;
die Manus-Gruppe (Admiralitäts-Inseln) und umliegenden Inseln zwischen dem Aquator
und 3 Grad südlicher Breite sowie zwischen 142 Grad und 149 Grad äöstlicher Länge;

die deutschen Salomons-Inseln und die nördlich davon gelegenen kleinen Inseln;

e —

f

——

n —
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im Gerichtsbezirk Friedrich-Wilhelmshafen:

Berlinhafen, von der holländischen Grenze bis zum Augustafluß, einschließlich der vor-
gelagerten Inseln; "

k) Hatfeldthafen, vom Augustafluß bis zum Kap Creisilles, einschließlich der vorgelagerten

.

Inseln;
1) Friedrich-Wilhelmshafen, von Kap Croisilles bis zum Gogolfluß, einschließlich der vor-

gelagerten Inseln;
Konstantinhafen, vom Gogolfluß bis zum 147. Grad östlicher Länge, einschließlich der

vorgelagerten Inseln;
Finschhafen, vom 147. Grad östlicher Länge bis zur englischen Grenze, einschließlich der
vorgelagerten Inseln sowie der French--Inseln, der Long-Insel und der Insel Umboi
(Rook-Insel) mit den den beiden letzteren Inseln vorgelagerten Inseln.

Der Zeitpunkt der Anlegung des Grundbuches ist, soweit nicht das Grundbuch
für den einzelnen Grundbuchbezirk früherer Bestimmung gemäß bereits angelegt worden
ist, der 1. Juli 1905.

3. Das bisher vorgeschriebene Formular wird mit folgenden Anderungen beibehalten:
a) Der Kopf des Titelblattes lautet: „Grundbuch des Schutzgebietes Deutsch-Neuguinea"

and
Blatt r90r.

b) In Spalte 1 des Titelblattes ist unter der Nummer des einzelnen Bestandteils in Klammern

die Nummer zu vermerken, die der Bestandteil im amtlichen Verzeichnis (§ 1) führt.
c) In der dritten Abteilung ist in Spalte 3 statt „Hypotheken“ zu setzen: „Hypotheken,

Grundschulden und Rentenschulden“.
4. Die Landregister werden für jeden Grundbuchbezirk gesondert geführt. Die auf ein Grundstück

bezüglichen Eintragungen und Urkunden bilden je einen Registerband für sich. Die Bände
werden fortlaufend numeriert.

Zu jedem Register ist ein Verzeichnis der eingetragenen Grundstücke unter entsprechender
Anwendung des Formulars zu § 1 dieser Ausführungsbestimmungen zu halten.

§ 7. Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Juli 1905 in Kraft.

Herbertshöhe, den 22. Juli 1904.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Hahl.

m —

n —

Anlage.

Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea.

Amtliches Verzeichnis

Nummer.

Name (Bezeichnung) des Grundstücks.

Nummer Band. DP= des Grundbuchs.

 „: 2 3 —

Kurze Beschreibung der Lage Fläche
nach Landschaft und Grenzen Eigentümer Bemerkungen
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XVIII. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea, betreffend den Gebühren--

tarif für die Vermessung von Grundstücken.

Vom 3. Juli 1903.

(Kol. G. G. S. 148.)

Unter Aufhebung der Verordnung vom 20. Juli 1895 (Kol. Bl. 1895, S. 574)“) werden

die Gebührnisse für die Vermessung von Grundstücken festgesetzt, wie folgt:

a)

b)

Für Vermessung und Kartierung sind zu zahlen:

Für Grundstücke:
bis 1 ha Fläche . 10,00 M

5,0
***i*ö

von mehr als 1 ha bis 10 ra für ieen 22 mehr 6, -
1 OD -

- 50 100 --- - -400-

- 100 500 - -3,00-

- - -500--1000--- - -2,00-

- -1000--4000--- - . 1,50.

. 4000. - - -15,00 -

2. Außerdem sind zu zahlen:

die vorschriftsmäßig gezahlten Tagegelder und Reisegebühren;
die ortsüblichen Sätze für die Gestellung von Transportmitteln sowie von den zur Ausführung

der Arbeiten erforderlichen Hilfskräften (Trägern, Arbeitern), sofern dieselben nicht von den
Beteiligten, in deren Interesse die Arbeiten vorgenommen werden, selbst gestellt werden;

die verwendeten Grenzzeichen.

Herbertshöhe, den 3. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gonverneur.

Hahl.

XIX.4 Dienstanweisung zu den Ausführungsbestimmungen zur Kaiserlichen Verordnung,

betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November

1902 und der hierzu erlassenen Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902

für das Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea unter Ausschluß des Inselgebietes der Karolinen,
Palau, Marianen und Marshall-Inseln, erlassen vom Gouverneur am 16. Mai 1907.

(Kol. G. G. S. 238.)

Zu§1.

.Für die amtlichen Verzeichnisse sind die den Grundbuchämtern zugehenden gebundenen Bücher
zu verwenden.

Die erste Aufstellung erfolgt auf Grund der bereits angelegten Grundbuchblätter.
ür die noch nicht eingetragenen, aber bereits vermessenen Grundstücke gilt folgendes:

Der Landmesser hat von jeder vollendeten Vermessung dem zuständigen Grundbuchamt

zush Anzeige zu machen. Die Anzeige muß enthalten:
a) die Bezeichnung des Grundbuchbezirks, in dem das Grundstück belegen ist;

b) kurze Beschreibung der Lage des Grundstückes nach Landschaft und Grenzen;
c) die Größe des Grundstücks;

4) den Eigentümer;
Re) die Urkunde (Kaufvertrag, Besitzergreifungsurkunde usw.), auf die das Eigentum sich stützt.

Das Grundbuchamt hat auf Grund dieser Anzeige das Grundstück in das amtliche
Verzeichnis einzutragen und dem Landmesser die Nummer mitzuteilen, die das Grundstück

erhalten hat.
Der Landmesser vermerkt hiernach auf den betreffenden Urkunden und Karten die

Nummer des Grundstücks nach dem amtlichen Verzeichnis.

) dcolchcpgcblleöö
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Zu 8 6 Ziffer 3.

Die bestehenden Grundbuchblätter und Tabellen sind entsprechend § 6 Ziffer 3 abzuändern.

Herbertshöhe, den 16. Mai 1907.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Hahl.

. —
u.

XX. Verfügung, betreend die Erhebung der Vermessungskosten.
War noch nicht veröffentlicht.)

1. Die Einziehung der Vermessungsgebühren erfolgt durch die Verwaltungsstelle, in deren
Bezirk der Zahlungspflichtige wohnt.

2. Das Vermessungsamt stellt für jede von ihm vorgenommene gebührenpflichtige Handlung
eine Kostenrechnung nach beif. Muster 1 auf.

Die Kostenrechnung ist in ein Kostenregister nach Muster 2 einzutragen und sodann der

———fpuständigen Dienststelle (Nr. 1) zu übersenden.
3. Die Nachweisungen nach Muster 2 sind vom Vermessungsamt halbjährlich am 1. 4. und-

 10. der Gouvernementshauptkasse einzureichen und von dieser an Hand der Abrechnungen der
W zu prüfen.

4. Über unbeibringliche Vermessungskosten ist von den zuständigen Verwaltungsstellen unter

eingehender Begründung in jedem einzelnen Falle zu berichten.

Nr. des Kostenregisters. Müuster 1.

Kostenrechnung.

Für Vermessung und Kartierung des von den.

zu erwerbenden Grundstückes

* sind zu zahlen lt. Gebührentarif vom 3. Juli 1903:

 I. Für Vermessung und Kartierung:

1 ha à 10 — %

1 à 6 — "

1 à 5— -

1-z4---

1-93= -

1-z2= -

131= -

M

II. Außerdem sind zu zahlen

a) Die vorschriftsmäßig gezahlten Tagegelder und Reisegebühren

Tage à 8 — 7

b) Die ortsüblichen Sätze für die Gestellung von Transportmitteln, sowie von den zur

Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfskräften (Träger, Arbeiter), sofern diese nicht von den
Beteiligten, in deren Interesse die Arbeiten vorgenommen, selbst gestellt werden.

Für Arbeiter

) Die verwendeten Grenzzeichen Stück à *.
a.

sind von

an die Gouvernementshauptkasse in Rabaul zu zahlen.
, den 191
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Muster 2.

· Nr. Datum
Lde. Des Zahlungspflichtigen Bezeichnung Ver der er Kauf- Be-

der iessungs » Absendung
Nr. .. . . Kosten- der preis merkungen

Name WohnortGebührenpfl. Arbeit gebür rechnung Rechnung

1 2 3 4 5 6 7989 9p

1.Method.Mission Raluana Vermessg. Grundftück "154 1 18,4 — —
Bez. Rabaul] Radavul 5,48

2.Bolten Saining Handzeichnung 6 2 2314 — —

Bez. Rabaul

XXI. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea, betreffend den Gebühren-

tarif für die Vermessung von Grundstücken.

« (War noch nicht veröffentlicht.)

Für Vermessung von Grundstücken und für Anfertigung von Auszügen aus Karten usw.
werden erhoben:

II. K# Gebühren:

a) Für Vermessung und Kartierung von Grundstücken

bis 1 ha Fläche . ,00 A

von mehr als 1 ha bis 10 ra iar jeden veltar 5 6 00
- - 10 50 -- 5,00 -

- - - 50 * 5 100 * 2 * * “ 4,00 *

„ö &amp; 100 5 * 500 * * 5 * „ 3,00 2

 500 1000 - -2,00-

- - -1000- 4000 - 15,50 -

* * * 4000 ö ö -“" * * 1 „O00 *

b) Für das Schlagen und Aufräumen von Grenzschneisen, sofern dieses nicht vom Antrag-
steller ausgeführt wird und alle Arbeiten, die nicht nach Ziff. Ia berechnet werden können (wie
Grenzwiederherstellung, Abhaltung von Grenzterminen): für jeden Arbeitstag eines Landmessers
32 /, eines Vermessungstechnikers 20 J.

c)Für Anfertigung von Auszügen aus Karten und Vermessungsschriften: für jede Arbeits-
stunde des Landmessers 4 J, des Vermessungstechnikers 2,50 M.

II. An Kuslagen:

a) Die vorschriftsmäßig gezahlten Tagegelder und Reisegebühren; bei Benutzung von
Regierungsfahrzeugen werden die von den einzelnen Verwaltungsdienststellen veröffentlichten Sätze in

Rechnung gestellt.
b) Die ortsüblichen Sätze für die Gestellung von Transportmitteln sowie von den zur

Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfskräften (Trägern, Arbeitern) sofern dieselben nicht von
den Beteiligten, in deren Interesse die Arbeiten vorgenommen werden, selbst gestellt werden.

c) Die verwendeten Grenzzeichen.

Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea, betreffend den

Gebührentarif für die Vermessung von Grundstücken, vom 3. Juli 1903 außer Krafst.
*r XI7/)

Unter Aufhebung der Dienstanweisung vom 16. Mai 1907 sollte folgende Dienstanweisung v
in Kraft treten, welche hier ebenso wie nachfolgende Dienstanweisung für Ausführung von Ver- F.
messungen und Kartierungen im Schutzgebiet Neuguinea nur teilweise wiedergegeben werden kann, XX,—
weil sie zu Begiun des Krieges nur in unvollkommenen Entwürfen vorlagen. Nach einem Bericht “ XX%

des Gouverneurs wurde schon danach gearbeitet.

Bei XXIII ist unter § 13, b,2noch der Teil von „Unter Winkel wirnd
zu vergleichen“ von mir hinzugesetzt.

bis
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XXII. Dienstanweisung zur Regelung des Vermessungsdienstes.

(Nach einem Entwurf, teilweise.)

5 1. Zur Durchführung der Grundstücksvermessung ist ein mit amtlich geprüften Land-
messern und Vermessungstechnikern besetztes Vermessungsbureau eingerichtet, das dem Gouvernement
unterstellt ist und die amtliche Bezeichnung „Vermessungsamt“ führt.

§ 2. a) Das Vermessungsamt wird von dem Vorsteher geleitet. Dieser ist zugleich Vor-
steher des Vermessungswesens.

b) Der Vorsteher erteilt, soweit nötig, die speziellen Vorschriften für die einheitliche Er-
ledigung der Vermessungen, Kartenanfertigungen, Registeraufstellungen und dergleichen unter Berück-
sichtigung der in der Dienstanweisung für Ausführung von Vermessungen und Kartierungen im

Schutzgebiet Neuguinea gegebenen Richtlinien und der sonst bestehenden Bestimmungen im Grundbuch-
und Vermessungswesen.

c) Der Vorsteher hat alle mit dem Vermessungs= und Kartenwesen in Beziehung stehenden
Geschäfte des Gonvernements zu bearbeiten und ist Referent für alle diese Angelegenheiten.

d) Dem Vorsteher für das Vermessungswesen liegt die Verteilung aller Arbeiten unter das

ihm zur Verfügung gestellte Personal ob. Er hat, soweit nötig, den Genanigkeitsgrad und die für
eine Arbeit zu verwendende Zeit anzugeben.

Die Vermessung des Landes erfolgt durch Vermessungstrupps, die urit bestimmten Aufträgen
ständig oder vorübergehend an verschiedenen Plätzen des Schutzgebietes stationiert werden. Dieselben
haben bei kleinen Aufträgen nach Beendigung, bei größeren zum 1. jeden Quartals dem Vorsteher

über die Erledigung Bericht zu erstatten.
e) Die dem Vorsteher des Vermessungsamtes zugewiesenen Vermessungsbeamten haben die

ihnen übertragenen Geschäfte slott zu erledigen und dabei die Regeln dieser Dienstanweisung und
aller sonstigen Bestimmungen in Verordnungen und Verfügungen des Vermessungs= und Grundbuch-

wesens zu beachten bzw. den diese ergänzenden Weisungen des Vorstehers nachzukommen.
Bei Personalwechsel, Urlaub oder Heimreise der Beamten haben diese dem Vermessungsamt

alle Vermessungsakten, Inventarien und Materialien ordnungsmäßig zu übergeben, insbesondere un-

fertige Arbeiten mit eingehenden ausreichenden Erläuterungen auszuhändigen.

k) Das Vermessungsamt ist zuständig für alle im Schutzgebiet auszuführenden
Vermessungen, insbesondere für Schaffung aller Unterlagen, die zur Eintragung von
Grundbesitz in das Grundbuch erforderlich sind, ferner zur Beschaffung aller Unter-
lagen zwecks Überführung von Teilen bereits eingetragener Grundstücke infolge Form-
veränderung oder Teilung in das Grundbuch, zur Ausfertigung von Auszügen und

Zeichnungen aus Vermessungsakten, Verzeichnissen und Karten des Vermessungs-
amtes, zur Fortführung der amtlichen Verzeichnisse, Karten und Akten, zur Fest-

res-. setzung der Vermessungskosten und sonstigen Gebühren.

V #

8
Eum-

s.

8) Von Grundbesitzern beigebrachte Vermessungsstücke dürfen nur dann für

die amtlichen Verzeichnisse, Karten oder Grundbuchunterlagen Verwendung finden,
3.7 wenn sie auf Grund einer unter persönlicher Verantwortung eines vom Gouverneur

zugelassenen Privat= oder Gesellschafts-Landmessers ausgeführten Vermessung her-
gestellt sind.

Die unter persönlicher Verantwortung erfolgte Ausführung der örtlichen Vermessung muß
durch Vorlegung des als lrschrift bescheinigten Feldbuches und durch eine Bescheinigung des Privat-
oder Gesellschafts-Landmessers auf den sonstigen Vermessungsstücken nachgewiesen sein.

Bei Zweifeln an der Richtigkeit der in solchen Vermessungsstücken enthaltenen Vermessung

ist eine örtliche Revision zu beantragen, deren Kosten die Interessenten zu tragen haben, falls sich
das Material als unzureichend und fehlerhaft erweist.

h) Der Vorsteher des Vermessungsamtes hat alle vorkommenden Arbeiten nach den in

dieser Anweisung gegebenen Grundsätzen und Vorschriften sowie den sonstigen Verordnungen und
Verfügungen des Vermessungs= und Grundbuchwesens zu prüfen und zu behandeln sowie mit

Prüfungsvermerk zu versehen bzw. bei Auszügen zu rechtlichen Zwecken mit seiner Unterschrift und
Amsssiegel zu beglaubigen.

i) Der Vorsteher für das Vermessungswesen hat auf die eindeutige und gute
Bezeichnung der Grundstücksgrenzen sowie auf eine geordnete fachtechnisch zweck-
mäßige Registrierung des Besitzstandes mit Bezug auf die ebenso verwalteten Karten
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und Vermessungen hinzuwirken, damit einer Verwirrung der Grenzen und des An-

rechtes an Grundstücken vorgebengt wird.

k) Die Tagegelder= und Reisekosten-Liquidationen sämtlicher Vermessungsbeamten, soweit sie
im Verlaufe der vermessungstechnischen Dienstgeschäfte entstanden sind, sind von dem Vorsteher des
Vermessungsamtes sachlich zu prüfen und dem Gouvernement zur Festsetzung und Anweisung
vorzulegen. "

Zu diesem Zwecke sind die Tagegelder= usw. Liquidationen gleichzeitig mit den Vermessungs-
unterlagen an das Vermessungsamt einzureichen.

1!) Jährlich zum 1. Oktober ist dem Gouvernement ein Antrag zur Beschaffung und. Er-

gänzung des Inventars und der Materialien zur Genehmigung einzureichen.

m) Für die sachgemäße Verteilung und Verwendung der für das Vermessungswesen im
Schutzgebiet ausgeworfenen Mittel ist der Vorsteher verantwortlich.

Er hat auch dafür Sorge zu tragen, daß nur zweckmäßige Vermessungs-Instrumente und
Geräte für die lokalen Verwaltungsbehörden und einzelne Gouvernementsbeamte bestellt werden.

Daher sind ihm die entsprechenden Anträge vorzulegen.

§ 3. Das Vermessungsamt hat von jeder gebührenpflichtigen Handlung eine Kostenrechnung
aufzustellen und diese in ein Register, das Kostenregister, einzutragen.

8. Für die ordnungsmäßige Führung der Verzeichnisse und der Übersichtspläne ist der

Vorstand des Vermessungsamtes verantwortlich.

XIII. Dienstanweisung für Ausführung von Vermessungen und Kartierungen im

Schutzgebiet Neuguinea.
(Nach einem Entwurf, teilweise.)

II. Dermessung.

§5 6. Für die Vermessungen im Schutzgebiet können alle. Meßmethoden in Betracht kommen,

und zwar sind für jeden Zweck die gerade einfachsten und der Aufgabe entsprechend hinreichende
Genauigkeit gewährenden Arten zu wählen.

Insbesondere sind für die Beschaffung von Grundstücksunterlagen alle oberflächlichen, mit

groben Fehlern behafteten Verfahren zu vermeiden, dahingegen alle Messungen so auszuführen und
zu kontrollieren, daß die Feldbücher oder sonstigen Vermessungsschriften zur späteren Wiederauf-
findung der Grenzpunkte ausreichen, sei es, daß sie mit Absicht beseitigt oder sonst irgendwie ver-
loren gegangen, oder sei es, daß sie wegen der Gleichförmigkeit des Geländes, der Verwachsung

und uher Umstände schwer ohne Messung wiederzufinden sind.
Dabei sind, soweit der Vorsteher nichts anderes vorschreibt, die in den preußischen Kataster-

anweisungen II, VIII, IX gegebenen einheitlichen Regeln siungemäß anzuwenden, soweit nicht eine
von den heimischen Verhältnissen abweichende Behandlung am Platze ist. 5

Für letztere sind die Gesichtspunkte der 4%
a) zu erwartenden Reichskanzlerverfügungen über Vermessungsregister und Grundbuchformulare, au 3;

*.b) Dienstanweisung, betreffend die trigonometrischen Vermessungen und Berechnungen, vom f N
20. August 1904 (s. K. G. G. 8, S. 212), WW

c)Abhandlung „Wahl der Koordinatensysteme für Spezialvermessungen in Kolonisationsgebieten“
(s. Zeitschr. fj.Verm. 1909, S. 450) beres

maßgebend. Keiter
7. Die Vermessung von Grundstücken in geschlossenen Siedelungen von Europäern mit .

kleinen Parzellen oder solchen Grundstücken, die an Siedelungen von Europäern angrenzen, erfolgt

durch Liniennetzkonstruktionen oder polygonometrische Aufnahme auf trigonometrischer Grundlage.

§ 8. Die Vermessung von Pflanzungsgrundstücken erfolgt durch polygonometrische Auf-
nahme und, solange eine Landestriangulation nicht durchgeführt ist, durch Kleintriangulation, soweit
eine solche ohne erhebliche Kosten durchführbar ist.

Nach Durchführung einer Landestriangulation sind sämtliche Vermessungen an diese

anzuschließen.

§ 9. Die Vermarkung der Grenzen erfolgt durch Grenzsteine. Hierzu sind Zementmörtel-
steine von 15 cm Durchmesser und 60 cm Länge mit zentrischem Loch oder Natursteine mit denselben
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Abmessungen zu verwenden. Die Grenzsteine sollen die Erdoberfläüche um 10 cm überragen. Außer

an den Endpunkten der Grundstücksgrenzen sind Grenzsteine so zu setzen, daß sie möglichst gegen-

seitig sichtbar sind.

§5 10. Werden Grenzen durch natürliche Objekte, wie Bach= und Flußläufe, Meeresufer,
Wege, Gebirgskämme, gebildet, so sind diese Grenzen von besonderen Messungslinien oder mit Kompaß=
meßbandzügen, die an Polygon= oder Dreieckspunkte anschließen, aufzunehmen.

§5 11. Wege (auch Eingeborenenpfade), Bäche und sonstige Wasserläufe sind je nach ihrer
Bedeutung mit Kompaßmeßbandzügen oder Kompaßschrittzügen aufzunehmen, zuweilen genügt auch
eine gute Skizzierung und Anmessung der Schnitte mit Grenzen oder Messungslinien.

Kompaßrichtungen sind in allen Vermessungsschriften rechtläufig anzugeben, d. h. von
magnetisch Norden über Osten und Süden nach Westen.

* 12. Punkte, auf denen trigonometrische oder polygonometrische Beobachtungen ausgeführt

sind, müssen, soweit sie nicht schon durch Festpunkte bezeichnet sind, durch unverwülstliche Marken
(Hohlziegel, Dränröhren, Zementmarken) dauerhaft markiert werden, so daß sie jederzeit auffindbar
sind. In den Vermessungsschriften ist die Art der Vermarkung anzugeben.

Triangulationen.
5 13. a) Die Basismessung erfolgt entweder mit Stahlband oder dem Verfahren mittels

horizontaler Distanzlatte")
b) Die Winkelermittlungen, für welche in der Regel Theodolite mit 20“ Angabe ausreichen,

finden statt:
entweder

1. (5. B. bei Rückwärtseinschnitten und Vorwärtsabschnitten sowie bei Polygonzügen und Polygon-=
anschlüssen und dergl.)

durch Richtungsmessungen in Sätzen. Unter einem Satz wird das bei rechtsläufiger

Alhidadendrehung erfolgende einmalige Durchlaufen sämtlicher Ziele bei lotrechter Stehachse in einer
Fernrohrlage unter Ablesung an zwei Zeigern für jedes Ziel verstanden. Die Sätze sind in einer

geraden Anzahl (2, 4 usw.) zu beobachten.

Nach jedem 1., 3., 5. usw. Satz ist der Limbus um einen ungefähren Sektor von u zu

verstellen (n — Anzahl der Sätze), das Fernrohr durchzuschlagen und in umgekehrter Zielfolge, aber

wieder in rechtsläufiger Alhidadendrehung wie vorher weiterzubeobachten. Das Verstellen des Limbus

um etwa geschieht auch zwischen den übrigen Sätzen.

Zur Beurteilung der Genauigkeit sind die Mittelwerte der reduzierten Richtungen aus 1.

und 2., 3. und 4. usw. Satz in Vergleich zu stellen, da die in heißen Gegenden meist sehr starke
Stativdrehung sonst ein schnelles Urteil erschwert.

Die Anzahl der Sätze ist auf ein Minimum zu beschränken und richtet sich nach der für den

betreffenden Fall erderlichen Genauigkeit und dem zur Verfügung stehenden Theodolit,
(5. B. beim Pertenen, bei geschlossenen Dreiecksnetzen u. dergl.)

durch Winkelmessungen (Richtungsmessungen für einzelne Winkel).
Unter Winkel wird die Differenz der nach zwei Zielen gemessenen zwei Richtungen verstanden.
Die Anzahl der Winkelmessungen auf einer Station zerfällt in die Anzahl der zu

messenden verschiedenen Winkel, welche sich aus der Anzahl - aller Kombinationen der

auf dieser Station zu beobachtenden Strahlen ergibt, und
in die Anzahl der Wiederholungen jedes einzelnen Winkels, welche sich, wenn n

die Anzahl dieser Wiederholungen, q die Anzahl der Wiederholungen auf einer Station mit nur

einem Winkel, s die Anzahl der Strahlen auf einer Station bedeutet, nach der Formel n— 2 ergeben.

Nach Festsetzung von q, welches nicht — 6 zu nehmen ist, entsprechend der zu erzielenden
Genauigkeit und dem zur Verfügung stehenden Theodolit, wird n, wenn es sich nicht als gerade

Zahl direkt ergibt, auf die nächste gerade Zahl abgerundet.

*) Literaturangabens.Zeitschr.f. Vermessungswesen 1910, Heft 10. S. 265, bei der Arbeit: „Neue

Berechnungsweise der Basismessung mit berigontaler, Distanzlatte nach Böhler-Sgeu von J.Schnöckel mit
den Fortsetzungen in Heft 11, 12, 18 daselbst.—Erste Veröffentlichung über dies Verfahren im Verlage vonMittler &amp; Sohn(als Sonderabdruck aus den Mitt. w. d. D. Schutzgeb. noch erhältlich).
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Jeder einzelne Winkel wird dann in n Sätzen als Richtungsmessung nach zwei Zielen wie
zu d 1 behandelt.

Die Winkel bzw. Richtungen sind im Felde gleich nach der Messung auszurechnen und zu

vergleichen.
Polygonometrische Vermessungen.

§ 13a. 1. Soviel als möglich ist die direkte Messung mit dem Stahlband anzuwenden,
nur wenn diese zu zeitraubend ist, oder infolge von Hindernissen nicht durchführbar ist, tritt an Stelle

der Meßbandmessung die Distanzmessung. Diese ist so auszuführen, daß für die Ermittlung der
Strecke unabhängige doppelte Beobachtung vorhanden ist, wenn es sich um Ansnahme von Grenz-

punkten handelt. Die Bestimmung der Tachymeterkonstanten hat bei Tachymeterzügen je nach dem
Zweck und der Ausdehnung derselben mit der erforderlichen Sicherheit zu erfolgen.

2. Winkelermittlung wie zu § 13b 1 erfolgt durch Richtungsmessung in zwei Sätzen.

Gleichzeitig ist bei jeder Richtungsmessung die Kompaßrichtung zu beobachten.
Die Mittelbildungen aus der ersten und zweiten Streckenmessung und die Mittelbildung,

Berechnung und Zusammenstellung der Winkel hat vor Verlassen des vermessenen Grundstückes zu

ersfolgen zwecks Vermeidung kostspieliger Nachmessungen.

Kompaßzüge,
§ 14. 1. mit Meßband und Anwendung des Stockkompasses wird überall da angewendet,

wo eine Vermessung mit dem Theodoliten nicht zweckmäßig erscheint, wie § 10 und § 11 besagt,

oder im hügeligen Gelände bei kleinen Grundstücken infolge Unübersichtlichkeit des Geländes.

2. mit Schritten erfolgt zur Aufnahme untergeordneter Wege, Pfade, Wasserläufe, Kultur-

grenzen und zu topographischen Aufnahmen.
3. Es dürfen nur Kompasse mit fester Teilung und linksläufiger Bezifferung verwendet

werden. Bei allen Vermessungen mit Kompaß sind Nebeneinflüsse auf die Magnetnadel während

der Beobachtung durch Entfernung eiserner Meßgeräte und anderer eisenhaltiger Ausrüstungsgegen-
stände zu vermeiden.

§. 15. Bei allen Meßbandmessungen

1. erfolgt die Reduktion geneigt gemessener Längen mittels Freihandgefällmesser,
2. die in den Feldbüchern angegebenen Maße müssen den auf den Horizont reduzierten

Werten der geneigt gemessenen Längen entsprechen,
3. zeitweilig sind die Meßbänder mit den vorhandenen Normalmetern zu vergleichen.

516. 1. Bei allen Berechnungen sind soviel als möglich mechanische Hilfsmittel (Tafeln,
Rechenschieber) zu verwenden.

2. Die Ausgleichung der trigonometrischen Beobachtungen und die Fehlerverteilung in

Polygonzügen hat möglichst einfach zu erfolgen.
Je genauer die Beobachtungen sind, destoweniger ist eine exakte Fehlerverteilung oder Aus-

gleichung nötig. In Polygonzügen können die Abschlußfehler k## und kxr fast immer proportional den
Seitenlängen verteilt werden.

3. Die Berechnung der Koordinaten von Polygonzügen erfolgt entweder mit Hilfe von

Logarithmen= oder Koordinatentafeln, die Kontrollberechnung kann unter Benutzung der berechneten

Neigungen durch graphische Auftragung der Neigungen und Strecken erfolgen.
4. Die Berechnung der Koordinaten von Kompaßmeßbandzügen erfolgt, soweit sie Grenzen

bilden, mit vierstelligen Logarithmen= oder Koordinatentafeln.

Andere Kompaßaufnahmen zwischen festen Punkten werden graphisch aufgetragen und mittels
Präzisionspantographen eingehängt.

III. Kartierung.

§ 17. Sämtliche Kartierungen von Grundstücksvermessungen, die von Gouvernements-

Landmessern ausgeführt sind, werden ausschließlich im Bureau des Vermessungsamtes hergestellt.

§ 18. Von jedem vermessenen Grundstück sind an das Vermessungsamt einzureichen:

1. Ein Feldbuch in Aktenformat. Dieses muß enthalten:
Angabe des Grundbuchbezirkes, Name der Gegend, Landschaft, Gemeinde und des

Grundstückes;

S—

b) eine annähernd maßstäbliche Zeichnung des Grundstückes mit Originalmaßen der Grenz-
und Messungslinien, Angabe des ungefähren Maßstabes und Unterschrift des Ver-

messungsbeamten;
e) Namen des Erwerbers und der Anlieger.



C 198 20

d . Die Absteckungsrisse, soweit solche vor oder während der Absteckung des Grundstückes an-

gefertigt sind.
a) Das Winkelbuch über die trigonometrischen und polygonometrischen Winkelmessungen;
b) die Koordinatenberechnungen der trigonometrischen und polygonometrischen Punkte;
e) das Koordinatenverzeichnis;
d) das Streckenverzeichnis.

.Eine UÜbersichtskarte oder -skizze, aus der die Lage des Grundstückes deutlich hervorgeht, so
daß die Eintragung in die vom Vermessungsamt gefertigten Üübersichtskarten erfolgen kann.

. Das Vermessungsprotokoll.

Dieses muß enthalten: eine genaue deutliche Beschreibung und eine gute Skizzierung
der Lage der Grenzpunkte nach Namen, Bodenbeschaffenheit und Kulturzustand des Ortes,
eine Einmessung mindestens zweier Grenzpunkte in bezug auf in der Natur vorhandene auf-
fällige Punkte, die voraussichtlich unverändert bleiben und jederzeit wieder gefunden werden.

Als Anhang ist dem Vermessungsprotokoll ein Erläuterungsbericht beizufügen, der die

Vorgänge der Vermessung (Antrag, Genehmigung, Kaufvertrag, Reservatausscheidung, Prüfungs=
ergebnis und dergleichen) in ausführlicher Darstellung zusammenfaßt.

. Jede Kartierung ist auf ihre Richtigkeit zu prüfen und von dem Kartierer wie von dem

Prüfenden zu unterschreiben.
. Graphisch aufgetragene Züge sind vor der Einhängung zwischen gegebene Punkte auf ihre

Richtigkeit zu prüfen.
. Größeren Kartierungen, bei welchen Koordinaten aufzutragen sind, ist ein gut konstruiertes

Quadratnetz zugrunde zu legen.
Es ist unstatthaft, zu Kartierungen Zeichenbogen heimischer Firmen mit fertigen

Quadratnetzen oder solche mit Millimeterteilung zu verwenden.
. Abzeichnungen von Karten werden mittels Lichtpausverfahren hergestellt.

. Das Maßstabsverhältnis, in welchem eine Kartierung zu erfolgen hat, richtet sich im allgemeinen

danach, ob viele Details vorhanden sind, oder welchen Zweck und welche Genauigkeit die

Aufnahme hat.

a) Ortslagen werden im Maßstab 1: 2000, einzelne Grundstücke in Ortslagen unter 1 ha
Größe 1:1000, über 1 ha Größe 1:2000 kartiert.

b) Für andere Grundstücke ist der Maßstab 1: 1000, 1:2500, 1: 5000 und 1: 10000
zu wählen. Grundstücke unter 1 ha sind im Maßstab 1: 1000, bis 25 ha 1:2500

zu kartieren.

c) Das Kartenformat beträgt 100 66 em, 66 XK 50 cm bzw. 50 0 33 cm.

d) Weicht das Maßstabsverhältnis von den gebräuchlichen runden Zahlen ab, so ist ein ein-
facher Maßstab im Verhältnis der Karte von etwa 20 bis 25 cm Länge auf die Karte

zu zeichnen.

§* 19. Die Flächenberechnungen haben möglichst graphisch zu erfolgen.

. Aus Randgquadraten mittels Planimeters, Planimeterharfe, auch mit Zirkel und Maßstab zur

Feststellung der Gesamtfläche eines Kartenblattes.
. Aus Koordinaten oder graphisch zur Berechnung der Fläche eines einzelnen Grundstückes.

Es ist immer die Methode anzuwenden, die bei gleicher Genauigkeit am schnellsten

zum Ziele führt.

§5 20. Bezüglich der Fortschreibungen sind die Grundsätze der preußischen Anweisung 11
„zur Fortschreibung der Grundsteuerbücher und Karten“ sinngemäß zu befolgen.

ei der Numerierung der aus einer oder mehreren Stammparzellen entstandenen neuen
M nzi s iaHneue Nummer i. Zähler
Parzellen ist statt der preußischen Bruchschreibweise Stammnummer i. Menner

rierung anzuwenden. Es wird also ein neu abgetrennter Teil einer Parzelle 14 die Parzellen=

nummer 14,1, das Restgrundstück 14,2 erhalten, und ferner würden z. B. bei etwaiger späterer

Teilung der Parzelle 14,56 in drei Teile diese mit 14,21, 14,22, 14,23 bezeichnet werden.

 §*s 21. Für Darstellung der Signaturen sind die „Bestimmungen über Au-

wendung gleichmäßiger Signaturen für topographische und geometrische Karten,
Plänue und Nisse laut Beschluß des Zentraldirektoriums der Vermessungen im

preußischen Staate" und die lithographischen Anlagen zur preußischen Anweisung VIII
(3. Aufl.) maßgebend.

r

Ou

 1

—

— Se

—

1

die Dezimalstellennume-



G 199 20

IV. KAKrchio.

§* 22. Sämtliche Kartierungen, Feldbücher, Winkelbücher (trigonometrische, polygono-
metrische), Flächeninhaltsberechnung und das Vermessungs= bzw. Fortschreibungsprotokoll sind vom
Vermessungsamt aufzubewahren, und zwar sowohl vom Bismarck-Archipel wie vom Kaiser-Wilhelms-

land, auch die von Privat= oder Gesellschafts-Landmessern beigebrachten Unterlagen, soweit sie für
Grundbucheintragungen von Bedeutung sind.

Von jeder Vermessung wird ein besonderes Aktenstück angelegt und nach Grundbuchbezirken
und Unterabteilungen getrennt aufbewahrt. Den Akten werden außer einem Inhaltsverzeichnis das

Feldbuch, die Winkelregister, Streckenverzeichnis, Koordinaten= und sonstige Berechnungen, das Ver-
messungs= bzw. Fortschreibungsprotokoll, Kostenrechnung und sonstige die Vermessung des Grund-
stückes betreffende Schriftstücke einverleibt. Sind die Berechnungen mehrerer Grundstücke zusammen
ansgeführt und für jedes Grundstück besondere Akten angelegt worden, so ist in denselben zu ver-
merken, wo die zugehörigen Schriftstücke zu finden find.

Karten und Akten dürfen nicht aus dem Bureau entfernt und zur Ausführung von Ver-

messungen mit auf Reisen genommen werden. Es sind vielmehr Abzeichnungen und Abschriften

anzufertigen.
V. Grundbuchunterlagen. ·

§23.AlsGrundbuchunterlagewirdeinevomVorsteherbeglaubigieAbzeichnungder
Karte und eine beglaubigte Abschrift des Vermessungsprotokolls gefertigt. Dieselben Dokumente
erhält der Eigentümer bzw. Erwerber. Diese Unterlagen sind vom Vermessungsamt dem Kaiserlichen
Gonvernement zu übergeben, das sie dem zuständigen Gericht bzw. dem Erwerber überreicht.

VI. Hrlvat- und Gesellschafts-Landmesser.

§ 24. Privat= und Gesellschafts-Landmesser bedürfen der Genehmigung des Kaiserlichen
Gouverneurs zur Ausführung von Eigentumsvermessungen. Sie haben die durch Ablegung einer

Prüfung in einem der deutschen Bundesstaaten erworbene Berechtigung zur selbständigen Ausführung
von Eigentumsvermessungen durch Vorlegung der Bestallungsurkunde im Original oder in amtlich

beglaubigter Abschrift nachzuweisen.
Sie haben die Vorschriften dieser Dienstanweisung und andere für das Vermessungswesen

erlassene Vorschriften zu befolgen. Sie sind persönlich für alle von ihnen ausgeführten Arbeiten
verantwortlich und haben alle Vermessungsschriften und Berechnungen und Karten unterschriftlich
zu vollziehen.

Von Privat= und Gesellschafts-Landmessern zur Eintragung in die amtlichen Verzeichnisse
und das Grundbuch gefertigte Karten und Vermessungsschriften sind dem Vorsteher des Vermessungs-
amtes zur Prüfung und zur Eintragung in die amtlichen Verzeichnisse vorzulegen.

Vor Beginn einer Vermessung haben sich alle Privat= und Gesellschafts-Landmesser bei dem
Vermessungsamt darüber eingehend zu informieren, was für die betreffende Gegend an vermarkten

Punkten und Grundstücken vorhanden ist, und sich vom Vermessungsamt das nötige Karten= und

Zahlenmaterial, Koordinaten und sonstige Angaben, soweit vorhanden, in Abdrücken oder beglaubigten
Kopien oder Abschriften geben zu lassen, damit das Bestehende für das Neuentstehende voll aus-

genutzt wird und keine Widersprüche oder unnötige Wiederholungen stattfinden.

6. Samoa.

XXIV. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. Anlegung des Grundbuchs.

Vom 15. Juli 1903.
Kol. Bl. S. 517: Gonv. Bl. Bd. 3 Nr. 23.),

Auf Grund der 5§ 2 und 23 der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902

und der §§ 1 und 26 der Kaiserlichen Verordnung vom 21. November 1902 wird hiermit ver-

ordnet, was folgt:

§ 1. Als Zeitpunkt für die Anlegung des Grundbuchs wird der 1. August 1903 festgesetzt.

§ 2. Die Samoan Land Records gelten als Landregister im Sinne des § 19 der Kaiser-

lichen Verordnung vom 21. November 1902 und die Register zu den Samoan Land Records als . AXV#

amtiliches Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der Reichs-Grundbuch-Ordnung. Und W

 u. 7.
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§*s 3. Die Grundstückseigentümer können vom Grundbuchamt zur Stellung des Antrags

auf Eintragung in das Grundbuch durch Geldstrafen, deren Gesamtbetrag 300 Mark nicht übersteigen
darf, angehalten werden.

Falls binnen drei Monaten, von der ersten Aufforderung an gerechnet, der Antrag nicht

gestellt wird, kann das Grundbuchamt die Eintragung des Grundstücks und die etwa erforderliche

Vermessung von Amts wegen verfügen. Die in diesem Falle entstehenden Kosten und Auslagen hat
der Eigentümer zu tragen.

§ 4. Eingeborene sind zur Eintragung ihrer Grundstücke in das Grundbuch berechtigt,
soweit die Grundstücke in den Samoan Land Records eingetragen sind, und können dazu nach Vor-
schrift des § 3 angehalten werden.

§5 5. Vermessungsgebühren werden nach anliegendem Tarif erhoben.
Sofern bei früher vermessenen Grundstücken, über die eine Karte beigebracht wird, von

dem Grundbuchamt eine Neuvermessung angeordnet wird, werden für die Vermessungsarbeiten der

amtlich angestellten Landmesser Gebühren nicht berechnet.
Apia, den 15. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Solf.

Tarif (zu XXIV) für Vermessungsarbeiten

zu § 5 der Gouvernements-Verordnung vom 15. Juli 1903.

*er Freisnichtwenigelit Preis öricht weniger»·· . ».. ger

F lä ch e pro Heltar als  Fläche proHeltar als 

Bis zu 2 ha. .. — 50,00 80 bis 120 bhba . 5,00 500,00
2 bs K 15,00 50,00 120 -.. 4,00 600,00
4. 8 12,50 60,00 200 -— 50 3,00 800,00

8. 20 10,00 100,00 400 800 2,50 1200,00
20 40 7,50 200,00 800 ha oder mehr 1,60 2000,00

40 80 6,25 300,00

Der vorstehende Tarif gilt für leicht zugängliches Gelände; bei schwer zugänglichem Gelände
ist dem Landmesser ein Zuschlag bis zu 50 Prozent erlaubt.

Für Wiederherstellung der Grenzen nach früheren Vermessungen, Durchschlagen derselben
und Vermarkung hat der Landmesser Anspruch auf besondere Entschädigung und auf Tagegeld von
25 ; außerdem sind ihm Barauslagen, wie Reisekosten, Löhne an Arbeiter usw., zu erstatten.

XXV. u 42Ü0 8

Vom 20. Oktober 1903.

(D. Kol. Ges. Geb. 7. Teil S. 222; Gouv. Bl. Bd. 3 Nr. 31.)

Behufs Einführung eines einheitlichen Verfahrens in der Ausführung von Ver-
messungsarbeiten durch Gouvernements= und Privatlandmesser wird auf Grund des

3 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902 zur Ausführung der Kreiserlichen

 . Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. No-

1 — 11 —.

Xz*v. 2

vember 1902 hiermit verordnet, was folgt:

I. Verwaltung.

1. Alle Vermessungen, welche öffentlichen Glauben beanspruchen und die Grundbuch-
Eintragung oder Berichtigung bezwecken, werden durch einen vom Kaiserlichen Gouverneur bestimmten
Beamten des Gouvernements geprüft und beglaubigt.

2. Die Ausführung dieser Vermessungen erfolgt nach Maßgabe des zu § 5 der Gouverne=
ments-Verordnung aufgestellten Tarifs durch Gouvernements-Landmesser für Rechnung der Staatskasse
oder durch Privat-Landmesser.



G 201 2O

3. Landmesser, welche durch ein in Deutschland oder im Ausland erworbenes Landmesser-

Berufszeugnis oder Patent den Befähigungsnachweis erbringen, erhalten auf Antrag die Erlaubnis
zur Ausführung derartiger Vermessungen. Die Lizenzgebühr beträgt für Privat-Landmesser
jährlich 50 Mark.

II. Feldarbeit.

1. Die Vermessung von Grundstücken innerhalb des früheren Munizipalitätsbezirks und in

Dorflagen geschieht durch Koordinatenaufnahme und polygonometrische Messung; die Vermessung von
Plantagen-Grundstücken bis zu 250 ha Größe in und außerhalb dieser Bezirke durch polygono-

metrische Aufnahme ohne Triangulation, solange eine Landestriangulation noch nicht ausgeführt ist.
Flächen, welche größer als 250 ha sind, sind, falls ein Anschluß an eine Landestriangulation nicht

möglich ist, durch eine Kleintriangulation mit Basismessung aufzunehmen.
2. Die Winkelmessung ist mit dem Theodoliten auszuführen. Die Streckenmessung muß

mit dem 20-m-Stahlmaßband oder mit geeichten Meßlatten erfolgen, welche mit Normalmetern zu

vergleichen sind. Ein Urmaß und eine Komparator-Einrichtung befindet sich für Bergleichzwecke in
den Geschäftsräumen des Gouvernements.

3. Die Dreieckpunkte von Kleintriangulationen und die Polygonpunkte sind durch Drän-
röhren von 0,35 bis 0,40 m Länge und bis zu 0,08 m lichte Weite oder durch Steine (Basalt

oder Zementmörtelguß) in den Abmessungen 0,15 zu 0,15 m Querschnitt und 0,55 m Länge zu

vermarken. Die Oberfläche dieser Marken soll mit der Erdoberfläche abschneiden. Die Mitte dieser

Steine ist durch ein zentrisches Loch zu bezeichnen.
4. Die Anzahl der Grenzpunkte darf nicht unnötig vergrößert werden; es genügt im all-

gemeinen für jede noch so lange Grenzlinie die Vermarkung der beiden Endpunkte, welche gegenseitig
sichtbar sein müssen.

5. Die Vermarkung der Grenzpunkte muß durch gut behauene Basaltsteine oder Zement-
mörtelgußsteine in den Dimensionen 0,20 zu 0,20 zu 0,65 m erfolgen. Die Vermarkungssteine

sollen das umgebende Erdreich um höchstens 10 cm überragen.

Für die Fälle, in denen vorstehende Vermarkungsmittel nur mit großen Kosten zu beschaffen

sind, können gegebenenfalls auch Erdhügel oder aufgetürmte Steinpyramiden verwendet werden. Alle

diese Grenzzeichen sind außerdem noch unterirdisch zu vermarken. Am besten eignen sich hierzu leere
Flaschen, deren Boden durchstoßen oder abgesprengt ist.

6. Die topographische Aufnahme des Innern eines Grundstückes soll nur ein skizzenhaftes

Eintragen der Terraingestaltung sein. Notizen über den geologischen Charakter des Grundstücks, die

Bodenbeschaffenheit, Bodengüte, Wegeverhältnisse, Höhenlage, Wasserversorgung und Vegetation sind
dem Feldbuch beizufügen.

7. Werden die Grenzen durch natürliche Objekte, wie Wege, Wasserläufe, Gebirgskämme usw.,
dargestellt, so sind diese Grenzen durch besondere Messungslinien genau aufzunehmen.

III. Ausarbeitung der Karten.

1. Jeder Gouvernements= und Privat-Landmesser hat zwecks Prüfung seiner Arbeiten zwei
Karten an das Gouvernement einzusenden. Das eine Exemplar auf gutem Zeichenpapier verbleibt

im Archiv, das zweite Exemplar, eine Kopie auf Pausleinwand, geht nach Revision mit Prüfungs-
vermerk an den Landmesser behufs Aushändigung an den Auftraggeber zurück.

Der Maßstab der Verjüngung ist für Waldkomplexe 1:2500 oder 1:5000, für parzellierte
Feldlagen 1:1000 oder 1:1250 und für Dorf= und Stadtlagen 1: 1000, 1: 500 oder 1:250.

2. Außerdem ist ein Feldbuch in Aktenformat beizubringen, welches folgende Anlagen
und Daten erhält:

a) Eine ungefähr maßstäbliche Zeichnung des Grundstücks mit den Originalmaßen der

Messungs= und Grenzlinien in Zentimeter.
Die Resultate der polygonometrischen und trigonometrischen Winkelmessung in Sekunden
des in 350 Grade geteilten Kreises.

e) Die Koordinatenberechnung und die Koordinaten der Dreiecks= und Polygonpunkte

in Zentimeter.
d) Die doppelte Berechnung der Flächeninhalte in Hektar, Ar und Quadratmeter.

e) Die Namen der Eigentümer und Angrenzer.
. Das Format der Karten muß sein:

a) 50 X 34 cm, sofern dies aber zur notwendigen zusammenhängenden Darstellung

umfangreicher Flächen nicht ausreicht,

b
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b) 50 X 66 cm oder

c) 50 X 100 cm an Länge und Breite.

4. Die Titelschrift muß enthalten den Namen des Distrikts, der Gemeinde und der Gewanne.

5. Das Beschreiben der Karten muß in der Regel in deutscher Sprache, in Rundschrift,

erfolgen. Auf richtige Schreibweise der Eingeborenen-Bezeichnungen für Flüsse, Berge usw. ist
besondere Sorgfalt zu verwenden.

Für das Zeichnen der Karten sind die Vorschriften der Preußischen Landesaufnahme
maßgebend.

7. Auf jeder Karte ist der Maßstab unten anzugeben.

IV. Kosten.

F 1. Die Prüfung und Beglaubigung der Karten und Messungsunterlagen geschieht kostenfrei.
— 2. Die Ausführung von Vermessungsarbeiten durch Gouvernements-Landmesser geschieht

auf mündlichen oder schriftlichen Antrag unter Einzahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von

75 Proden der vorläufig festzusetzenden Gebühren.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Sämtliche früheren das

Vermessungswesen betreffenden Verfügungen werden ausgehoben.

Apia, den 20. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Solf.

XXVI. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. Abänderung der Verordnung
betr. Anlegung des Grundbuchs, vom 15. Juli 1903.

Vom 14. November 1910.

(Kol. Bl. 1911 S. 111; Gouv. Bl. Bd. 3 Nr. 100.)

Auf Grund des § 1 Abs. 2 derr assuuscee Verordnung vom 21. November 1902 wird

hiermit verordnet, was folgt:
Einziger Paragraph.

Der § 2 der Gouvernements-Verordnung vom 15. Juli 1903 (Gouv. Bl. Bd. III Nr. 28)

1 wird dahin abgeändert, daß als amtliches Verzeichnis im Sinne des §2 Abs. 2 der Reichs-
Grundbuchordnung das vom Regierungs-Landmesser zu führende Parzellenverzeichnis gilt.

Apia, den 14. November 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:

Schultz.

XXVII. Verorbnung zur Abänderung der G ts-Verord

betreffend das Vermessungswesen, vom 20. Oktober 1903.

(Gouv. Bl. Bd. 4 Nr. 18.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902 (Kol. Bl.

S. 568) wird zur„Ausführung der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken
in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Kol. Bl. S. 563) verordnet, was folgt:

. § 1. Die Gouvernements-Verordnung vom 20. Oktober 1903 wird dahin abgeändert, daß
 Karten und Messungsunterlagen, die von den Regierungslandmessern der Dienststelle für öffentliche

Arbeiten angefertigt sind, der Prüsung und Beglaubigung nicht bedürfen.
Im übrigen finden die Vorschriften der genannten Verordnung auch, auf die Vermessungen

und Karten der Regierungslandmesser Anwendung.
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#§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Sie finden auch Anwendung auf die vor ihrem Inkrafttreten von den Regierungsland-

messern bereits ausgeführten Vermessungen und angefertigten Karten.

Apia, den 1. November 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:
Schult.

XXVIII. Bekanntmachung.
In Abänderung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1903 (Gouv. Bl. Bd. III Nr. 32)

werden mit der Prüsung und Beglaubigung von Vermessungen, welche öffentlichen Glauben be-

anspruchen und die Grundbucheintragung oder -berichtigung bezwecken, die Regierungslandmesser der

Dienststelle für öffentliche Arbeiten beauftragt. Sie haben zu zeichnen:

Kaiserliches Gouvernement.

Im Auftrage:
Name,

Regierungslandmesser.
Apia, den 1. November 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:
Schultz.

XXIX. Tarif für Vermessungs= und Zeichenarbeiten.
(Gouv. Bl. Bd. 5 Nr. 11.)

Vom 1. April 1914 ab wird der nachfolgende, vom Reichs-Kolonialamt genehmigte

„Tarif für Vermessungs= und Zeichenarbeiten“ eingeführt mit der Maßgabe, daß vor diesem # X##
Zeitpunkte gestellte Anträge nach dem bisherigen Tarif zu liquidieren sind. I

I. Tarif für katastermäßige Vermessung einschließlich häuslicher Bearbeitung und Lieferung
des Kartenmaterials:

Fläche in Hektar Pro Hektar mehr Betrag
bis 1 — 80

über 1 3 15·.7“ mehr —

3... — 110-

3 -10. . . 10.4 —

10 — 180

10 -650. . . 8M —

50 — 500

- 50. 10 6 —

150 — 1100

-150 . 220 4.7 —

250 1500

. 250 2 -

Anmerkung 1: Für die Preisbemessung. werden Bruchteile von Hektaren voll berechnet.

- 2: Der Tarif gilt für zugängliches Gelände. Bei unwegsamem Gelände ist ein

Zuschlag bis 50 Prozent zulässig. Die Feststellung des Grades der Unwegsamkeit geschieht durch
den aufnehmenden Landmesser.

Anmerkung 3: Bei Fortschreibungsvermessungen kommt nur die Fläche des den Gegenstand

der Abzweigung bildenden Trennstücks in Ansatz.

II. Tarif für Grenzfeststellungen und dgl.:

a) Für jeden Landmesser Tkkiitstag bei Juziehma eines Mesgehilfen 75.4
b) desgleichen ohne Meßgehilfe . 65 "*
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III. Tarif für besondere Arbeiten:

a) Für jeden gelieferten Grenzstein sind 5 J4 zu zahlen außer der Taxe 1 und II.

b) Für Durchholzen von Grenzen und Sichten sind für je 100 m Durchschlag 8 &amp; zu

zahlen, sofern der Interessent hierzu nicht die Arbeiter stellt.

IV. Tarif für häusliche Arbeiten:

a) Für Anfertigung von Kopien aus vorhandenen Karten einschließlich Papier:
Für die Arbeitsstunde 4

b) Für trigonometrische, polygonometrische und sonstige technische Berechnungen:
Für die Arbeitsstunde 6

Apia, den 30. März 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

chultz.

XXX. Verordnung.
(Gouv. Bl. Bd. 5 Nr. 15.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Ver-

bindung mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509)
wird folgendes verordnet:

5 1. Die Verordnung vom 20. Oktober 1903 (Gouv. Bl. Bd. III Nr. 31), betreffend
Ausführung von Vermessungsarbeiten, wird dahin abgeändert, daß für die Beglau-

bigung der von Privatlandmessern mit den Vermessungsschriften dem Vermessungsamt zur Prüfung

eingereichten Handzeichnungen folgende Gebühren erhoben werden:

a) für Handzeichnungen im Aktenformat 5 ,b) doppelten Aktenformat. . ...8-

o)- btszurGroßevon50311660m·.12-
d)- großere Handzeichnungen .. 15

§ 2. Für die Anfertigung von Auszügen aus dem Forsschreibungsprotokoll sowie aus den

Flurbüchern sind zu erheben:

für je zehn angefangene oder volle Positionen 3
Als Position zählt jede eingetragene Einzel= und Gesamtfläche.

§5 3. Diese Verordnung tritt sogleich in Kraft.

Apia, den 19. Mai 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Schultz.

XXXI. Dienstanweisung für das Vermessungspersonal.

(War noch nicht veröffentlicht.)

§ 1. Dem gesamten Vermessungswesen steht ein Landmesser (Oberlandmesser) vor. Er

erteilt die technischen Vorschriften für einheitliche Erledigung sämtlicher Vermessungs= und Zeichen-
arbeiten unter Berücksichtigung der bestehenden Bestimmungen.

§ 2. Der Vorsteher für das Vermessungswesen hat alle mit dem Vermessungs= und Karten-

wesen in Beziehung stehenden Geschäfte des Gonvernements zu bearbeiten und ist Hilfsarbeiter für

alle diese Angelegenheiten.
Er hat für das geodätische Bureau des Reichs-Kolonialamts geeignete Unterlagen zu umfang-

reicheren Berechnungen und Kartenanfertigungen mit entsprechenden Erläuterungen dem Gouverne-
ment einzureichen.

§ 3. Der Vorsteher hat für die ordnungsmäßige Verwaltung der beim Gouvernement

befindlichen Vermessungswerke (Karten, Register und dergleichen), für schnelle und richtige Ergänzung
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des Materials, iusbesondere auf Grund der Fortschreibung der Grundstücke, Sorge zu tragen und
alles Material in einem möglichst feuersicheren Raum (Vermessungsarchiv) zuverlässig aufbewahren
zu lassen.

5 4. Der Vorsteher prüft die für Vermessungs= und zeichnerische Arbeiten nach dem Ver-

messungstarif festgesetzten Gebühren und übermittelt die Kostenrechnung und in der Regel die für
die Parteien bestimmten Ausfertigungen (Karten, Fortsch usw.) der Gouverne-
ments-Hauptkasse. Die Aushändigung der Ausfertigungen erfolgt durch die Gouvernements--Haupt-
kasse nach Einziehung des Rechnungsbetrages.

§ 5. Der Vorsteher führt die Aufsicht über das übrige Vermessungspersonal. Er verteilt

auf dieses die eigentlichen technischen Landmesserarbeiten. Dazu gehören hauptsächlich:
1. Vermessungen für Kataster= und Grundbuchzwecke, insbesondere:

à) Neumessungen und zugehörige Berechnungen;
b) Fortschreibung der Register, Karten und Akten;
c) Beglaubigung und Anfertigung der Grundbuchunterlagen;
d) Erledigung von sonstigen Vermessungsarbeiten für Behörden und Privatpersonen;
e) Prüfung und Beglaubigung der Vermessungsunterlagen von Privat-Landmessern.

2. Aufstellung von Bebauungsplänen.

3. Kulturtechnische Arbeiten.

4. Taxen und Gutachten in Grundstücksangelegenheiten.

§* 6. Der Vorsteher hat auf die eindentige und gute Bezeichnung der Grund-

stücksgrenzen in den Kaufverträgen sowie auf eine geordnete fachtechnisch zweckmäßige
Registrierung des Besitzstandes mit Bezug auf die Karten und Vermessungen hinzu-
wirken, damit einer Verwirrung der Grenzen und des Anrechtes an Grundstücken

vorgebeugt wird.

*5 7. Der Vorsteher hat das Vermessungsbureau zu leiten und zu beaufssichtigen, die
Arbeiten der Landmesser zu Überwachen, allen bemerkten Mängeln und Unregelmäßigkeiten Abhilfe
zu verschaffen und bei etwaigen Stockungen des Betriebes die für den geregelten Fortgang der

Geschäfte geeigneten Maßregeln rechtzeitig bei dem Gouvernement in Antrag zu bringen.
Eine Geschäftsrevision ist, so oft es das Bedürfnis erheischt, in der Regel aber einmal

jährlich, und zwar soweit als möglich unvermutet, zu bewirken.

Die vorzunehmende Revision bedarf der Genehmigung des Gouverneurs.
Die Revision muß sich auf alle Teile der Dienstgeschäfte der Vermessungsbeamten erstrecken,

insbesondere auf die örtlichen Arbeiten, die Kartenherstellung und Berechnungen sowie auf die
geordnete Registrierung, die richtige Fortführung und gute Aufbewahrung der Karten, Verzeichnisse
und Akten.

Über den Verlauf und die Ergebnisse der Revision hat der Vorsteher für das Vermessungs-

wesen eine von den beteiligten Vermessungsbeamten mit zu vollziehende Verhandlung aufzunehmen
und dem Gouvernement zur weiteren Veranlassung einzureichen

Die amtlich verwerteten Arbeiten der Privat= und Gesellschafts- Landmesser sind bei diesen

Revisionen mit zu prüfen (s. § 13, vorletzter Absatz).

§* 8. Beim Beginn jedes Etatsjahres ist dem Kaiserlichen Gouvernement der Bericht über
das verflossene Etatsjahr und die Aufstellung eines Vermessungsplanes für das nächste Jahr mit

Veranschlagung der damit verbundenen Ausgaben und Einnahmen einzureichen.

§5 9. Für die sachgemäße Verteilung und Verwendung der für das Vermessungswesen im

Schutzgebiet ausgeworfenen Mittel, ebenso für die rationelle Verwertung der Vermessungsergebnisse
ist der Vorsteher verantwortlich.

§ 10. Dem Vorsteher liegt die Beschaffung und die Verwaltung der technischen Inventarien ob.

§5 11. Die Tagegelder= und Reisekosten-Liquidationen sämtlicher Vermessungsbeamten, soweit
sie im Verlaufe der vermessungstechnischen Dienstgeschäfte entstanden sind, sind vom Vorsteher auf

ihre Nichtigkeit zu prüfen und nach Bescheinigung dem Gouvernement zur Festsetzung und Au-
weisung vorzulegen.

12. Der Vorsteher hat alle vorkommenden Arbeiten nach den in dieser Anweisung

gegebenen Grundsätzen und Vorschriften sowie den sonstigen Verordnungen und Verfügungen des
Vermessungs- und Grundbuchwesens zu prüfen und nach Abstellung etwaiger Anstände mit einem
Prüfungsvermerk zu versehen bzw. bei Auszügen zu rechtlichen Zwecken mit seiner Unterschrift und
Anitssiegel zu beglaubigen.
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§5 13. Von den Grundbesitzern oder Eigentümern beigebrachte Vermessungsstücke dürfen

* nur dann für die amtlichen Verzeichnisse und Karten oder Grundbuchunterlagen verwendet
werden, wenn sie auf Grund einer unter persönlicher Verantwortung eines vom Gouverneur zu-

gelassenen Privat= oder Gesellschafts-Landmessers ausgeführten Vermessung hergestellt sind.
Die unter persönlicher Verantwortung erfolgte Ausführung der örtlichen Vermessung muß

entweder durch Vorlegung des als lrschrift bescheinigten Feldbuchs oder durch eine Bescheinigung
des Privat= oder Gesellschafts-Landmessers auf den sonstigen Vermessungsstücken nachgewiesen sein.
Der Vorsteher kann im letzteren Falle noch die Vorlegung der lrschrift verlangen.

Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der in solchen Vermessungsstücken enthaltenen

Vermessung ist eine örtliche Revision (s. § 7, Schlußsatz) beim Gouvernement zu beantragen, deren
Kosten die Interessenten zu tragen haben, falls sich, das Material als unzureichend und fehlerhaft erweist.

Werden von den Grundbesitzern usw. mit den Vermessungsstücken gleichzeitig auch Karten,

Koordinaten= und Flächenberechnungen usw. vorgelegt, die als richtig und ausreichend angesehen
und benutzt werden können, so verringern sich die von den Eigentümern für die Bearbeitung im
Vermessungsamt zu zahlenden Kosten um einen entsprechenden Prozentsatz.

* 14. lber die Festsetzung der Vermessungskosten und Gebühren für Zeichnungen und
Auszüge aus den Vermessungswerken ist ein Solleinnahmeregister zu führen. Dem Gouvernement

sind vierteljährliche Auszüge einzureichen.

§ 15. Für die Ausführung der Vermessung sind die Gouvernements-Verfügung vom
20. Oktober 1903 und die etwaigen Nachträge maßgebend. Die preußischen Katasteranweisungen

sind sinngemäß anzuwenden.
Die Landmesser sind für die fach= und wirtschaftsplangemäße Ausführung der ihnen obliegenden

Verrichtungen verantwortlich. Der Schriftverkehr hat durch die Hand des Vorstehers zu gehen.

Apia, den 6. März 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Schultz.

Bei den Nachträgen zur Gouvernements-Verfügung vom 20. Oktober 1903, wie sie in vor-

stehender, noch nicht veröffentlichter Dienstanweisung vom 6. März 1914 (s. XXXI) nach § 15 ge-

dacht sind, sollten folgende Ergänzungen zu XXV Beachtung finden:

bei XXV zu II, 4. Die wenigen Grenzeckpunkte sind durch nach (im Feldbuch einzutragenden) Ver-

sicherungsmaßen festgelegte seitliche Vermarkung oder natürliche markante Punkte
und in unübersichtlichem Gelände durch dauerhafte Zwischenmarken an geeigneten
Stellen für die spätere Wiederauffindung der Grenzen zu stützen.

bei XXV zu II, 7. Als besondere Messungslinien sind auch Meßbandzüge mit richtigen Kompassen,

die zwischen andere, gut festgelegte Messungs= und Grenzpunkte eingefügt sind,

geeignet.
bei XXV zu III,(. Vgl. Anlage 4 zum Entwurf c# am Schluß dieser Abhandlung.

bei XXV zu lII,##Statt „Vorschriften der Preußischen Landesaufnahme“ ist wohl „Vorschriften
des Zentraldirektoriums der Vermessungen im Preußischen Staate“ zu setzen.

XXXII. Verordnung, betreffend Einführung von Flurbüchern und

Grunbbesitzrollen.

(Zu Beginn des Krieges als Entwurf hergelangt.)

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Kaiserlichen Berordnung vom 21. November 1902 wird

iolgendes verordnet:
1. An Stelle des § 2 der Verordnung vom 15. Juli 1903 (Gouvernementsblatt Bd. III,

Nr. 28) tritt folgende Bestimmung:

* 2. Als amtliches Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der Reichsgrund-

zuri c#nFbuchordnung gelten die vom Vermessungsamte zu führenden Flurbücher und Grund-
S besitzrollen.
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. 8 3. Diese Verordnung tritt am in Kraft. Gleichzeitig

wird die Verordnung vom 14. November 1910 (Gouvernementsblatt Bd. III, Nr. 100) aufgehoben. Xx

Apia, den.“

Der Kaiserliche Gouverneur.

7. Allgemeines.

Diese Angaben der sechs Schutzgebietsverwaltungen dürften einen Einblick in die Entwicklung
von Flurkarten, Flurbüchern und Grundbesitzrollen in den einzelnen Gebieten gestatten. Im allge-
meinen wurden bisher, wo die vorstehenden Bestimmungen nichts Gegenteiliges enthalten, die
preußischen Katasteranweisungen sinngemäß angewendet, wie auch in einzelnen Paragraphen der
Dienstanweisungen zum Ausdruck kommt. Das gilt insbesondere auch von dem Fortschreibungs-

verfahren, den gleichmäßigen Signaturen und dergl.
Nachstehend wird noch die in X. (§ 44,2), XV. (A 8 3), XVI. (II B 4) und XXIII. (II 8 6a)

berührte Dienstanweisung zum Abdruck gebracht.

XXXIII. Dienstanweisung, betr. die trigonometrischen Vermessungen und Berechnungen.

Vom 20. August 1904.

(D. Kol. Bl. S. 553.)

Für die einheitliche Behandlung bei der Berechnung der Koordinaten und Höhen von trigono-

metrisch bestimmten Punkten sowie zur Vermeidung kostspieliger Nachmessungen und Ergänzungen sind
in den der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amts unterstehenden deutschen Schutzgebieten bis

auf weiteres folgende allgemeine Bestimmungen maßgebend:

1. Die grundlegenden Triangulationen werden behufs Kostenersparnis in der Kolonial-
Abteilung zu Berlin berechnet.

2. Die Triangulationsakten sind gleich nach Beendigung der Feldarbeiten zur Berechnung
der Koordinaten und Höhen einzureichen.

3. Die Akten sind bei der überseeischen Versendung mit einem so hohen Betrage zu ver-

sichern, daß gegebenenfalls die Kosten der Wiederholung der etwa verloren gegangenen Messungen
davon gedeckt werden können. ·

4. Den eingereichten Alten sind beizufügen:

a) eine Netzskizze mit Darstellung der beobachteten Strahlen,
b) ein bezüglich der Spalten 2, 6, 7, 8, 9, 13 und 14 genau ausgefülltes Verzeichnis

nach dem Muster des nachstehend abgedruckten trigonometrischen Formulars für #achsten
Kolonialvermessungen, in welchem etwa benutzte, gegebene und neubestimmte Punkte 1%.

getrennt aufgeführt werden,
c) ein Begleitbericht, welcher sich noch über alles dasjenige äußert, was für die zweck-

mäßigste Verarbeitung der Messungen notwendig ist, z. B. Aufführung derjenigen
Punkte, welche sich schlecht einstellen ließen oder auf denen Heliotropenlicht gegeben
wurde und dergleichen.

5. Zur sachgemäßen Benutzung des unter Ziffer 4b vorgeschriebenen Formulars sind folgende
Erläuterungen zu beachten:

Allgemein: Das Formular soll für die einheitliche Registrierung von trigonometrischen Ver-
messungen und Berechnungen eine Richtschnur bieten und jedem Landmesser ein bequemes Mittel
darbieten, seine Arbeiten möglichst einwandfrei und ordnungsmäßig abliefern zu können.

Insbesondere kann dieses Formular als die unbedingt notwendige Form eines Koordinaten-
Verzeichnisses für trigonometrische Punkte, angesehen werden, weil für die Berechnung z. B. eines
rückwärts eingeschnittenen Punktes bei Entnahme der Koordinaten eines anvisierten Punktes die An-

gaben über Art und Exzentrizität des Signals in Spalte 7 und 8 von der größten Wichtigkeit sind.

In dieser Hinsicht muß es also als Ersatz für das den Bedürfnissen der Kolonialvermessungen nur
bezüglich der Polygonpunktskoordinaten entsprechende trigonometrische Formular 25 der Preußischen
Vermessungsanweisung 9 angesehen werden.

Spalte 1. Die in Spalte 1 enthaltene Nummer wird dem Punkte bei der endgültigen
Koordinatenberechnung gegeben. 6
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Da die Berechnung sich in der Regel gliedert in die Ermittlung der Koordinaten der Punkie

höherer Ordnung für ein größeres Gebiet und in die Ermittlung der Punkte niederer Ordnung für

ein Spezialgebiet, ist es zweckmäßig, die Punkte höherer Ordnung mit den Zahlen unter und bis
hundert durch das größere Gebiet durchzunumerieren, die Punkte niederer Ordnung aber nach enger
begrenzten, zusammenhängend vermessenen Spezialgebieten durchlaufend mit den Zahlen von 101 an

zu numerieren. Bei sporadischer Lage der Spezialgebiete ist nicht immer abzusehen, welchen Umfang
die nach und nach erfolgende Vervollständigung der Detailtriangulation innerhalb eines Koordinaten-
systems annehmen wird. In solchen Fällen wird nach Überspringung von einem oder mehreren
hundert Zahlen die Numerierung im nächsten Vermessungsgebiet desselben Koordinatensystems mir
einem geeigneten, um die Zahl 1 vermehrten vollen Hundert zu beginnen haben. Jedoch bleibt je

nach Lage des Falles (mit Genehmigung der Kolonial-Abteilung) eine zweckentsprechende Abänderung
dieses Grundsatzes vorbehalten.

Für die Numerierung trigonometrisch bestimmter Grenzpunkte, welche erst auf Grund der
Koordinaten der sertigen Detailtriangulation eines Gebietes berechnet werden können, ist die Methode

der Dezimalstellennumerierung zu einer nächstgelegenen Dreieckspunktnummer als besonders passend
zu bezeichnen.

Zu Spalte 2. Spalte 2 muß denjenigen Namenin erster Linie enthalten, welcher nach
Angabe der Eingeborenen als Ortsbezeichnung allgemein üblich ist. Falls im Laufe der Vermessung
andere Bezeichnungen und Nummern vorläufig gewählt werden mußten und wiederholt in den Ver-

messungsakten aufgetreten sind, ist diese Bezeichnung in Klammern mit einem Gleichheitszeichen
davor — (= ) — in Spalte 2 ebenfalls einzutragen. Dasselbe gilt von Zusätzen, die zur Unter-

scheidung gleichnamiger Ortsbezeichnungen notwendig sind, da letztere sich nicht selten bei Benennung
der Berggipfel durch Eingeborene wiederholen. Die Schreibweise der Namen hat sich nach den im
Kolonialblatt Nr. 17 (1. September 1903) veröffentlichten Grundsätzen zu richten.

Zu Spalte 3. Diese Spalte soll über Genauigkeit und Wert der Koordinaten einen

ungefähren Überblick geben. Es werden folgende Ordnungen unterschieden:

I. Ordnung: Punkte des zusammenhängend ausgeglichenen Hauptnetzes (Beobachtungen mit
Schraubenmikroskop-Theodolit);

II. Punkte, ausgeglichen auf Grund von eingehängten Ketten, Rückwärtseinschnitten,
Vorwärtsabschnitten, kombinierten Einschneidungen (Beobachtungen mit Schrauben=
mikroskop-Theodolit);

III. Punkte, ausgeglichen auf Grund derselben Probleme wie bei der II. Ordnung
(Beobachtungen mit Nonientheodolit);

IV. Punkte, von denen nur mit einigen günstigen Strahlen Näherungskoordinaten be-
rechnet werden, die aber durch den Vergleich eines oder mehrerer damit berechneter
Azimute mit einer oder mehr beobachteten überschüssigen Richtungen auf oder nach
diesen Punkten geprüft und hinreichend genau befunden sind;

V. Alle übrigen aus irgendeinem stichhaltigen Grunde nicht unter I. bis IV. Ordnung
zu rechnenden Punkte. Ist der stichhaltige Grund nicht direkt erkennbar, so ist in
Spalte 13 die nötige Erläuterung zu geben.

Diese Einteilung der trigonometrisch bestimmten Punkte in Ordnungen ist bei Aufstellung des
Berechnungsplanes vorzunehmen, aber erst nach der Berechnung sämtlicher Punkte endgültig fest-
zusetzen. Die Abstufung der Ordnungen ist der Güte der Punktbestimmungen anzuschmiegen und hat

sich nach der Wichtigkeit der Punkte für weitere Anschlüsse zu richten.

Die Güte einer Punktbestimmung hängt ab von der Genauigkeit der Winkelbeobachtungen,

der Anzahl der überschüssigen Messungen, dem günstigen Schnitt und der Länge der Visierstrahlen
sowie von dem Genauigkeitsgrad der bei der Berechnung des Neupunktes in Betracht kommenden
endgültigen Koordinaten. «

Zu Spalte 4 und 5. Aus den geographischen Koordinaten der Punkte I. Ordnung sind

nach besonders zu veröffentlichenden Vorschriften rechtwinklig konforme ebene Koordinaten zu ermitteln.
Diese liegen den in Spalte 4 und 5 eingetragenen Koordinaten der Übrigen Punkte zugrunde und

beziehen sich auf ein im Titel des Koordinaten-Verzeichnisses eindeutig zu bezeichnendes Koordinaten-
system. Bei den Schutzgebieten auf der nördlichen Halbkugel ist die + X-Achse nach Norden, auf
der südlichen Halbkugel nach Süden gerichtet zu nehmen.
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Zu Spalte 6 bis 9. Diese Angaben müssen aus den Feldbüchern entnommen werden.

Insbesondere ist schon vor dem Verlassen des Vermessungsgebietes genau zu kontrollieren, ob alle

diese Angaben für jeden trigonometrischen Punkt vorhanden, namentlich auch die Zentrierelemente
gemessen und aufnotiert sind.

Bei den in Berlin vorzunehmenden Berechnungen kann das Fehlen von klaren Angaben

in den Spalten 6 bis 9 die unliebsamsten Verzögerungen zur Folge haben.

Zu Spalte 10 bis 12. Diese Spalten enthalten die berechneten und gemittelten Höhen
und den Wert derselben im Verhältnis zueinander.

Je nach der Art der Höhenbestimmung wird folgendes Zeichen in Spalte 11 eingetragen:

 !=trigonometrisch,
I. — tachymetrisch,

B — Einschaltung mit dem Aneroid,

8 =durch korrespondierende Luftdruck= und Lufttemperaturmessungen.

Spalte 12 gibt die Anzahl der zum Mittel vereinigten Bestimmungen an oder enthält die

Bezeichnung A, d. h. mit andern Punkten zusammen ausgeglichen nach der Methode der kleinsten
Quadrate.

Spalte 13 soll neben andern Bemerkungen vor allem einen kurzen Hinweis für das leichte

Wiederauffinden des Punktes enthalten.

Spalte 14 soll zur schnellen Auffindung der Originalbeobachtungen und sonstigen wichtigen
Angaben dienen.

Berlin, den 20. August 1904.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung.
Stuebel.

Anlage.
Die Tltelselte des Formnulars hat folgende Form:

Koordinaten= und Höhen-Verzeichnis
der

trigonometrischen Punkte

nebst einigen zu ihrer Berechnung und Wiederbenutzung wichtigen Angaben.

Schutzgebiet

Aufnahmegebiet

Nullpunkt des Koordinatensystems:

9P =

Die — X-Achse hat die Richtung

Anmerkungen:

Beim Einreichen von Triangulationsakten zur Verschnung der Koordinaten und Höhen hat jeder Land-
wester eeineinsolches, bezüglich der Spalten 2, ( „ ,13und 14 genau ausgefülltes Verzeichnis

eizugeben
. Titel und Einlagen zu diesem Formular sind vorrätig im Referat 7 der Kolonial-Abteilung des Aus-

wärtigen Amtes.“)
. Erlänuterungen hierzu sind abgedruckt im Deutschen Kolonialblatt 1904, Seite 553.

10

*) Jetzt im Referat A7 des Reichs-Kolonialamts.
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Innenselte des Formulars.

1 2 8 4 I 5 6

Bezeichnung Ord- Rechtwinklige konforme Arl der
des Punktes #nungswert ebene Koordinaten

des Vermarkung

Nr. Name Punktes y x

l

T ,

7 8 1o% 11 .112 13 14

: öhe derAngabe über Signathöhe :0.9 An- Bemerkungen -

Exgzentrizität VauartsükdspkkiAMOaFeekrikiacILtkeuZerArtMkiibäktåaelgndBMWSMM
des des nometrische iber Mitte, her Höheen- zinsühreree Wege der

* Signals Höhen- wasser „bestim- . g Feldbuchalten
Signals berechnung des Ozeans mungen usw.

Wie hieraus ersichtlich, kommen abweichend von den heimischenVerhältnissen konforme
Koordinaten zur Anwendung; es sind für die Gouver der deutschen
Schutzgebiete Afrilas und der Südsee vereinfachte Gaußsche rechtwinklige konforme ebene
Koordinaten eingeführt.

Die ursprünglichen Gaußschen Formeln habe ich für die praktischen Verhältnisse durch

Vereinfachung der Glieder und Berechnung einfacher Tafeln (vgl. die Böhlerschen Tafeln I bis IX
in dem Tafelwerk von Ambronn: „IAstronomisch-geodätische Hilfstafeln“, Verlag
E. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin 1909) so für die tropischen Breiten zugeschnitten, daß die ebenen

Koordinatensysteme für die Spezialvermessungen der einzelnen Schutzgebiete in der Nord-Süd-Richtung
unbegrenzt gewählt werden können, während sie in der Ost-West-Richtung einen Abstand der einzelnen
Nullpunktsmeridiane von drei Längengraden (im Durchschnitt rund 300 km) haben.

Über die Anwendung, die Verzerrungs= und Höhenreduktions-Fehler bei dieser

Wahl der Systembegrenzung befinden sich nähere Angaben von mir in der Zeitschr. für Verm.
1909 in einer Abhandlung „Wahl der Koordinatensysteme für Spezialvermessungen in Kolonisations-
gebieten“ (vgl. oben bei XV (A § 3)), die auch als Sonderabdruck im Verlag von Konrad Wittwer,

Stuttgart, zu haben ist, und in der auch die gewählten Systeme für Deutsch-Südwestafrika dargestellt
sind. Diejenigen für Deutsch-Ostafrika mit zugehörigen Ergänzungstafeln zu obigem Werk von Ambronn

sind ersichtlich aus einem weiteren Sonderabdruck derselben Zeitschrift bei demselben Verlag 1913:

„Begleitworte zur Karte des Usambara= und Küstengebietes“ von mir.

Im übrigen werden für gewöhnliche Fälle des Anschlusses der Spezialvermessungen
an so aus geographischen gewonnene ebene Koordinaten der Hauptpunkte die Berechnungen der

ebenen Koordinaten der Neupunkte nach den allgemein üblichen Aufgaben der trigonometrischen
Punkteinschaltung (vglI.: „Die Methoden der Einkettung, des Vorwärtsabschnittes, der Rückwärtsein-
schnitte usw. mit und ohne Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate in der preußischen
Katasteranweisung IX“, Deckers Verlag, Berlin, ferner auch Abschnitt IV in Vogler: „Geodätische
Ubungen, 1. Teil, Feldübungen", Pareys Verlag, Berlin, und Abschnitt II und III in Hegemann:

„Ausgleichungsrechnung“, Pareys Verlag, Berlin) ausgeführt.
Die Anbringung der Richtungsreduktionen nach der graphischen Tafel IX in dem

oben genannten Ambronnschen Tafelwerk an die bei Spezialvermessungen gemessenen Richtungen
findet in der Regel nur bei weiteren Sichten statt, da diese Reduktionen für nähere Sichten selbst
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bei großer Entfernung vom Nullmeridian in der Regel unter der Genauigkeit der Nonientheodolit-

messungen bei trigonometrischen Punkteinschaltungen bleiben.

Es ist beabsichtigt, in einer besonderen Veröffentlichung nicht nur für die

vorstehend berührten Berechnungen von ebenen konformen Koordinaten aus geo-

graphischen, sondern auch für andere Berechnungsmethoden die einschlägigen For-
mulare mit eingehenden Erläuterungen und Rechenbeispielen zu bringen. Darin

werden auch die im Rahmen dieser Abhandlung weniger in Betracht kommenden,
aus dem Grunde der Papierersparnis hier fortgelassenen Anlagen usw. (vgl. die
Notiz am Schlusse der Bestimmungen für Kamerun) ausgenommen werden.

Endlich möge hier noch eines Mangels für die Parzellenbildung in den Flurkarten und
Flurbüchern sowie für die Besitzzuweisung in den Grundbesitzrollen Erwähnung getan werden, nämlich
der Ungeklärtheit der Frage, was als „öffentliche Wege und Gewässer“ im Sinne der

preußischen Katastrierung zu gelten hat. Ist diese Frage erst einmal scharf geklärt, so würden die
kartenmäßigen Parzellenausweis= und Darstellungsschwierigkeiten schon zu überwinden sein. Hier hat
erfreulicherweise auch schon eine Entwicklung kurz vor dem Kriege begonnen. Oben unter d und

bei §9 unter „aus h“ sind die Wasserrechtsfragen berührt. In Deutsch-Ostafrika
und Deutsch-Südwestafrika sind seit Bestehen des preußischen Wassergesetzes vom
7. April 1913 Entwürfe einer Wasserrechtsordnung ausgearbeitet, welche bei der Fest-
setzung des Eigentümers von Parzellen, die von Gewässern (auch Wasserstellen,

Quellen, Wassergrundstücken und Wasserlöchern) gebildet werden, für die Bearbeitung
der Flurkarten, Flurbücher und Grundbesitzrollen Beachtung finden müßten.

––.———

Schlußwort.

Die Daten, die Art und der Umfang der bestehenden Bestimmungen lassen erkennen, wie
verschiedenartig die Verhältnisse für die Entwicklung von Grundbuchunterlagen in den sechs Schut-
gebieten gewesen sind.

Besonders in Deutsch-Ostafrika fällt es auf, daß einerseits die Fühlung zwischen Kataster
und Grundbuch noch zu lose ist (besonders macht sich das Fehlen einer Verordnung des Gouverneurs
zu § 2 der Reichs-Grundbuchordnung bemerkbar), anderseits nur wenig Grundbuchbezirke eingerichtet
sind. Die Gerichtsbezirke sind jedoch durch eine Verfügung des Gouverneurs vom 9. August 1912

(s. Amtl. Anz. 1912, S. 142) neu abgegrenzt. Immerhin bedeutet es einen wesentlichen Fortschritt,

daß wenigstens eine Anzahl Vermessungsbureaus eingerichtet ist. Wie aus folgenden Zitaten hervor-
geht, lag allerdings auch hierfür das Bedürfnis in erster Linie an den schwierigen Verhältnissen der
Kronlanderklärungen und der Nachfrage nach Land. Es heißt in den in Berlin bei E. S. Mittler &amp; Sohn

vom Reichs-Kolonialamt 1911 und 1912 herausgegebenen amtlichen Jahresberichten „Die deutschen

Schutzgebiete in Afrika und der Südsee

1909/10“: S. 3: „Ende 1909 wurden in den Bezirken Wilhelmstal und Moschi Vermessungs-
bureaus eingerichtet".

S. 50: „Die ständige Zunahme der europäischen Ansiedlungen und die entsprechende
Häufung der Anträge auf Uberlassung von Kronland und auf Grundstücksver-
messungen machte die Schaffung von Vermessungsbehörden bei den am meisten be-

teiligten Lokalverwaltungen notwendig. Es erfolgte daher am 1. Januar 1910 die

Einrichtung von Vermessungsbureaus bei den Bezirksämtern Moschi, Wilhelmstal
und Morogoro neben den bereits bestehenden Bureaus in Daressalam und Tanga.

Die neue Einrichtung hat sich ausgczeichnet bewährt. Endlich war es möglich,

dem berechtigten Wunsche der landsuchenden Europäer, mit möglichster Beschleunigung
ihr Land angewiesen zu erhalten, gerecht zu werden.“

1910/11“: „Das Vermessungsburean in Moschi konnte erst Ende Februar mit einem Landmesser
besetzt werden.“

Aber auch das weitere Bedürfnis der Einrichtung von amtlichen Verzeichnissen zu §*2 der
Reichs-Grundbuchordnung, d. h. nach Flurkarten, Flurbüchern und Grundbesitzrollen in Deutsch-
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Ostafrika, hat dazu geführt, den außerdem über die einheitliche Neuregelung dieser Vermessungs-=
register mit sämtlichen Schutzgebieten geführten Schriftwechsel besonders unter Berücksichtigung des
Vorschlages des Gouvernements von Deutsch-Ostafrika dadurch zum Abschluß zu bringen, daß die
oben unter 1 mit t bis 2 zitierte Reichskanzler-Verfügung und der Teil q der Kaiser-

lichen Verordnung unter k durch neue Bestimmungen ersetzt werden. Aus den Ent-

würfen hierzu von 1914 seien nachstehend einige Stellen angegeben, um zu zeigen,
wie die einheitlicheren Einrichtungen für alle Schutzgebiete in bezug auf Flurkarten,
Flurbücher und Grundbesitzrollen gedacht sind.

Entwurf a.

Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Anlegung von Flurbüchern und

Grunbbesitzrollen in den Schutzgebieten Afrikas und der Sübdsee.

Auf Grund des § 15 Abs. 2 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird

für die Schutzgebiete Afrikas und der Südsee folgendes bestimmt:

§5 1. Nach den beiliegenden Mustern I und II (Anlagen1bis 3) sind fürmie J.

W bestimmte Bezirke (Flurbuchbezirke) Flurbücher und Grundbesitzrollen einzurichten.

*- Beide Bücher sind in Übereinstimmung mit den Flurkarten (Anlage 4) zu halten.

§* 2. Der Gouverneur bezeichnet die Bezirke, für welche ein Flurbuch und eine Grund-

besitzrolle anzulegen sind.

isber Bei jeder ersten Vermessung eines Grundstücks zu amtlichen Zwecken oder bei seiner ersten
Aul. ba zur Aufnahme in das Flurbuch ist zu bestimmen, zu welchem Flurbuchbezirk es gehört. Der Gouverneur
Al- *m wompverordnet, in welcher Weise und durch welche Dienststellen diese Bestimmung zu erfolgen hat.

!*5 ·0. Die Vermessung ist bei mangelndem Anschluß an eine Landestriangulation nach den an-

vornen liegenden Grundsätzen (Anlage 5) auszuführen.
L

8 3. Der Gouverneur wird ermächtigt, die zur Ausfuührung dieser Verfügumg erforder-—

lichen Bestimmungen zu erlassen.

4. Alle entgegenstehenden, von den Gouverneuren erlassenen Vorschriften werden

aufgehoben.

5 5. Diese Verfügung trittooaoaan...inKraft.

Anlage 1 (zu Entwurf ()

(fällt beim Druck weg).

Muster I

(zum enwwt u Pehörig
(fällt beim Druck wegl.

Vermessungsverwaltung.

Schutzgebiet

Bezirksgericht

Verwaltungsbezirk

Flurbuch
des

Flurbuchbezirkes

Die Fluren (-Kartenblätter) sind innerhalb jedes Flurbuchbezirks mit fortlaufenden Nummern zu ver-

sehen. Jede Flur stellt einen zusammenhängenden Landabschnitt dar, dessen Umgrenzung mit Parzellengrenzen

zusammenfällt. (Vgl. auch „Grundsätze für die Herstellung von Flurkarten“

Anl. 4 zu § 1 der Reichskanzler-Verfügung 0r. (#. Entwurf #l.)

Für den Formulardruck:

Erläuterung umseitig (Anl. 8).
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Flur Nr.

2

5 Artilel BegzeichnungName dess Wirt— inweis au

7!“ der geichmng Bezirks-schafts-,Flächen- binweis auf nach dem i

 6CGrund- amtes,Kultur-, inhalt ir id E— Fort- Er-
 besitzer- Grund. Lan### kurze Be.] Vegeta- inha beschrei- Feld- berech= schrei= pn=
 vrole buche —— zeichnung tions-Art, bücher nungs= bungs= eungs-
* —- 1 Lage Gebäude # ngen. este pprotoo larie
aKll#t usw.lEeite —

112 8 4 6 7 9 9 101112 —  16 17 18

 ü I

I .
»

Für den Formulardruck: Hintere Seite wie hier bedrucken, nur „Flur Nr. (* rückt dann nach linls

Anlage 2 (zu Entwurf a)

(fällt beim Druck weg).

Muster II

(zum Eutwurf a gehörig)
(fällt beim Druck wegl.

Vermessungsverwaltung.

Schutzgebiet

Bezirksgericht

Verwaltungsbezirk

Grundbesitzrolle
des

Flurbuchbezirkes

Für den Formulardruck:
Erläuterungen umseitig (Anl. 3).

Sonstiges Grundstück desselben Besitzers. Artikel Nr.

Artikel Nr.

Bezeichnung =

nach dem Band Blatt

Grundbuche

Landregister Nr."q — — .

—W–e Name des Wirtschafts= » Dieevarzelieis.

58 72 2 Sezirtgamtes Kultur-, Flächeninhalt 6 zugeschrieben abgeschrieben
 sens zeichnung Begetations= als völlio für das von für das an
 5ber Lage rt, GebäudeuU n.n.ô Rch= dem Rech= den
S— usw. usw. na a#am der Hlur nungs-Artikel nungs-Artilel
 Nr.r. 1 r jahr Ar. jahr Nriu

1 2 3 4 õ 6 7 9 10 11 12 13l

Für den Formulardruck: Hinterseite 4

wie hier bedrucken, nur der mit #

1

I

A

v

R
bezeichnete Teil

fällt fort.
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Anlage 3 (zu Entwurf a)

(sällt beim Druck weg).

Erläuterungen zum Muster I und II.

Die Jahreszahl der Entstehung der Parzellen innerhalb einer Flur (Kartenblatt) wird mit
größeren Ziffern auf eine besondere Zeile über die zu diesen Parzellennummern gehörigen Artikel
im Flurbuch (Spalte 3) geschrieben.

In Spalte 1 des Flurbuches kommt elediglich die Zahl des Jahres, in welchem eine
Parzelle ihrer Form nach verändert worden ist.

Da einerseits eine Flur (Kartenblatt) bei Anlegung der Karte nicht immer gleich alle
Stammparzellen umfassen wird, die nach und nach auf Grund neuer Vermessung entstehen und
zweckmäßig noch einer bereits angelegten Flur (Kartenblatt) angegliedert werden, und da anderseits
durch Parzellierung aus wenigen Stammparzellen viele neue Teilparzellen entstehen können, läßt sich
in der Regel nicht von vornherein übersehen, wieviel Seiten für eine einzige Flur (Kartenblatt)
innerhalb des Flurbuches zu reservieren sein werden. Häufig wird dies erst nach Jahrzehnten zu
erkennen sein. Da nun bei den zu einzelnen Flurbildungen Veranlassung gebenden vielen großen

Grundstücken (Farmen, Plantagen usw.) in den Flurbuchbezirken unserer Schutzgebiete nur wenige
Parzellen für ein und dieselbe Flur (Kartenblatt) — in den meisten Flurbuchbezirken hingegen viele

Fluren (Kartenblätter) — vorkommen werden, ist es in solchen Fällen als zulässig und zweckmäßig

anzusehen, in dem Flurbuch eines Flurbuchbezirkes jeder Flur (Kartenblatt) immer nur vier Seiten

anzuweisen. Reicht dieser Raum für eine Flur (Kartenblatt) später nicht mehr aus, was selten ein-
treten wird, so ist ein „Ergänzungsband zum Flurbuch des Flurbuchbezirk " anzulegen

und im Flurbuch am Ende der Parzellenangaben der betreffenden Flur (Kartenblatt) durch einen

Vermerk auf den Ergänzungsband hinzuweisen.
Die Flur-(Kartenblatt-) Nummer wird statt in einer Spalte zur besseren Übersicht am

oberen Rand jeder Seite des Flurbuchformulars angegeben.
In die Spalten 11 bis 14 des Flurbuches sollen eingetragen werden die sehr wertvollen

Hinweise auf die die Messungszahlen, vermarkten Vermessungspunkte, Grenzmarkenlage usw. ent-
haltenden Feldbücher und auf die die klare Angabe der Vermarkungsart und den genauen zur Zeit

der Vermessung als richtig anerkannten Grenzverlauf enthaltenden Grenzbeschreibungen, weil diese
Dokumente insbesondere bei der in den Tropen in der Regel stattfindenden schnellen Überwachsung

der Grenzzüge und deren Vermarkung mit Gras-, Kraut-, Busch-, Wald= usw. Vegetation die spätere
sichere örtliche Wiederauffindung der Grenzen eines Grundstückes am meisten gewährleisten.

Um auch für den Ausnahmefall zu §. 7, Satz 3 (jetzt Satz 2 des Entwurfes )), der Kaiser-
lichen Verordnung vom 21. November 1902 das Flurbuch und die Grundbesitzrolle ausfüllen zu

können, ist die ja an sich außer der erforderlichen Grenzbeschreibung zur Veranschaulichung (§ 9,
Absatz 3, der Kaiserlichen Verordnung vom 21. November 1902) notwendige bildliche Darstellung
des Grenzverlaufes des betreffenden nicht vermessenen Grundstückes analog den Flurkarten auszu-
arbeiten und mit Parzelleneinteilung zu versehen. Allerdings ist dann durch einen augenfälligen
Vermerk auf dieser kartenmäßigen Darstellung auf die in der Regel nur skizzenhafte Bedeutung auf-
merksam zu machen und auf ihr ebenso wie in Spalte 13 bis 19 des Flurbuches und hinter

Spalte 13 der Grundbesitzrolle zu notieren: „als Ausnahmefall zu § 7 der Kaiserlichen Verordnung
vom 21. November 1902 nicht vermessen“.

In diesem Ausnahmefall kann ferner in Spalte 8 bis 10 des Flurbuches und Spalte 6

bis 8 der Grundbesitzrolle, wenn eine bestimmte Sollfläche, die auch bei Vermessung durch genaue

Absteckung innezuhalten wäre, in der Urkunde nicht angegeben ist, mit dem Zusatz „(rohe Flächen-
angabe)“ ein Flächeninhalt eingetragen werden.

Im Landregister eingetragene Grundstücke können nur dann in Flurbuch und Grundbesitz-

rolle ausgenommen werden, wenn sie in bezug auf Vermessung den Anforderungen entsprechen, welche
auch als Voraussetzung für eine Eintragung in das Grundbuch gestellt werden würden.

Anlage 4 (zu Entwurf a, § 1).

Grundsätze für Herstellung von Flurkarten.

Unter Flurkarte wird eine auf Grund einer für die Wiederauffindung der Grundstücksgrenz-

punkte ausreichenden Vermessung in der Horizontalprojektion und in verjüngtem Maßstabe hergestellte
Karte eines Flurbuchbezirkes verstanden, die aus einer oder mehr Fluren (Kartenblättern) bestehen
kann (s. Vermerk auf Muster 1).
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Die vermessungstechnisch richtige Herstellung und auch für spätere Zeit klar verständliche
Ausarbeitung erfolgt nach besonderen Bestimmungen (s. § 3). Insbesondere muß die Flurkarte
unter anderem enthalten:

a) Im

Su—Sd—

Titel:

. Schutzgebiet . . ........

. Bezirksgericht. .........

. Verwaltungsbezrr „

. Flurkarte des Flurbuchbezirs

. unter einerAngaße der benutzten Unterlagen (Karte oder Vermessung des lchouverne
ments-, Privat-, Gesellschafts-]Landmessers vom Jahre . . . .. )

der Art und der Zeiten der Herstellung dieser Flurkarte die Unterschrift des Ger) sfüe

die Ausführung verantwortlichen Vermessungsbeamten.
b) In der Zeichnung:

1.

ii

S

einen Nordpfeil mit der Bezeichnung „A. N.“ (d. h. wirkliche astronomische Nordrichtung
in bezug auf die dargestellte Lage der Grenzen). Dieser Nordpfeil ist auch, wenn nur

Kompaßmessungen der Karte zugrunde liegen, außer dem magnetischen Nordpfeil (Nord-
pfeil mit der Bezeichnung „M. N., gültig für das Jahr . . . ) unter Berücksichtigung

der für Ort und Zeit der Aufnahme gültigen Mißweisung (Deklination) einzuzeichnen.
. Solche Maßaugaben (z. B. Winkel an den Grenzecken, Entfernungen zwischen Grenz-

marken, Koordinatenbezifferung eines etwaigen Quadratnetzes, Balkenmaßstab in Längs-
und Querrichtung oder dergleichen), die bei etwaiger späterer Benutzung einer Flurkarte
zwecks Abgreifung von Maßen, Berechnung von Flächen und dergleichen die Berück-

sichtigung des Kartenpapiereinganges ermöglichen.
Die Darstellung der Grenzzeichen und Grenzlinien in Übereinstimmung mit den Grenz-

verhandlungen (Anerkennung der Grenzen und deren Vermarkung durch Eigentümer,
Teilungsinteressenten und Grenznachbarn).

Die den Vermessungsregistern (§ 1) zugrunde zu legenden Parzellennummern in solcher
Weise, daß die zu einer bestimmten Parzellennummer gehörige Flächenabgrenzung ein-

deutig ersichtlich ist.
Abweichungen von den in Absatz 1 und 2 enthaltenen Grundsätzen sind nur für den bei

den Erläuterungen zu Muster I und II dieses Paragraphen behandelten Ausnahmefall zulässig.

Entwurf F.

Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die
Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902.

VB..rrr.

(Auszugsweise.)

Auf Grund der §§ 1, 26 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grund-

stücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 283) wird

hierdurch folgendes bestimmt:

An die Stelle der Verfügung vom 30. November 1902 (Kol. Bl. S. 568) treten für die

Schutzgebiete Afrikas und der Südsee folgende Vorschriften:

Artikel 2.

Der Gouverneur bestimmt, für welche Bezirke und in welchem Zeitpunkt ein Grundbuch

anzulegen ist.
kanzlers, betreffend die Anlegung von Flurbüchern und Grundbesitzrollen in den

Schutzgebieten Afrikas und der Südsee vom heutigen Tage (s. Entwurfa), bezeichneten
Flurbuchbezirken übereinstimmen.

Die Flurbücher und Grundbesitzrollen dienen als amtliche Verzeichnisse im Sinne
des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung (§ 1 Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 21. No-
vember 1902).

Die Grundbuchbezirke sollen mit den in § 2 der Verfügung des Reichs- öG.

I. K. u.

iwurfa
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Artikel 3.

Die Allgemeine Verfügung des Preußischen Justizministers vom 20. November 1899 (J. M.

Bl. S. 349) mit den Abänderungen vom 5. April 1904, 10. Januar 1907 (J. M. Bl. S. 6) und

25. Sebtember 1908 (J. M. Bl. 1904 S. 89 und 1908 S. 355), 18. Februar 1911 (J. M. Bl

S. 91) findet im folgenden Umfange und Fassung Anwendung:

I. Grundbücher.

8 3. Zur Bezeichnung der Grundstücke sind im Grundbuche nach dem Inhalte der

amtlichen Verzeichnisse anzugeben:Der Name des Flurbuchbezirks;

.die Nummern der Flur (des Kartenblatts) und der Parzelle;
l die Artikelnummer der Grundbesitzrolle — die Spalte für die Nummer der Gebäude-

steuerrolle ist bis auf weiteres offen zu lassen —;
4#die Wirtschaftsart (Steppe, Weide, Wald, Acker, Wiese, Weideland, bebauter Hofraum,

Garten, bebauter Hofraum mit Hausgarten, Hofraum usw.), die Lage (Straße, Haus-
nummer oder die sonstige ortsübliche Bezeichnung):

5. die Größe, ist die Größe aus den amtlichen Verzeichnissen nicht ersichtlich, so ist dies

anzugeben;
6. Angaben über Grundsteuerreinertrag und Gebäudesteuernutzungswert sind so lange

nicht zu machen, als eine entsprechende Veranlagung nicht eingeführt ist.
Besteht ein Grundstück aus mehreren Parzellen, so kann die in Abs. 1 Nr. 2 vorgeschriebene

Angabe der Kartenblatt= und Parzellennummern unterbleiben, wenn wegen der Zahl der Parzellen

das Grundbuch nach dem Ermessen des Grundbuchamts unübersichtlich werden würde und die

Parzellen nach Ausweis eines bei den Grundakten befindlichen beglaubigten Auszugs aus der Grund-

besitzrolle in dieser auf einem oder mehreren Artikeln nachgewiesen sind, die andere Parzellen nicht
umfassen. Der Bezirksrichter (das Grundbuchamt) kann das Vermessungsamt um die Erteilung des

Auszugs, erforderlichenfalls auch um die vorherige Eintragung des Grundstücks auf einem oder
mehreren besonderen Artikeln der Grundbesitzrolle von Amts wegen ersuchen. Soll mit einem nach

Maßgabe dieser Vorschrift bezeichneten Grundstück ein durch Angabe der Kartenblatt= und Parzellen=
nummern bezeichnetes Grundstück vereinigt oder ihm als Bestandteil zugeschrieben werden, so kann
das Grundbuchamt entweder selbst den bei den Grundakten befindlichen Auszug aus der Grundbesitz-

rolle durch Eintragung der hinzutretenden Parzellen und des neuen Gesamtbestandes ergänzen oder
das Vermessungsamt um Erteilung eines ergänzenden oder eines neuen Auszugs ersuchen. Diese

Vorschrift findet bei einer Anderung der Flurbuchbezirksangabe oder einer Flur-#(Kartenblatt-) oder

Parzellennummer entsprechende Anwendung.
Statt der im Abs. 1 Nr. 4 vorgeschriebenen Angabe genügt in den Fällen des Abs. 2 die

Angabe des Gesamtnamens des Grundstücks (Pflanzung I, Farm y, Kleinsiedlung 2 usw.).

§ 29. Für das Verfahren behufs Erhaltung der Übereinstimmung zwischen
den Grundbüchern und den amtlichen Verzeichnissen kommen bis auf weiteres unbe-

schadet der Vorschriften des § 3 Abs. 2 die in Preußen geltenden einschlägigen Be-

stimmungen entsprechend zur Anwendung.

§ 30. Ein Teil eines Grundstücks soll von diesem nur abgeschrieben werden, wenn ein

beglaubigter Auszug aus der Grundbesitzrolle sowie eine von dem Vermessungs-

beamten beglaubigte Karte vorgelegt wird, aus denen die Größe und die Lage des Teils

ersichtlich sind; der Teil muß in der Grundbesitzrolle unter einer besonderen Nummer verzeichnet

sein, es sei denn, daß nach dem Ermessen desVermessungsamts die deutliche Darstellung der Nummer
in der Karte unausführbar ist. Der Vorlegung einer Karte bedarf es nicht, wenn bei der Ab-

schreibung eine Anderung der Karte nicht eintritt.

Die Vorschriften des Abs. 1 über dieVorlegung einer Karte finden entsprechende Anwendung,

wenn ein aantste. ohne Abschreibung mit einer Dienstbarkeit oder Reallast belastet werden
soll (G. B. O. § 6 Satz 2).

—8* Vorlegung des Auszugs und der Karte bedarf es nicht zu Abschreibungen, die auf

Ersuchen der zuständigen Behörde auf Grund eines Enteignungsbeschlusses erfolgen sollen.

§5 31. Die Eintragung eines Eigentümers ist außer den im § 55 der Grundbuchordnung
bezeichneten Beteiligten dem Vermessungsamt bekannt zu machen.

—
4#
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Von der Eintragung des Verzichts auf das Eigentum § 928 Abs. 1 B. G. B. ist der

Bezirksverwaltung Mitteilung zu machen.
Die bestehenden Vorschriften, nach welchen andere Behörden von Eintragungen in das

Grundbuch zu benachrichtigen sind, bleiben unberührt.

Entwurf y.

Entwurf einer Kaiserlichen Verordnung wegen Abünderung der Kaiserlichen Verorbdnung
vom 21. November 1902, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutz 1.

gebieten (Reichs-Gesetzbl. S. 283).
(Auszugsweise.)

2. An die Stelle des § 7 tritt für die Schuhgebiete Afrikas und der Südsee

folgende Vorschrift: " c-

§7.DieAnlegungeinesGrundbnchblattsiftnukstatthaft,soweit
das Grundstück vermessen und in die nach 82 Abs. 2 der Grundbuchordnung

zu führenden amtlichen Verzeichnisse aufgenommen ist. Ausnahmen sind
mit Genehmigung des Reichskanzlers zulässig.

Die Regierung hatte zwar durch die erste Reichskanzler-Verfügung 1 schon den wichtigsten 5ih
Punkt, die Wiederauffindungsmöglichkeit der Grundstücke, so ins Auge gefaßt, wie es den damals «

unentwickelten Verhältnissen entsprach. Sie hatte im Sinne eines zuverlässigen Realkredits für die

Grundstückseigentümer innerhalb der rechtlichen Bestimmungen einfachste, allgemein Richtung gebende
Voraussetzungen herausgeschält, nach denen die Wiederauffindungsmöglichkeit der Grundstücksgrenzen
gesichert erschien. Alle Gouvernements hatten durch die oben gegebenen Verordnungen diesen Ge-
sichtspunkten Rechnung zu tragen versucht. Aber es war ja eine schärfere Richtschnur nur gegeben

nach der Seite der Vermarkung und Vermessung. Nach der mehr verwaltungstechnischen Seite der
Registrierung war der Spielraum zu groß gelassen.

Einer engeren Zusammenfassung dieser beiden Grundsätze für den Zweck der Wieder-
auffindungsmöglichkeit von Grundstücksgrenzen in der Natur entsprechend dem Inhalt

des Grundbuches sollen die Entwürfe a, 5, besser Rechnung tragen als bisher.
Verschiedene neuere Verordnungen und Dienstanweisungen nehmen schon auf diese Bestimmungen a#

und 6 Bezug.
Wie Entwurf 6 erkennen läßt, käme bei Einführung von c natürlich das bisherige Grund-

buchformular (s. y) als nicht mehr ausreichend in Wegfall. Dasselbe muß dann dem preußischen
mehr angepaßt sein. Ist dies erst der Fall, dann können auch sinngemäß Verwendung finden
Heft Nr. 54 der Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im preußischen Staate

S. 50, Rundverfügung vom 14. Oktober 1910 II 12 866 betreffs der Flurbuchsanhänge zum Zwecke

der Verbindung des Katasters mit dem Grundbuch (vgl. 8 4 Nr. 1 in dem nachstehend aufgeführten

Anhang) und Anhang zum Heft Nr. 54 der Mitt. usw., die allgemeine Verfügung des Herrn Justiz=
ministers vom 18. Februar 1911, betreffend die Erhaltung der ÜUbereinstimmung zwischen

den Grundbüchern und den Steuerbüchern (in den Schutzgebieten Flurbüchern undw#urtil. Ent.
Grundbesitzrollen) und ähnliches mehr. * 92

Im allgemeinen kann wohl die Abhandlung mit dem Ausblick geschlossen werden, daß bei
Einführung der hier nur auszugs= und entwurfsweise unter a, §/, y gegebenen einheitlichen Gesichts-
punkte nach dem Kriege auch noch andere Vereinheitlichungen in den unter I bis XXXII

gegebenen Verordnungen, Anweisungen usw. Platz greifen werden. Gelegenheit ist gerade dann
vorhanden. Vieles wird in den Schutzgebieten überhaupt neu begonnen werden müssen, weil das

bisherige Material verloren oder vernichtet ist, anderes auch gleich nach neueren Gesichtspunkten
umgearbeitet werden können, weil erst kurz vor dem Kriege eine umfassendere Anlegung von Flur-

karten, Flurbüchern und Grundbesitzrollen eingesetzt hatte.
Also Wiederaufbau der Karten= und Vermessungsregister-Archive bei den

Gouvernements-Vermessungsverwaltungen im Hinblick auf Schaffung sicherer Grund-
buchunterlagen nach einheitlicherer innerer Gestaltung für alle Schutzgebiete.

Daß dies leichter geschehen kann, ist ein Nebenzweck dieser zwar nicht erschöpfen-
den, aber doch alles jetzt im Kriege erreichbare Wichtige zusammenfassenden Darstellung.
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Aus fremden RKolonien und Drodutionsgebieten.

Die Benguella-Bahn im Rechnungssahre 1916.")

Da der Fortgang des Krieges die Beschaffung von
Eisenbahnbaustofsen unmöglich machte, so ruhte der
Baufortschritt während des Jahres 1916 bis auf die
Ausführung einzelner dringlicher Arbeiten, wie Errich-
tung einiger kleiner Stein= oder Zementhänser für das
Zugpersonal, Ausbesserung des Piers in Lobitobucht,

dessen Holgwerk durch die Tätigkeit der weißen Ameisen
stark gelitten hatte; Ersatz einer mangelhaften Brücke
in Kilometer 39 durch eine solche von besserer Grün-

dung und größerer Spannweite usw. Ausgabe ins-
gesamt: 64 690,05 Esc. (1 Esc. = 4,54 /%) auf Baufonds.

Die Betriebslänge blieb daher mit 519 km un-

Sgl. „D. Kol. Bl.= 1916, S. 311.

A. Betriebsergebnisse

verändert; ebenso das lagesapital mit 3.000 000 8
in Aktien, von denen 300 000 L der Portugiesischen
Regierung gehören, und 2 500 000 2 fünfprozentiger

Schuldverschreibungen, deren Zinsendienst die Tanga-

nfika-Concessions Ltd. verbürgen.
Die nachstehende Kubell zeigt die Betriebs=

ergebnisse seit dem Jahre 1908. Da Militärbeförde-

ungen und Bauarbeiten nicht stattfanden, so beruht
e Steigerung der Einnahmen ausschließlich auf der

de,Stüüger des Handelsverkehrs. Die folgende Zu-
sammenstellung B enthält die Einnahmen für die bei-
den letzten Jahre nach ihren verschiedenen Quellen.
C die Entwicklung des Personenverkehrs und seines
Erträgnisses von 1908 bis 1916.

leit. dem Jahre 1908.
- Nohemnahme überschuß Ausgabe ·

--Emname Ausgabe Uberschu n riebs=
Vetriebs b usg schuß für das für das für das JVetriebs

Jahr länge ß — — — Kilometer Kilometer Kilometer zahl
in Escudos

km (Esc. 454 2 in Escudos v. H.
1 1

1908 197 46 410,61 124815, 18 — 235, 59 — 635,58 269

1909 197 70 464,571 210 795,53 — 357,69 — 1 070,08 299

1910 227 280 154,08 346 897,12 — 1 284,16 — 1 523,15 123

1911 334 381 147,82 299884,51 81763,82 1 141,16 241,80 896.36 71
1912 881 422 666,27 317 851,98 104 814,29 1 109,66 275,10 834.20 75
1913 449 452 935,64 314 577,50 138 358,15 1 008,76 308,15 700,62 69
1914 519 881 812,14 302 779,09 79 033,05 735,67 152,27 583,39 79

1915 519 535 066,366 314 75496 220 311,40 1 030,96 I 424,49 06,4 59
1916 519 587 787,48 I 347795,77289991,71 1132,581462,4l 670,12 59

B. Einnahmequellen 1915 und 1916.

Unterschied für 1916
1915 1916 gegen das Vorjahr

Einnahmen aus: —

mehr weniger

in Escudos in Escndos

1. Personenverkehr") 73 876,81 86 815,05 12 938,24 —

2. Güter- und Viehverkehr 5* 307 419,34 459 769,73 92350,39 —
3. Pier in Lobitobucht 6 495,37 11 032,97 4537,60 —

4. verschiedenen Quellen 20 638,88 21 304,52 665,64 —
5. der militärischen Unternehmung nach Süd. Angola 66 635.96 8 865.21 — 57770,7;-

zusammen 535 066, 36 587 787,48 110 491,87 57 770,75
———

+52 721,12

C. Entwicklung des Personenverkehrs.

gahr I. Klasse II. Klasse Eingeborene 1 Im ganzen Einnahme in Escudos

1. !.
1908 4057 9 002 12 898 25 957 17 924, 94

1909 4156 12 465 14 150 30 771 20 245,87

1910 5761 13 273 19 415 38 449 33 584,05

1911 5452 16 223 26 931 48 606 49.501,45

1912 3441 16 340 31 037 50 818 52 730,31
1913 1302 17 430 41 601 63 333 53 196,16

1914 6009 19 674 83 625 109 308 63 697,49

1915“7) 6886 18 140 # 82 764 107 790 73876,81
1916“.) 8592 « 19811 78574 106 977 86 815,05

8 Mit Ausschluß von Bau= und Militärgnt und -Personal.
*“"“) Mit Ausschluß des Militärs und Baupersonals.



G 220

Die Tierbeförderung umfaßte 1915 7994, 1916
3806 Tiere und erbrachte 1915 8608,31 Esc., 1916
4887,00 Esc. Die Abnahme beruhte auf der Unregel-
mäßigkeit und Unsicherheit des Seeverkehrs; außerdem
gestatteten die infolge längerer Regenzeiten gut ent-
wickelten Viehweiden, das über die gewöhn-
lichen Straßen zu treiben, statt es mit der Bahn zu
befördern.

Die Güterbeförderung und ihre Einnahme betrug
in den letzten drei Jahren:

r#r

1914 35 582 t. Einnahme: 277 416,66 Esc.

1915. 42 071 t. - 390 747, 94 -

1916. 43 289 t. - 154 997,77

Die nochstehende Zusammenstellung D eutbält den
Güterverkehr und sein Erträgnis für 1916 und 1915,
und zwar mit den wichtigsten Gütern, bei renen eine
Zunahme und eine Abnahme gegen das Vorjahr statt-

gefunden hat.
l

l) Gntexverkehk im Jahre 1916 und 1915.

on sI. Güter mit Verkehrszunahme naaae en rtrrbon * in 6# acn do
1916 1915 Zunahme 1916 19155 Zunahme

. l

Oliven= und andereSpeiseöle 345 199 146 6 134,31 21962,15 3 172,16
Malzgetränke. 217 120 97 6300.54 2 791,62 3517.92

Gummi. 1 589 1 903 314 83 021,64 52 595.29 30 426,35
Häute und Felle 616 425 191 13 148,98 7391,89 5 757,09

etfin und andere Cle. 208 203 7 117,01 4 151,95 2 665,06. 2286 2098 103 48 050.57 34 143, 7 13 907.20

ueh Fubo, Bohnen . 14 162 9885 4277 90 562,33 55 882,92 34679,11

II. Güter mit Verlehrsabnahme 1916 1915 Abnahme 1916 1915 Abnahme

I · I

Altohol und Branntwein 177 111 1943,04 5 932,01] 3988,907
814 1291 477 39 082,98 52301,58 13218,60

* % hiegel 2 11 0138 15 090 4077 23 073,33 26 317,98 U 3244,65
Gew . 436 673 287 11 025,18 14 313,33 3723.15

E.
Verkehr im Jabre 1916

Verkehrsrichtung A. n za ’
I. Klasse! II. Klasse leingeoorene Im ganzen

N eisen dee
Erträgnis irinnEscudos

I. Klasse II. Klasse Eingeborene Im ganzen

Nach dem Innern 3762 9842 40 946 54 55 5% 12 710,76, 13 475.82 35.27,17

Zur Küste 4833 10 027 37 694 52 5542 081,41 17 902,33, 22 202,71 52188,45

Zusammen. 8595 19 869 78640 107 10421 12200 30 613,00 35 678,53 87 415.62

5#• Geyp ä Guüterund Viieeh Verschiedenes Inn ganzen
Verkehrorichtung Gewicht Erträgnis in Gewicht Erträgnis CFrträgnis Erträgnis

in Tons Escudos in Tons in Escudos

Nach dem Innern . . 11 878 187 605,88 I 222 833,05
158 8452,33 32 421,50 824 060,60

Zur Küste . 48 642 271 892.15 I 10 873.83

Zusammen 458 8452,38 55 520 459 498.03 82 421,50 587 787,18

Die letzte Zusammenstellung E zeigt den Verkehr Berichtigung.

und sein Erträgnis für 1916 getrennt nach den Rich-

tungen ins Innere und zur Küste, und getrennt nach

Personen, Gepäck, Gütern und Bieh und sonstigem.

NF.

In der Tabelle S. 169 Nr. 9/10 des, DenschenKolonialblatts“ muß es in der letzten Zeile in Sp.2
3 und6 statt

0,00075 0,0054 und 0,0026

·0.075 0,54 und 0,26 heißen.
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Neue Literatur.’)

IV.

Zusammengestellt In der Blbllothek des Reichs-Kolonlalemts.

Dle elngerelchten Bücher, deren Aufählung vnd Besprechungsich die Redaktion durchaus vorbehllt. werden unter
kelnen Umständen zurückgesandt.

I. Geschichte und Politik.

Fleke, Else: In französischen Lagern Afrikas.
Erlebnisse einer Zivilgefangenen. Berlin: IAlittler

39 S. 80.(19181.
Ig 12, H. 5.) L(Meereskunde.

In ffanzösischer Hôlle.Flscher, Carl: Kriegs-

Geiangen in Dahomer. Berlin: Boll &amp; i1918. 128 S. 80.
Llerrmann, Max: Lebrerschaft und Kolonie

bewegung.
Aus: „Neue Bahnen“ 1917. IJg 28. Hl. 9. (6

* Unsere Kolonien. Hrsg. vom Klriegspresseamt
Berlin. 1918. Mit 21 Abb. 85 S. 8.

Aus: Deutsche Krlegswochenschau Jr. ö61 u. 62). 1

Lederbogen, Friedrich Karl: Unsere Kolonien

und Englan
Beutsebe Ponlii 1918. Jg 3, H. 21, S. 649ff. (0

*Schippel, Max: Koleniale Selbstregierung, Man-
chestertum und Imperial

in: Sprialiskischchlonurshelke 1918. H. 12, S.462 f. (e
 Hammunn, Otto: Der neue Kurs. Berlin: Hob--

bing 1918. VII, 240 S. 86. r

Oloff, F. Der Sonderfriede mit England und der
unnütze Trreit um das Friedensziel, die Friclensan--

gebote und die Rcichstagsresolution vom Juli 1917.
Berlin: D. Reimer 1918. 131 S. 80. (s

„K#oulimenos Palitcten „Europas Frieden!“Dresden u. Leip Globus 1917. 157 8. 80.
(Bibliothek . ours- u. Weltwirtschaft. H. 34.) (

II. Geographie, Reisebeschreibungen,

Ethnographie, Archäclogie.
* Moritz, Eduard: Die Anfünge der Erforschung

von Südwestafrika

in: Aren Rundschau.S. 114ft.

esmute. J. C. Enst Africa
in: The Geographical Joucnen 1918, Vol. 51, JFr. 3,

i29ff. In
* Hedin, Sren:

157 8. 80.

Jg 1918, H. 3/1,
10

E
Jerusalem.

1918.

III. Naturwissenschaften.

Augener, H.: Polychacta. Wit 0 Tal. u. 110 Abb.
llomburg: Friedrichsen &amp; Co. 1918.

(Beitrüge zur Kennmtnis der — West--

frikas. Hrsg. von W. Michaclsen C(Hamburg).
pu 2, Licf. 2.) lis

IV. Medizin.

*Feestbundel uitgegeven ter Gelegenheid vun de
Opening van het Nieuwe Genceskundig Laboratorium

lte Salemba, Weltevreden. Batavia: 1917. Javasche
Bockhandel &amp;Drukkerlj.

(Mededeclingen uit het. Geneeskundig. Laborntorium

leeWeltevroden.) [14

*) Mit elnem“ 1 die Titel der Werke bezeichnet, welche
del der Redaktlon des Kolonlalblattes gloigen mit elnemdiejenigen. mi von der Bibllotbek des Relchs-Kolonlalamts
känflich erworben wurden.

Leipzig: Brockhaus
L

Kersten, H. E.: Zur Chinindiosynkratie. Mit
1 Kurve.)

Aus: Archir f. Schilfs- und Tropen- Hxgiene
Bd 22. 1918. lu

Kersten, H. E: Dber eine Cholcrnepidemie, ihre
heranpunc und dn Einfluß der Schutzimpfung auf

ihren Verlau
Aus: —

1918.

*Mededeelingen uit het Cienecskundin Labors-
torium te Weltevreden. 2e Serie A. Nr. 17. Batuvia:

1916. Javasche Bockhandel &amp; Drukkerij. 181 S. S0o. (17

* Rlchtlinien zur Malnuriabehandlung und Svor-

beugung. Zusammengest. vom Chef d. Feldsanitäts-
wesens u. d. Sanitäts-Departement d. Kriegsministe-

riums unt. Mitwirkung d. hnetitut, für Schiffs- u.
Tropenkrankheiten in Hambtr

in: Demsche ns-es Leitschrikt 1918, Jg/7.
II. 9,10. S. 161— is

vengentber über die Kalserlich Deutsche
Marine für den Zcitraum vom 1. Oktober 1913 bis

J. August 191.1. Bearb. in d. Medizinal-Abteilung d.
Reichs-Marinc-Amts. Berlin: Alittler &amp; Sohn 1918.

VI, 227 S. 8e0. (1

Hne chener Wochenschrift
16

V. Rechtswissenschaft und Verwaltung.

Vacat.

VI. Volkswirtschalt, Gesellschafts-
wissenschaft und Statistik.

KKlenltz, Ernst: und koloninle

Siedllung.
in: Der Tropenpflanzer 1918, Bd 18, Beiheft2.20

* Ruppel, Julius: Die Verkchrskonzessionen in

Belgisch-Kongo.
in: Koloniale Rundschau, Ig 1918. II. 3,4,

8.77ft. (21

Schlppel, Max: Eingeborenenpolitik und koloniale

Selbstregicrung.
in: (Soiaistische Alonatshefte 1918. Ju 24, H. 13/14.

S. 516 22
*W. nnnum, Horst: Unsere Südsce. Ein unent-

behrlicher Bestandieil der deutschen Volkswirtschaft.
AMlit 20 Abb. auf 16 Taf. Berlin: D. Reimer 1917.

66 S. 860. 23

Ausbanderung

VII. Handels- und Finanzwissenschaft.

* Holllnder, Albert: Die Einwirkung des Krichzes
auf übersecische. vor dem Kriege geschlossenc Ladc-
geschüfte. Hamburg-Brnunschweig- Berlin: Weser-
mann (1918). 128 S. 80.

(Hamburgische Forschungen. H. 5.) 124

VIII. Land-, Forst- und Hauswirtschaft,

Jagd, Fischerei.

Sapper, Karl: Tropenwirtschast.
in: Die Grenzboten 1918, Jg77, Nr. 19, S. 153fl. 25
*Blalowies in deutscher Verwaltung. Hrsg. von

d. Militürforstverwaltung Binlowies. Heft 1—3.
Berlin: Pnrey 1918. 860. (26
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Cettweller: Die Landwirtschaft Bulgariens. Gut-
achten, erstattet im Auftr. d. Instituts für d. Wirt-
schaftsverkcehr mit Bulgarien E. V. Berlin: 1918. 10. (a7

IX. Bau- und Ingenieurwissenschaft.
Verkehr.

 Peres, C. E.: Flugbetrieb in Deutsch.Ostafrika.
in: Der Tropenpflanzer 1918. Jg 21, Jr. 5,
135ff. 2s

Jahresbericht 1916 CI. April 1916 bis 31. März

1917) des Königlichen Nterialbrükungeamts der Tech-nischen Hochschule zu Berlin

Aus: Mlitteilungen ausd. Königl. Auterialprükung
amt zu Berlin-Lichterfelde West. 1917. H.4u.5.I29

E

X. Berg- und Hüttenwesen.
Vacat.

Xl. Gewerbe und Industrie.

Vacat.

XII. Unterricht und Sprachwissenschaft.
Vacat.

XIII. Religion und Mission.

Bonn, Alfred: Die Rheinische Mission daheim
und draußen. E. Einführung in ihr Werden und
Wirken. Barmen: Missionshaus 1917. 191 S. 80. I80

Zum Gedlichtnis an Missionsdircktor Kirchenrat

Marlia Me Neuendettelsau: Missionshaus (1918).
78 [31

knnnen. M.: Das Werk des einheimischen Klerus

deden zentralafrikanischen Missionen der Weihen
üte

in: Die katholischen Missionen 1917/18, Nr. 9fl.,
S. 199 ft. (#

 Lasson, Georg: Die Missionspflicht der deutschen
Christenheit gegen unsere Kolonicn. E. Beitrag zur

Verständigung üb. d. Verhältnis von Cbristentum u.

Volkstum. Berlin: Trowitzsch 1918. 20 S. 8o. (37

 Mirbt, Carl: Die evangelische Mission. E. Ein-

führungin ihre Geschichte und LEigenart. 2. unver.
Aufl ipzig: Hinrichs 1917. 117 S. 80. 34

XIV. Schöne Literatur und Kunst.

Vacat.

XV. Heer und Marine.

Vacat.

XVI. Verschiedenes.

* Ausgewählte Neuerwerbungen der Bibliothek
des Auswürtigen Amts 1914—1918. Berlin: 1918.
177 S. 80. 35

 —

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Teil: Oskar Biesenthal, Berlin.

Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin 8W e8, Kochstr. 68—71.
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